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A. Ziele und Zwecke der Planung 
 
Die Gemeinde Unterpleichfeld plant im Ortsteil Burggrumbach die Wohngebiete Seeleite I, II 
und III mit einer Gesamtfläche von ca. 4,35 ha auszuweisen, da der Bedarf an 
Wohnbauflächen sehr groß ist. Besonders von jungen Familien kamen in letzter Zeit viele 
Anfragen nach Grundstücken für Wohnbebauung in Unterpleichfeld. 
  
Die Gebiete Seeleite I und II werden in einem gesonderten Verfahren nach §13b, BauGB 
(beschleunigtes Verfahren), behandelt. In den vorliegenden Unterlagen wird das Wohngebiet 
Seeleite III mit ca. 1,09 ha behandelt.  
 
Derzeit sind 30 Baugrundstücke vorhanden, die noch nicht bebaut sind. Die genauen Flächen 
und die aktuelle Baulandsituation sind der Bauverwaltung bekannt. 
 
Diese Baugrundstücke befinden sich jedoch in privater Hand, so dass die Gemeinde 
Unterpleichfeld keinen Einfluss auf die Vermarktung bzw. Bebauung dieser Baulücken im 
Altort hat. 
 
Konkrete Anfragen bei den Eigentümern unbebauter Bauplätze haben ergeben, dass kein 
Eigentümer bereit ist, einen Bauplatz zu veräußern. Einer Umfrage bei den Grundstücks-
eigentümern im Altort und in den Siedlungsgebieten, bei der insbesondere eine Aussage der 
älteren Gebäudeeigentümer zur zukünftigen Nutzung ihrer Anwesen erwartet wurde, zufolge 
ist festzustellen, dass keine Bereitschaft besteht, ein Anwesen zu veräußern. Auch die 
Bestandsaufnahme des derzeitigen und des zukünftig zu erwartenden Leerstands lässt 
erkennen, dass die tatsächlichen und potentiellen Leerstände nicht ausreichen, um dem 
Bedarf nach Wohnraum in der Gemeinde Unterpleichfeld umfänglich Rechnung zu tragen. 
 
Die Erfahrungen der bisher erschlossenen Baugebiete (letztes Wohngebiet „Steinernes Kreuz“ 
05.12.2008) haben gezeigt, dass die Ausweisung von insgesamt drei Baugebieten (Seeleite I, 
II, III), die mit ihrer Gesamtfläche an die Größe von früher ausgewiesenen Baugebieten 
heranreichen. Mit dieser Größenordnung wird der Bauplatzbedarf der nächsten Jahre gedeckt, 
ohne damit den Leerstand im Altort zu vergrößern. Dieser konnte in den vergangenen Jahren 
wesentlich reduziert werden, so dass nur noch wenige Wohnanwesen im Altort ungenutzt sind 
und derzeit zum Verkauf angeboten werden.  
 
Die Nachfrage nach Bauplätzen in Unterpleichfeld und der ganzen Region ist sehr hoch. 
Bauplätze aus öffentlicher Hand sind in Unterpleichfeld nicht mehr vorhanden.  
 
 
Zum Stichtag 31.12.2016 hatte die Gemeinde Unterpleichfeld einen Bevölkerungsstand von 
3.008 Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Unterpleichfeld. Die amtlichen Einwohnerzahlen ab 
dem Jahr 2011 bis 2016 belegen einen Bevölkerungszuwachs von ca. 6,5 Prozent: 
 

Stand   Einwohner 
31.12.2011  2.823 
31.12.2012  2.816 
31.12.2013  2.845 
31.12.2014  2.853 
31.12.2015  3.041 
31.12.2016  3.008 
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Quelle: Statistik kommunal 2017, 09 679 201 Unterpleichfeld, Bayerisches Landesamt für Statistik, 02/2018 

 
Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Unterpleichfeld verlief ähnlich zu der Entwicklung 
des Landkreises Würzburg. 
 
Die Bevölkerungszahl des Landkreises Würzburg stieg ebenfalls bis zum Jahr 2016 
kontinuierlich an.  

 
Quelle: Statistik kommunal 2017, 09 679 Landkreis Würzburg, Bayerisches Landesamt für Statistik, 02/2018 

 
 
Die Demographieprognose (Bayerisches Landesamt für Statistik, München 2016) sagt für 
Unterpleichfeld von 2018 bis 2028 einen Bevölkerungszuwachs von ca. 6 % voraus. Um 
diesem entgegenzukommen, ist es dringend nötig, in Unterpleichfeld neue Wohnbauflächen 
auszuweisen. 
 
Der Erläuterung des Demographie-Spiegels ist zu entnehmen, dass die Berechnungen als 
Modellrechnungen zu verstehen sind, die auf Annahmen zurückgreifen. Diese Annahmen 
beruhen überwiegend auf einer Analyse der bisherigen Verläufe von Geburten, Sterbefällen 
und Wanderungen.  
 
 
Unterpleichfeld liegt gemäß Raumstrukturkarte (GeoBasis-DE / BKG 2018, Stand 01.03.2018) 
des Regionalplanes (RP2) in einem Raum mit besonderem Handlungsbedarf. Weiterhin wird 
Unterpleichfeld als Gemeinde beschrieben, die für eine über die organische Entwicklung 
hinausgehende Siedlungstätigkeit im Wohnsiedlungsbereich geeignet und aufnahmefähig ist 
(Ziel BII 1.6 RP2). 
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Abb. 1: Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramm Bayern (GeoBasis-DE / BKG 2018, 
01.03.2018) 
 
Im Landesentwicklungsprogramm Bayern sowie im Regionalplan Würzburg liegt 
Unterpleichfeld im Allgemeinen ländlichen Raum, nordöstlich des Regionalzentrums 
Würzburg.  
 
Ein Landschaftsplan wurde im Rahmen der Flurbereinigung erstellt. 
 
 
B. Aufstellungsgrund und -beschluss 
 
Durch die Schaffung der bauleitplanerischen Voraussetzungen soll die Erweiterung der 
Wohngebietsflächen ermöglicht werden. 
 
Der Aufstellungsbeschluss für den vorliegenden Bebauungsplan „Seeleite III“ wurde in der 
Gemeinderatssitzung am 30.10.2018 gefasst. 
 
 
C. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Folgende Änderungen, die sich aus der Bauleitplanung ergeben, müssen im Rahmen einer 
späteren Änderung in den Flächennutzungsplan eingearbeitet werden. 
 

 WA-Gebiet statt MI-Gebiet auf Flurnr. 368 und 369 
 

 Herausnahme 20kV-Freileitung Seeleite III 
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Abb. 2: Auszug Flächennutzungsplan vom 23.03.1995 mit Geltungsbereich (rot) 
 
 
D. Geltungsbereich 
 
Der festgesetzte Geltungsbereich Seeleite III umfasst folgende Flurstücke der Gemarkung 
Unterpleichfeld: 
 
Vollständige Flurstücke: 
Flurnummer  363 
 
Teilflächen: 
Flurnummer  128, 330, 340, 366, 367, 368, 369 
 
Die Grundstücke innerhalb des geplanten Geltungsbereichs werden derzeit überwiegend 
landwirtschaftlich genutzt und grenzen an bestehende Misch- und Wohngebiete an.  
 
Auf Flur-Nr. 73 befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit ca. 105 m Abstand zum 
Geltungsbereich. Gemäß des Arbeitskreises „Immissionsschutz in der Landwirtschaft“ in 
Bayern (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Cham) ist ein Abstand von 100 m 
zwischen landwirtschaftlichen Betrieben mit Rinderhaltung (bis 150 Großvieheinheiten) und 
allgemeinen Wohngebieten ausreichend.  
 
Im Planungsgebiet ist eine Biotopfläche (Biotop-Nr. 6126-0043, Streuobstwiese) 
ausgewiesen. Bodendenkmäler sind nicht bekannt. 
 
Das Planungsgebiet wird im Süden und Norden von landwirtschaftlichen Flächen, im Osten 
von einem landwirtschaftlichen Weg sowie im Westen von privaten Grünflächen begrenzt. 
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Die Gesamtfläche innerhalb des Geltungsbereiches beträgt ca. 1,09 ha und gliedert sich in 
folgende Flächenanteile auf: 
 

 [ha] [%] 
Planstraßen Angerweg, Stich 1 0,1943 18% 
Grundstücke WA (ohne priv. Grün) 0,8928 82% 
Regenrückhaltebecken  
(Mitnutzung Becken von Seeleite I, 
Fl.-Nr. 364) 

0,00 0% 

Umgriff Geltungsbereich 1,0871  
 
 
Es werden bevorzugt kleinere bis mittelgroße Grundstücksgrößen ausgewiesen. 
 
Die mittlere Grundstücksgröße beträgt im WA-Gebiet ca. 525 m². 
 
 
E. Bodenordnung 
 
Die Gemeinde Unterpleichfeld ist Eigentümer der im Geltungsbereich liegenden Grundstücke. 
Die Flächen werden nach den Grundlagen des Bebauungsplans parzelliert und an die 
Bewerber weitergegeben. Ein Umlegungsverfahren ist somit nicht erforderlich. 
 
 
F. Beschreibung des zu untersuchenden Gebietes 
 
F.1 Lage des Gebietes und Topographie 
 
Das Baugebiet „Seeleite III“ liegt ca. 1,4 km nordwestlich vom Ortskern der Gemeinde 
Unterpleichfeld entfernt. Das Gebiet wird zurzeit noch intensiv landwirtschaftlich als 
Ackerfläche genutzt.  
 
Das Planungsgebiet ist von Südosten nach Nordwesten mit ca. 3 m Höhendifferenz geneigt.  
 
 
F.2 Baugrund 
 
Derzeit liegt ein Baugrundgutachten von Dr. Ulrich Brüning, Thüngersheim, vom 28.06.2000, 
vor. Nachfolgend sind Auszüge aus dem Gutachten zusammengefasst: 
  
Die Mächtigkeit des Oberbodens beträgt ca. 20-30 cm. Unter dem Mutterboden folgen Löß- 
und Lößlehmablagerungen mit ausgeprägter Empfindlichkeit gegenüber Erhöhungen des 
Wassergehalts und dynamischer Beanspruchung. Die Böden werden grundsätzlich als sehr 
frostempfindlich, F3, klassifiziert. Sowohl in der Sohle von Kanalgräben als auch als auch unter 
der Planumsebene des Straßenkörpers wird eine Untergrundverbesserung erforderlich.  
Das Aushubmaterial ist nicht zur Verfüllung der Rohrgräben geeignet, da die steifplastischen 
Lösse und Lehme nicht ausreichend verdichtet werden können (Setzungen). 
 
Nicht benötigter Mutterboden ist vorrangig zur Bodenverbesserung von landwirtschaftlich 
genutzten Grundstücken in der Gemarkung zur Verfügung zu stellen (§ 202 BauGB, DIN 
18915, DIN 19731). 
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Eine Luftbildauswertung der Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH von Oktober 2018 ergab, dass 
eine potentielle Kampfmittelbelastung besteht. Im gesamten Auswertungsgebiet besteht das 
Risiko auf blindgegangene Geschützgranaten zu stoßen. 
Die bei einer Sondierung des Gebietes festgestellten Punkte werden vor Beginn der 
Erschließungsarbeiten noch eingemessen und überprüft. 
 
 
F.3 Bauliche Nutzung 
 
Am südlichen Rand des Geltungsbereichs befinden sich zwei bauliche Anlagen (Gebäude), 
die im Zuge der Erschließung abgebrochen werden. 
 
 
F.4 Bestehende Infrastruktur 
 
Am östlichen Rand des Geltungsbereichs und im Bereich des bestehenden Wirtschaftswegs 
(Angerweg) verläuft eine Bestandswasserleitung. Weitere Ver- und Entsorgungsleitungen, die 
bei der Planung berücksichtigt werden müssen, sind bisher nicht vorhanden. 
 
Im Untergrund können Drainagen zur Feldbewirtschaftung verlegt sein. Die 20kV-Freileitung 
wird erdverlegt werden. 
 
Im Geltungsbereich Seeleite III befinden sich im westlichen und östlichen Randbereich 
Leitungen der Telekom und der Main-Donau-Netzgesellschaft, die bei der Planung 
berücksichtigt werden müssen. Weitere Ver- und Entsorgungsleitungen sind nicht bekannt. 
 
 
G. Geplante bauliche Nutzung 
 
Die mit der Versiegelung der Flächen einhergehenden Einflüsse auf Natur und Umwelt sollen 
durch die Beschränkung des Umfanges der versiegelten Flächen durch die Vorgabe einer 
geringen Grundflächenzahl (GRZ = 0,35) so gering wie möglich gehalten werden. 
 
 
G.1 Art der Bebauung 
 
Das Gebiet wird als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO 1990 ausgewiesen.  
 
Zulässig sind gemäß § 4 (Abs. 2) BauNVO 
 

 Wohngebäude, 
 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
 Anlagen für kirchliche kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

 
Ausnahmen gemäß § 4 (Abs. 3) sind nicht zugelassen. 
 
Durch die vorgeschlagene Grundstückseinteilung werden 17 Bauparzellen ausgewiesen. 
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G.2 Maß der Bebauung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung beträgt unter Berücksichtigung von § 17 BauNVO nach § 19 
und 20 der BauNVO im  
 
WA-Gebiet  GRZ 0,35  GFZ 0,7  
 
Die GRZ und GFZ wurden reduziert festgesetzt, damit keine zu massige Bauweise möglich ist 
und Freiräume entstehen, die der Nutzungsart des Gebietes zu Gute kommen.  
 
 
G.3 Bauweise 
 
Für das gesamte Gebiet wird die offene Bauweise festgesetzt.  
Im WA-Gebiet sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig.  
 
Die Mindestgrundstücksgrößen betragen: 
 

 Einzelhausbebauung: 460 m² 
 Doppelhausbebauung: 360 m² je Haushälfte 

 
 
G.4 Vollgeschosse 
 
Es ist eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen zulässig, wobei diese im Keller- und 
Erdgeschoss (EG+KG), im Erd- und Dachgeschoss (EG+DG) oder im Erd- und Obergeschoss 
(EG+OG) möglich sind. 
 
Definition Dachgeschoss 
Ein Dachgeschoss ist ein Geschoss, dass direkt unter dem Dach und damit über der Traufe 
liegt. Es hat meist, auf Grund der Dachneigung, eine kleinere Nutzfläche, welche z.B. durch 
Gauben erhöht werden kann (vgl. Art. 45, Art. 83 BayBO). 
 
Definition Obergeschoss 
Als Obergeschoss bezeichnet man alle Geschosse über dem Erdgeschoss und unter dem 
Dachgeschoss (vgl. Art. 45, Art. 83 BayBO). 
 
 
G.5 Dachform, Dachneigung, Dachgauben, Dachgestaltung 
 
Zugelassene Dachformen sind Satteldächer und Walmdächer. Ebenfalls zugelassen sind 
gegenläufige Pultdächer (ab 14° asymmetrisch mit zwei und mehr gegenüberliegenden 
Dachflächen, z. B. Atrium-Haus).  
 
Flachdächer sind ausnahmsweise auf Nebengebäuden, Garagen und Carports zulässig. 
 
Die Dachneigung beträgt für EG + DG 14°- 48°. Für EG + OG 14°-37°. 
 
Für Dachgauben sind alle Dachformen zulässig. Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 
38° zulässig. Die Summe der Dachgaubenbreiten dürfen 1/3 der Firstlänge nicht 
überschreiten. Der Abstand der Gauben untereinander muss mindestens 1,00 m betragen. Die 
Gauben sind in der unteren Dachhälfte anzuordnen. Dabei ist von der Traufe bis zur 
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Gaubenbrüstung ein Abstand von 3 Ziegelreihen, mind. jedoch 0,50 m einzuhalten. Vom First 
und Ortgang zur Gaube ist ein Mindestabstand von 2,50 m einzuhalten. 
 
Die Dachflächen der Haupt- und Nebengebäude sind mit Dachziegeln, Schiefer oder 
Betondachsteinen in rot bis rotbraunen sowie anthrazit oder grauen Farbtönen zu gestalten. 
Andere Farbtöne sind unzulässig. 
 
Dachflächen auf Nebengebäuden, Garagen und Carports können als Gründach hergestellt 
werden. 
  
 
G.6 Höheneinstellung der Gebäude 
 
Wenn das zweite Vollgeschoss im Dachgeschoss liegt, beträgt die zulässige Wandhöhe 
maximal 4,50 m, ansonsten beträgt sie maximal 6,50 m. 
 
Die maximale Wandhöhe bei Pultdächern beträgt 8,0 m. 
 
Der Bezugspunkt ist der jeweilige topographisch höchste Punkt an der öffentlichen 
Verkehrsfläche innerhalb der Straßenfassadenlänge, bezogen auf die Mitte des 
Hauptgebäudes 
 
Die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 
 

 bei Pultdächern 8,0 m 
 bei anderen Dachformen mit bis zu 2 Vollgeschossen 12,0 m. 

 
 
G.7 Fassadengestaltung 
 
Für die Farbgebung sind gedeckte Farbtöne d.h. keine rein weißen bzw. primären Farbtöne 
zu verwenden. Grelle fernwirkende Farben sind unzulässig. 
 
Die Gebäude sind spätestens 2 Jahre nach Bezugsfertigkeit entsprechend der 
Baubeschreibung bzw. der Baugenehmigung zu verputzen oder zu verkleiden. 
 
 
G.8 Nebengebäude, Garagen und Carports  
 
Nebengebäude, Garagen und Carports, die an die Grundstücksgrenzen zusammengebaut 
werden, sind in ihrer Gestaltung aufeinander abzustimmen. 
 
Die Firstrichtung muss identisch zum Hauptgebäude sein. 
 
Nebengebäude, Garagen und Carports können auch außerhalb der Baugrenzen errichtet 
werden, jedoch nicht hinter den Baugrenzen, die der öffentlichen Verkehrsfläche abgewandt 
sind. 
 
Der Mindestabstand beträgt bei Garagen und Carports zur öffentlichen Verkehrsfläche 5,00 
m.  
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G.9 Geländeveränderungen 
 
Die natürliche Geländeoberfläche der Grundstücke ist grundsätzlich zu erhalten.  
 
Geländeveränderungen sind nur soweit zulässig, als sie im Zusammenhang mit der Erstellung 
der Gebäude zwingend erforderlich sind.  
 
Aufschüttungen für Terrassen sind nur bis maximal 0,60 m zulässig. 
 
Zwischen Gebäude und der öffentlichen Verkehrsfläche sind Auffüllungen nur bis maximal 
0,30 m über Oberkante öffentliche Verkehrsfläche zulässig. 
 
Der Anschluss an das vorhandene natürliche Gelände der Nachbargrundstücke ist 
übergangslos herzustellen. 
 
 
G.10 Aufschüttungen und Abtragungen zur Herstellung des Straßenkörpers 
 
Böschungen, die zum Ausgleich der Höhenunterschiede zwischen den öffentlichen 
Verkehrsflächen und den Baugrundstücken erforderlich sind, dürfen auf den Baugrundstücken 
angelegt werden. 
 
 
G.11 Unzulässige Anlagen 
 
Unzulässig sind: 
 

 Blechgaragen und provisorische Gebäude 
 Fassaden: äußere Verwendung von glänzenden oder geprägten Kunststoff-, Leicht- 

oder Metallbaustoffen 
 Nebenanlagen und Einrichtungen für die Kleintierhaltung 
 Böschungen steiler als 1 : 1,5 
 Sockel als Einfriedung 
 Zufahrten zu den umgebenden Wirtschaftswegen 
 unbeschichtete Metalldacheindeckungen wie z.B. Kupfer, Zink, Blei 
 
 

G.12 Einfriedungen 
 
Zulässig sind: 
 

 ohne Einzäunung 
 Hecken (Laubgehölze) 
 Holzzäune 
 Holzwände 
 Metallzäune (ausgenommen Stacheldraht) 

 
Die Höhe beträgt max. 1,20 m zur öffentlichen Verkehrsfläche, max. 1,50 m zu den übrigen 
Grenzen. 
 
Einfriedungen entlang öffentlicher Grünflächen, landwirtschaftlicher Flächen und 
Wirtschaftswege sind um 0,50 m von der Grundstücksgrenze zurückzusetzen. 
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G.13 Bepflanzung 
 
Die Anpflanzungen sind innerhalb von 2 Jahren nach Bezugsfertigkeit zu vollziehen und 
nachzuweisen.   
 
Sämtliche Pflanzungen sind vom jeweiligen Nutznießer ordnungsgemäß im Bewuchs zu 
fördern, zu pflegen. Die Pflanzmaßnahmen sind im Baugesuch darzustellen. 
 
Die Grünordnung mit den Pflanzgeboten ist zu beachten. 
 
 
G.14 Wohneinheiten 
 
Die Anzahl der Wohneinheiten ist auf 2 pro Grundstück beschränkt. 
 
 
G.15 Photovoltaik / Sonnenkollektoren 
 
Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien sind dachparallel in rechteckigen Feldern, ohne 
Aufständerung dgl. zulässig.  
 
First und Traufe sind freizuhalten. 
 
 
G.16 Stellplätze 
 
Je Wohneinheit sind 2 Stellplätze auf dem Grundstück herzustellen.  
 
Es gilt die gemeindliche Stellplatzsatzung. 
 
 
H. Erschließung 
 
H.1 Versorgungsleitungen  
 
H.1.1 Kanalisation 
 
Die Entwässerung des Baugebietes soll im Trennsystem erfolgen. Berechnungs- und 
Bemessungsgrundlagen sind gemäß den einschlägigen Arbeits- und Merkblätter der DWA 
sowie den anerkannten Regeln der Technik zu wählen. 
 
Im Angerweg ist ein Mischwasserkanal bis auf Höhe Haus-Nr. 6 vorhanden. Eine Erweiterung 
des Kanalnetzes ist erforderlich (Schmutzwasserkanal). 
 
Das Regenwasser soll über einen neu herzustellenden Regenwasserkanal in das geplante 
gemeinsame Regenrückhaltebecken für Seeleite I und III auf Flur-Nr. 364 eingeleitet werden. 
 
Das Regenwasser soll in beiden Gebieten über einen jeweils neu herzustellenden 
Regenwasserkanal in geplante Regenrückhaltebecken eingeleitet werden. Für das Gebiet 
Seeleite III (und Seeleite I) wird auf der Flur-Nr. 364 ein Regenrückhaltebecken errichtet und 
das gedrosselte Niederschlagswasser über einen Graben in den nahe gelegenen Grumbach 
eingeleitet.  
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Zur Reduzierung der Versiegelung werden den Bauherrn versickerungsfördernde 
Oberflächenbefestigungen zur Minimierung des Versiegelungsgrades empfohlen. 
 
Für Versickerungseinrichtungen ist die Niederschlagsfreistellungsverordnung (NWFreiV) vom 
01.01.2000 mit Änderung vom 01.10.2008 zu beachten. 
 
Das auf Grundstücken anfallende Oberflächenwasser muss in einer Zisterne mit mindestens 
6 m³ Speichervolumen gesammelt und als Brauchwasser bzw. zur Gartenbewässerung 
genutzt werden. Für stärkere Regenfälle muss ein Notüberlauf in den Regenwasserkanal 
vorgesehen werden.   
 
Private Drainageleitungen sowie Hang- und Schichtenwasser dürfen nicht in den 
Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.  
 
Private Park- und Stellplätze, Grundstückszufahrten sowie Fußgängerwege sind 
wasserdurchlässig zu gestalten (z. B. humus- oder rasenverfugtes Pflaster). 
 
Bei Entwässerung der Untergeschosse sind die einschlägigen Richtlinien zu beachten 
(Hebeanlagen, Rückstausicherungen). 
 
Es gilt die gemeindliche Entwässerungssatzung. 
 
 
H.1.2 Wasserversorgung 
 
Das gesamte Gebiet wird an die gemeindliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen, die 
im Geltungsbereich erweitert werden wird. 
 
Bei der Planung und Ausführung der Wasserversorgungsanlagen sind die Richtlinien und 
Arbeitsblätter des DVGW zu beachten. Der Löschwasserbedarf beträgt 48 m³/h für 2 h. 
 
 
H.1.3 Gas 
 
Das Gebiet soll an die Gasversorgungsanlage angeschlossen werden. Die Netzerweiterung 
wird mit der Gasversorgung Unterfranken (auch Bayernwerk) abgestimmt. 
 
 
H.1.4 Stromversorgung und Straßenbeleuchtung 
 
Die Gemeinde Unterpleichfeld wird mit elektrischer Energie vom Versorger Main-Donau 
Netzgesellschaft versorgt.  
 
Eine neue Trafostation ist derzeit nicht vorgesehen. Zur Versorgung des Gebietes werden 
neue Leitungen verlegt. 
 
Die Straßenbeleuchtung wird im Zuge der Erschließungsplanung geplant. 
 
Die vorhandene 20kV-Freileitung am Rande des östlichen Geltungsbereiches entfällt, da diese 
Leitung erdverkabelt wird. 
 
Bestehende Leitungen im Geltungsbereich Seeleite III werden im Zuge der Erschließung in 
öffentliche Flächen umverlegt. 
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H.1.5 Telekommunikation 
 
Die Telekommunikationsversorgung ist durch eine Netzerweiterung der Deutschen Telekom 
sichergestellt. Bei allen Straßen im Geltungsbereich werden geeignete und ausreichende 
Trassen für die Unterbringung der erforderlichen Leitungen vorgesehen. 
 
Bestehende Leitungen im Geltungsbereich Seeleite III werden im Zuge der Erschließung 
weitgehend in öffentliche Flächen umverlegt. 
 
 
H.2 Straßen und Wege 
 
Die geplanten Straßen im Geltungsbereich sind neu herzustellen. Über die geplanten Straßen 
ist das Gebiet sinnvoll und ausreichend an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz 
angebunden. 
 
Die geplanten Straßen werden nach den „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“ (RASt 
2006) nach ihrer Funktion und Lage als Wohnstraßen ES V und Wohnwege ES V eingestuft 
und gestaltet. Wendeanlagen sind nicht erforderlich. 
 
Die Erschließungsstraßen Angerweg und Wolfskeelstraße werden als Fahrbahn mit 
Mehrzweckstreifen bzw. Gehweg ausgebildet. Die Gesamtbreite der öffentlichen 
Verkehrsfläche beträgt 7,00 m. Die abschließende Festlegung der Gehwegbreite erfolgt erst 
im Zuge der Erschließungsplanung, die Mindestbreite beträgt jedoch 1,50 m. Der geplante 
Stich 1 wird als Mischverkehrsfläche ausgebildet. Die Gesamtbreite der öffentlichen 
Verkehrsfläche beträgt 5,00 m.  
 
Die Anbindung an die Ritter Straße (Ortsdurchfahrt) und an die Austraße wird über die 
Bergstraße und über die Wolfskeelstraße gewährleistet. Über die Wolfskeelstraße wird 
außerdem eine Verbindung zum geplanten Baugebiet „Seeleite I“ geschaffen.  
 
Sämtliche Wege werden öffentliche Flächen, so dass der Unterhalt der Feldwege von der 
Gemeinde durchgeführt wird. 
 
 
H.3 Müllentsorgung 
 
Die Abfallentsorgung ist durch das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg 
sichergestellt. Stichstraßen werden von den Müllfahrzeugen nicht angefahren. Mülltonnen sind 
in allen Stichstraßen an die Einmündung der übergeordneten Straße zu stellen. 
 
 
H.4 Feuerwehr 
 
Die Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehr ist, soweit erforderlich, entsprechend der 
Erweiterung des bebauten Gebietes zu ergänzen. Hierzu ist rechtzeitig mit dem zuständigen 
Kreisbrandrat Verbindung aufzunehmen. 
Die Anlagen zur Alarmierung der Feuerwehr sind entsprechend der Erweiterung des 
Wohngebietes auszubauen.  
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H.5 Private Grünflächen 
 
Auf den Grundstücken ist innerhalb von 2 Jahren nach Bezugsfertigkeit der Gebäude an 
geeigneter Stelle zusätzlich mind. je angefangener 350 m² Grundstücksfläche ein 
hochstämmiger Baum bodenständiger Art zu pflanzen und zu erhalten (vgl. Pflanzliste). 
 
Die Pflanzung ist im Baugesuch nachzuweisen. 
 
Die im Bebauungsplan dargestellten Baumstandorte sind unverbindlich. 
 
Standortfremde Nadelgehölze sind nicht zulässig. Die Auswahl der Arten orientiert sich in 
erster Linie an der natürlichen Vegetation, d.h. Landschaftsgerechte Pflanzungen sind am 
besten dazu geeignet, ein harmonisches Erscheinungsbild herzustellen.  
 
Baumarten und Sträucher sind in der Begründung in der Pflanzliste (Anlage 2) detailliert 
aufgeführt. 
 
 
H.6 Geothermie 
 
Geothermie ist grundsätzlich zugelassen. Eine wasserrechtliche Erlaubnis dafür muss vom 
Grundstückseigentümer rechtzeitig beantragt werden. 
 
 
H.7 Öffentliche Einrichtungen 
 
Schulen, Kindergärten oder Spielplätze sind im Geltungsbereich nicht vorgesehen.  
 
Die Grund- und Mittelschule befindet sich in der Schulstraße (ca. 900 m Fußweg), 
Kindergärten liegen Am Burggraben 9 (ca. 380 m Fußweg) und Am Dorfplatz 6 (ca. 380 m) 
Fußweg). In Burggrumbach befindet sich im Geltungsbereich des angrenzenden Baugebiets 
„Seeleite I“ ein Spielplatzstandort (Hofgartenstraße ca. 250 m Fußweg) und ein Sportplatz (ca. 
300 m Fußweg). Die Sportflächen des TSV Unterpleichfeld befinden sich in der Schulstraße 6 
und liegen somit in ca. 600 m fußläufiger Entfernung. Die Turnhalle der Volksschule sowie die 
Mehrzweckhalle grenzen an das Gelände des TSV unmittelbar an. In Oberpleichfeld befindet 
sich ein Generationenspielplatz (ca. 5 km entfernt).  
  
 
I. Finanzielle Auswirkungen 
 
I.1 Erschließungskosten 
 
Die Kosteneinschätzung für Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Straßenbau und 
Straßenbeleuchtung beträgt brutto überschlägig, gerundet: 
 

Regenwasserkanal mit 17 Hausanschlüssen 240.000 € 
Schmutzwasserkanal mit 17 Hausanschlüssen 307.000 € 
Wasserleitung mit 17 Hausanschlüssen 174.000 € 
Straßenbau inkl. Straßenentwässerung 363.000 € 
 (inkl. Beleuchtung, Bepflanzung  
und Straßenentwässerung) 
Regenrückhaltebecken in Seeleite I mit 60.000 € 
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Ingenieurhonorar geschätzt 12% 130.000 € 
 
Bruttosumme gerundet 1.214.000 € 

 
Durch die Gemeinde werden 10 % der Erschließungskosten für den Straßenbau getragen, 
Kanalisation und Wasserversorgung werden nach Satzung der Gemeinde abgerechnet. 
 
Da die Beiträge über die Grundstücksgröße und die Geschossfläche ermittelt werden, ist eine 
genaue Feststellung für jedes einzelne Grundstück noch nicht möglich. 
 
 
I.2 Nachfolgekosten 
 
Damit sind die Kosten für Ausgleichsflächen und Neuordnung der Grundstücke gemeint. 
Die Kosten für die Ausgleichsflächen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt 
werden. 
 
 
K. Grünordnung und Ausgleichsflächen 
 
K.1 Grünordnung 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der FGSV, Ausgabe 2013 zu beachten. 
 
Detaillierte Angaben zur Grünordnung werden in den Grünordnerischen Festsetzungen im 
Planteil sowie in der Pflanzliste (Anlage 2) getroffen.  
 
 
K.2 Pflanzdichte und Qualität der Pflanzen 
 
Angaben zur Mindestqualität und Pflanzdichte werden im Pflanzschemata, Anlage 2, getroffen. 
 
 
K.3 Ausgleichsflächen 
 
Nachfolgende Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfes bezieht sich rein auf die bestehende 
Flächenstruktur im Geltungsbereich: 
 

Eingriffsschwere Typ B             
   geringer bis mittlerer Versiegelungs- und Nutzungsgrad, GRZ < 0,35    
           

     
Eingriffs- 

fläche Kategorie Faktor Ausgleichs- 
bedarf 

      [ha] [-] [-] [ha] 

Ackerflächen abzgl. Fläche Regenrückhaltebecken und Grünflächen 0,86 II 0,5 0,43 

kartierte Biotopfläche (Streuosbtwiese) 0,12 II 1,5 0,19 

 
Die Eingriffsschwere wird gemäß Abb. 7 im Leitfaden zur Eingriffsregelung des Bayerischen 
Staatsministeriums in Typ B Kategorie II eingeordnet.  
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Es wird ein Ausgleichsfaktor von 0,5 für Ackerflächen und 1,5 bei kartierten Biotopflächen 
angesetzt. 
 
Der Ausgleichsflächenbedarf beträgt im Ergebnis 0,62 ha. Als Ausgleichsfläche A1 wird die 
Flurnummer 462 (0,514 ha) und ein Teil der Flurnummer 464 (0,106 ha) mit einer Größe von 
ca. 0,62 ha herangezogen. 
 
Bestand: 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
 
Entwicklungsziel: 
Die ausgewählte Fläche soll neugestaltet und landschaftsoptisch aufgewertet werden. Es soll 
eine artenreiche Blüh- und Magerwiese entwickelt werden. 
 
Maßnahmen: 
Die landwirtschaftlich genutzte Fläche A1 wird mit extensiver Pflege in eine extensiv genutzte 
Wiesenfläche umgewandelt.  Auf der Ausgleichsfläche A1 werden als Ausgleich durch die 
Anlage von Stein- und Häckselguthaufen zusätzliche Lebensräume geschaffen. 
 
Die Maßnahmen sind im beigefügten Ausgleichsflächenplan dargestellt. 
 
 
K.4 Flächenbilanz 
 
Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft für 
Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
 
Die Art der Flächenaufwertung ist dem Ausgleichsflächenplan zu entnehmen. Für die 
Grünlandeinsaat soll autochthones, zertifiziertes Saatgut verwendet werden. 
 
 
L. Emissionen und Immissionen 
 
Es sind keine Immissionsschutzmaßnahmen erforderlich. 
 
Der Immissionsradius für Geruch nach Hilfsmittel VD1 3472 für Hühner (Geflügel) bezüglich 
der Weideflächen Flur-Nr. 73 und 458 ist mit max. 85 m zu berücksichtigen. 
 
Von benachbarten landwirtschaftlichen Nutzflächen sind Lärm-, Staub- und 
Geruchsemissionen auch zu unüblichen Zeiten zu erwarten. Diese sind ortsüblich und 
hinzunehmen. 
 
Baurechtlich sowie hinsichtlich Aufenthalt und Nutzung bestehen keine Einschränkungen. 
 
Hinsichtlich der Geruchsimmission des nordwestlich bzw. nördlich auf den Grundstücken 
Fl.Nrn. 73 und 458 der Gemarkung Burggrumbach gelegenen landwirtschaftlichen Betriebes 
mit gemischter Tierhaltung wurde ein Gutachten erstellt, das als Anlage 4 beigefügt ist. Im 
Ergebnis werden Geruchstundenhäufigkeiten von 1 bis maximal 3% der Jahresstunden 
prognostiziert. Somit wird im gesamten Plangebiet der in der GIRL für ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) genannte Immissionswert von 10% deutlich unterschritten. 
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M. Artenschutzrechtliche Prüfung 
 
Vom Büro Fabion wurde ein Fachbericht zur spezielle artenschutzrechtlichen Vorprüfung (saP) 
durchgeführt. Das Gutachten ist als Anlage 1 Bestandteil dieser Begründung. 
Es wurden folgende Tiergruppen näher untersucht: 
 

 Feldhamster 
 Feldvögel 
 Gehölz- und gebäudebrütende Vogelarten und Fledermäuse 

 
Nachfolgend sind Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie 
Kompensationsmaßnahmen zusammengefasst: 
 

 
M.1 Artenschutz – Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffsfolgen 
 
Schonende Bauausführung: 
 
Baufeldbeschränkung:  
Baustelleneinrichtung und Lagerflächen werden innerhalb des Plangebietes angelegt. Eine 
zusätzliche temporäre Beanspruchung von Flächen außerhalb des Geltungsbereichs ist nicht 
zulässig. 

 
Einsatz von abgeschirmten, insektenfreundlichen Lampen im Außenbereich (Stand der 
Technik, z.B. Natriumdampfhochdrucklampen für die Beleuchtung), deren Abstrahlung nach 
unten gerichtet ist – soweit eine Beleuchtung erforderlich ist. 

 
Baufeldräumung Ackerflächen: 
 
Vor Beginn der Bauarbeiten, insbesondere vor Abschieben des Oberbodens muss 
nachgewiesen werden, dass keine aktiv genutzten Feldhamsterbaue oder aktuelle Bruten von 
Feldvögeln auf der Fläche vorhanden sind.  
 
Bei vorhandenen Feldhamsterbauen ist eine fachgerechte Umsiedlung in zulässigen 
Zeitfenstern vorzunehmen.  

 
 Kontrolle auf Besatz vor Abschieben des Oberbodens Nach Ende der Winterruhe ab 

Anfang Mai oder Ende Juli bis Mitte August / Anfang September (nach Getreideernte, 
vor Umbruch des Ackers). 

 Bei Baubeginn im Frühjahr kann vorbereitend bis zum 01. März eine Schwarzbrache 
(vegetationsfreier, geeggter Zustand) hergestellt werden, um die Attraktivität für den 
Feldhamster und für Feldvögel zu reduzieren. Voraussetzung dafür ist aber, dass in 
der unmittelbaren Nachbarschaft Felder mit ausreichender Deckung (Wintergetreide) 
vorhanden sind, in die Tiere abwandern können.  

 Zeitfenster für evtl. Umsiedlung: Im Frühjahr nach Beendigung der Winterruhe und vor 
Beginn der Reproduktionsphase und im Spätsommer nach Abschluss der 
Jungenaufzucht und vor Beginn der Winterruhe. 

 Bei der Baufeldfeldfreistellung im Frühjahr sind neben Feldhamsterbaue auch aktuelle 
Vogelbruten zu kontrollieren. Wenn vor Beginn der Brutzeit der Feldvögel (ab Anfang 
März) keine Schwarzbrache hergestellt werden kann, da es in der Umgebung keine 
Ausweichflächen für den Hamster gibt, wird empfohlen, das Baufeld mit Stecken mit 
Flatterband zu bestücken, um Feldvögel von einer Brut abzuhalten.  
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Baufeldräumung Gehölze und Gebäude  
 

 So weit möglich Erhalt der Gehölze im Rahmen der Ausführungsmaßnahmen. 
 

 Fällen der Quartierbäume zwischen dem 15. September und dem 15. Oktober oder 
nach fachgutachterlichem Ausschluss von Quartiernutzung durch Fledermäuse und 
fachgerechtem Verschließen der Höhlen.  
 

 Abriss der Scheune: zwischen 15. September und Ende Februar oder nach 
fachgutachterlichem Ausschluss von Quartiernutzung durch Fledermäuse oder Brut 
von Vögeln. Der Abriss der Scheune ist im Zeitraum 20 bis 26.02.2019 erfolgt. 

 
Ökologische Baubegleitung 
 

 Die Überwachung, Dokumentation und Sicherstellung der fachgerechten Umsetzung 
der Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen, ist durch eine 
ökologische Baubegleitung zu gewährleisten.  
 

 
M.2 Kompensationsmaßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (FCS) 
 
Ausgleichsflächen (Fl.Nr. 1480, 1484/0 und 1596) zur Förderung des Feldhamsters:  
 
Für den Bebauungsplan "Seeleite III" sind insgesamt 0,62 ha in die feldhamsterfreundliche 
Bewirtschaftung aufzunehmen, welche auf der Flur-Nr. 1480 realisiert werden sollen. 
 
Es werden folgende Bewirtschaftungsauflagen festgesetzt: 
 
Mischanbau von Luzerne bzw. Luzernegras (maximaler Grasanteil von 40 %), Getreide (kein 
Mais) und Ansaat von mehrjährigen Blühstreifen in nebeneinander liegenden Streifen (Breite 
mindestens 5 m, die Fläche der Streifenarten etwa gleich groß). 
 

 Ansaat der Luzerne bereits im Vorjahr i.d.R. als Untersaat in Sommergetreide angelegt 
und anschließend 3 Hauptnutzungsjahre lang stehengelassen.  
Aufwuchs der Luzerne wird nach guter fachlicher Praxis regelmäßig geerntet und 
abgefahren. Der erste Schnitt erfolgt, sobald eine direkt benachbarte Fläche genügend 
Deckung bietet (ca. 20 cm Wuchshöhe). Der letzte Mähtermin muss vor dem 01. 
Oktober eines jeden Jahres liegen. Der Umbruch vor einer Neuansaat darf erst ab dem 
15. Oktober und bis zu einer Tiefe von 25 cm erfolgen.  
 

 Ansaat des Getreidestreifens mit doppelten Saatreihenabstand zur Förderung der 
Feldvögel. 
Auf der gesamten Ausgleichsfläche ist immer etwa die Hälfte der Getreidestreifen mit 
Sommergetreide anzusäen.  
 
Ernteverzicht der Getreidestreifen bis zum 01.10. auf mindestens 50 % der 
Getreidefläche. Teilernte bei Mahd mit hohem Schnitt und Belassen der Stoppeln 
möglich. 
 
Mulchen der Getreidestreifen frühestens ab dem 15.10. Zu diesem Zeitpunkt müssen 
die Luzerne-Streifen mind. ca. 20 cm hoch sein. Anschließend darf eine flache 
Bodenbearbeitung bis 25 cm Tiefe erfolgen. 
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Bei Auftreten von Problemunkräutern im Getreidestreifen wird eine Herbizidmaßnahme 
jährlich während des Getreideaufwuchses erlaubt.  
 
Regelmäßige jährliche Nachsaat der Getreidestreifen. 
 

 Der Blühstreifen wird mit einer geeigneten Saatgut-Mischung angelegt 
(Lebensraummischung I, Veitshöchheimer Bienenweide oder vergleichbare erprobte 
Saatgut-Mischung). Es darf nur im März und nicht mehr als 50 % der Fläche des 
Blühstreifens gemulcht werden (Mulchverbot ab 01.04. bis 28.02.). Die Dauer einer 
Blühfläche auf demselben Streifen darf 5 Jahre nicht überschreiten. Bei Neuanlage 
darf der Umbruch erst ab dem 15. Oktober bis zu einer Tiefe von 25 cm erfolgen. 
 

 Auf der gesamten Ausgleichsfläche gilt:  
 
Ganzjähriger Verzicht auf das Ausbringen von Rodentiziden, Insektiziden, Herbiziden 
(Sonderregelung für Getreide siehe oben) und Wachstumsregulatoren sowie von 
Klärschlamm.  
 
Die Ausbringung von flüssigen organischen Wirtschaftsdüngern ist nur nach Ende der 
Sperrfrist im Winterausgang und bis zum 15. April gestattet.  
 
Feldarbeiten, insbesondere die Ernte, dürfen nur am Tag durchgeführt werden, nicht 
in der Dämmerung oder in der Nacht. 
 

 Eine kurzfristige Anpassung der Bewirtschaftung aufgrund äußerer Einflüsse (z.B. 
Witterung) ist nach Rücksprache mit dem örtlichen Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten und mündlicher Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde 
möglich. 

 
Im Bereich der vorgenannten Ausgleichsfläche verläuft eine Gas-Fernleitung (Nr. 1 DN300 Bl. 
135) mit einem Schutzstreifen b=10,0m, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB. Die 
Ausgleichsmaßnahmen haben keinen Einfluss auf den Leitungsbetrieb. 
 
 
N. Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht ist als Anlage 3 Bestandteil dieser Begründung. 
 
 
O. Hinweise 
 
O.1 Bodendenkmalpflege 
 
Im Gemeindebereich von Unterpleichfeld ist das Vorkommen von Bodendenkmälern (Art. 1 
Abs. 4 BayDSchG) nachgewiesen. Art, Ausdehnung, Zustand oder Bedeutung dieser 
Denkmäler ist in der Regel nicht erforscht. 
 
Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes sind keine kartierten 
Bodendenkmäler bekannt, jedoch in der Nachbarschaft (Gemarkung Unterpleichfeld).  
 
Analog zu den Gebieten Seeleite I und II werden im Zuge der Erschließungsarbeiten durch 
Grabungsarbeiten ggf. vorhandene n Bodendenkmäler dokumentiert. Im Rahmen der 
Untersuchung wurden alle Funde erfasst, katalogisiert und gesichert. 
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Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege macht jedoch darauf aufmerksam, dass, auch 
wenn im Bereich der Planung bislang vor- und frühgeschichtliche Bodendenkmäler nicht 
bekannt sind, sich obertägig nicht mehr sichtbare Bodendenkmäler der Kenntnis der 
Denkmalfachbehörde (Landesamt für Denkmalpflege) entziehen können. Aus diesem Grunde 
wird darauf hingewiesen, dass, wer Bodendenkmäler auffindet, verpflichtet ist, dies nach Art. 
8 Abs. 1 BayDSchG unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege – Außenstelle Würzburg anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet 
sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der 
Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten 
befreit die übrigen. 
 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines 
Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter 
der Arbeiten befreit (Art. 8 Abs. 1 BayDSchG). 
 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (Art. 8 Abs. 2 
BayDSchG). 
 
 
O.2 Mutterboden 
 
Nicht benötigter Mutterboden ist vorrangig zur Bodenverbesserung von landwirtschaftlich 
genutzten Grundstücken in der Gemarkung zur Verfügung zu stellen (§ 202 BauGB, DIN 
18915, DIN 19731). 
 
 
 
 
 
Aufgestellt 
Würzburg, 07.07.2020 
 
 
 

........................................................ ........................................................ 
Alois Fischer Steffen Röschert Dipl.-Ing. (FH) 

1. Bürgermeister Architekt, Stadtplaner, Beratender Ingenieur 
Gemeinde Unterpleichfeld rö ingenieure gmbh 
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Anlage 1 
 
Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) vom 07.12.2018 
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1  Ei n l e i t u n g  

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Unterpleichfeld plant am Ortsrand von Burggrumbach die Ausweisung eines 

Wohngebietes („Seeleite III“). Der geplante Geltungsbereich von insgesamt etwa 1,08 ha wird derzeit 

überwiegend ackerbaulich genutzt und ist Teil eines großflächigen Ackergebietes, das an die bestehende 

Wohnbebauung anschließt. Im Westen ist kleinflächig eine Streuobstwiese mit zwei alten Obstbäumen 

einbezogen. Zudem steht hier eine Scheune, die der Bebauung weichen muss. Im Osten bzw. Südosten 

Westen schließen zwei weitere geplante Baugebiete „Seeleite I und II“ an, die in einem gesonderten 

Verfahren behandelt werden. Im Rahmen dieser beiden Baugebiete entsteht nördlich des 

Geltungsbereichs „Seeleite III“ zudem ein Regenrückhaltebecken in Erdbauweise. 

Der Geltungsbereich liegt im Verbreitungsgebiet des europarechtlich geschützten Feldhamsters und ist 

möglicherweise Lebensraum von Vogelarten der offenen Feldflur und von Gehölzstrukturen sowie von 

ebenfalls europarechtlich geschützten Fledermäusen. Ein Auslösen von artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG durch das Vorhaben kann daher nicht ausgeschlossen 

werden, so dass eine artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich ist.  

 

Abbildung 1:  Lage des Vorhabengebiets (rote Umrandung) (unmaßstäblich) 

(Kartengrundlage: TK 25, Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung) 

 

In der vorliegende saP werden:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich 

der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (europäische Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutz-

Richtlinie, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben eintreten können, ermittelt 

und dargestellt. 

 die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 

Abs. 7 BNatSchG geprüft. Die nicht-naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen sind im 

allgemeinen Erläuterungsbericht zur Bauleitplanung dargestellt. 
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1.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen werden herangezogen:  

- Geländebegehung am 28.09.2017 und am 12.11.2018 

- FIS-Natur online (http://gisportal-umwelt2.bayern.de/finweb) 

- UmweltAtlas Boden (Bayer. Landesamt für Umwelt, Stand November 2018) 

(www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_boden_ftz/index.html?lang=de) 

- Integriertes Bayerisches Landwirtschaftliches Informations-System (iBALIS) (www.ibalis.de) 

- ASK-Daten (Artenschutzkartierung Bayern, Bayer. Landesamt für Umwelt, Stand März 2018)  

- Auswertung von Daten zu Feldhamstern (zusammengestellt i. A. der Regierung von Unterfranken, 

FABION 2018) 

- Auswertung von Grundlagenwerken und weiterer Literatur 

 

 

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf die 

mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 20. August 2018 

Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ mit Stand 08/2018. 

 

http://gisportal-umwelt2.bayern.de/finweb
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2  B e s t a n ds s i t u a t i o n   

2.1 Untersuchungsgebiet 

Der Geltungsbereich grenzt an die bestehende Wohnbebauung von Burggrumbach. In der weiteren 

Umgebung schließt sich großräumig Ackerland an, westlich am Ortsrand auch einige Streuobstwiesen.  

Das Gebiet gehört zu einem ausgedehnten Lößlehmgebiet mit eingestreuten hochwertigen Diluvialböden 

und fast durchgängig Bodenwerten von 70 und höher, das sich zwischen der Autobahn und der B 19 bis 

in den Landkreis Schweinfurt erstreckt. Diese Böden bieten sehr günstigen Voraussetzungen für den 

europarechtlich geschützten Feldhamster. Nur kleinräumig, beispielsweise in den Bachauen, sind die 

Böden etwas minderwertiger, können aber auch von Feldhamstern besiedelt werden. Jenseits der 

Bundesstraße setzen sich ähnliche Bodenverhältnisse fort.  

Innerhalb des Geltungsbereichs liegen lehmige Lößböden (L3Lö und L4Lö) mit Bodenwerten von 70 und 

höher vor (Integriertes Bayerisches Landwirtschaftliches Informations-System (iBALIS)). Die Abbildung 

zwei zeigt die Bodenverhältnisse in der Umgebung von Burggrambach. Es wird deutlich, dass das 

gesamte Areal nahezu durchgängig von Feldhamstern besiedelt werden kann.  

 

Abbildung 2:  Lage des geplanten Baugebietes in ausgedehntem Lößareal 

 Grün umrandet  =  Areal mit den geplanten Baugebieten 

 Orange  =  Lößböden,  Braun  =  hochwertige Diluvialböden  

(unmaßstäblich, Quelle: Bodenschätzungskarte UmweltAtlas Boden, LfU) 

Im Westen des Geltungsbereichs „Seeleite III“ wird ein etwa 1.250 m² großer Teil einer Obstwiese mit 

zwei Obstbäumen einbezogen. Der Bestand ist als amtliches Biotop kartiert (Nr. 6126-0043). Außerdem 

befindet sich hier eine kleine Scheune innerhalb des Geltungsbereichs.   
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2.2 Ergebnisse der Begehungen 2017 / 2018 

Feldhamster 

Bei der Begehung im Spätsommer  2018 wurden die in Abbildung 3 dargestellten Äcker flächendeckend 

begangen und nach Feldhamsterbauen abgesucht. Es wurden trotz des späten Begehungszeitpunkts am 

28. September zwei aktiv belaufene und genutzte Feldhamsterbaue sowie ein verlassener 

nachgewiesen. Da auf einem Teil der Flächen bereits Bodenbearbeitung stattgefunden hatte, konnten 

weitere möglicherweise vorhandene Baue nicht mehr nachgewiesen werden. Der Geltungsbereich liegt 

innerhalb eines 350 m-Radius um die erfassten Feldhamsterbaue und damit innerhalb des Aktionsradius 

der Feldhamsters. Die Nachweise von 2017 belegen somit eindeutig, dass die Ackerfläche des 

Geltungsbereichs zum Lebensraum des Feldhamsters gehört und zur Anlage von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten dient. Nicht als Lebensraum eingestuft wird die Obstwiese, die traditionell und schon sehr 

lange als Grünland genutzt wird. Hier ist eine ganzjährig geschlossene Vegetationsdecke mit dichter 

Grasnarbe ausgebildet, so dass Hamster keine Baue anlegen.   

 

 

Abbildung 3:  Nachweise Feldhamsterbaue 

 grüner Punkt = belaufener Bau,  gelber Punkt = voraussichtlich verlassen 
  blaue Umrandung = Geltungsbereich  rot = begangene Flächen 

(Grundlage Luftbild, Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung) 

 

Feldvögel 

Grundsätzlich ist auf der Ackerflächen ein Vorkommen von verschiedenen Vogelarten der offenen 

Feldflur möglich: Rebhuhn, Wiesenschafstelze, Wachtel und Wiesenweihe. In der näheren Umgebung ist 

auch die Feldlerche zu erwarten, die Abstand von vertikalen Strukturen (Bebauung, Gehölze etc.) einhält 

und daher voraussichtlich unmittelbar innerhalb des geplanten Geltungsbereiches nicht brütet. Generell 

gilt, dass aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung sowie den vielen Spaziergängern mit Hunden im 

unmittelbaren Eingriffsgebiet Bruten nur sehr eingeschränkt, in der näheren Umgebung aber durchaus zu 

erwarten sind.  
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Eine Kartierung der Feldvögel wurde nicht durchgeführt, so dass die Belange aufgrund vorhandener 

Daten (ASK) und der fachgutachterlichen Bewertung der Situation erfolgen muss. Es ist im Sinne eines 

worst-case-Ansatzes davon auszugehen, dass die genannten Arten der Feldvögel das Areal zumindest 

als Teil ihres Nahrungs- bzw. Jagdhabitats nutzen und die vorrückende Bebauung zu weiterem 

Meideverhalten bezüglich der Brutaktivitäten führen kann.   

 

Gehölz- und gebäudebrütende Vogelarten und Fledermäuse 

Die von dem Vorhaben betroffenen Obstbäume und die Scheune wurden im laubfreien Zustand am 

12.11.2018 auf ihre Habitatausstattung mit Baumhöhlen, Rindenspalten, dauerhaften Niststätten etc. 

untersucht mit folgendem Ergebnis: 

 Apfelbaum außerhalb des unmittelbaren Baufeldes: alter Hochstamm mit abgestorbenen 

Kronenpartien, eine Baumhöhle und offene Stammpartie – potenzielles Fledermausquartier und 

Habitat für Höhlenbrüter. 

 Birnbaum innerhalb des Baufeldes: alter, hochgewachsener Hochstamm, aber ohne 

tierökologisch wertvolle Habitatstruktur – keine Baumhöhlen, ausgeprägte Spaltenquartiere und 

Rindenplatten oder Ähnliches 

 Scheune: von außen keine Hinweise auf Nutzung von Gebäudebrütern erkennbar (keine Nester 

oder Kotspuren); Innenraum nicht begangen, aber zahlreiche Einflugmöglichkeiten durch offene 

Spalten unterhalb der Dachziegel etc. – potenzielles Sommer- und Zwischenquartier für 

Fledermäuse, möglicherweise auch gelegentliche Brut von Vögeln wie Hausrotschwanz oder 

Mehlschwalbe. 

 

Sonstige Tier- und Vogelarten 

Die Übersichtskartierung im November 2018 ergab keine Hinweise auf das Vorkommen weiterer 

artenschutzrelevanter Tier- oder Vogelarten. Es sind keine für weitere relevanten Arten geeignete 

Habitate vorhanden. 

 

 

2.3 Auswertung vorhandener Daten aus der Umgebung 

Ergänzend zu der Begehung wurden vorhandene Daten, die sich auf einen Wirkradius von etwa 2,5 km 

beziehen, und die Online-Arbeitshilfe des Landesamt für Umwelt (Arteninformationen für saP) 

ausgewertet, um die Bestandssituation besser einschätzen zu können.  

Aus der Umgebung des Plangebietes liegen verschiedene Nachweise relevanter Arten aus der 

landesweiten Artenschutzkartierung (ASK-Datenbank, Stand März 2018) vor. Zudem wurde eine im 

Auftrag der Regierung von Unterfranken zusammengestellte Datensammlung zum Feldhamster 

ausgewertet (FABION 2018, Entwurf). 
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Feldhamster 

Die Abbildung 4 zeigt, dass die Ackerflächen innerhalb des Gemeindegebiets von Unterpleichfeld und die 

weitere Umgebung als Lebensstätte des Feldhamsters einzustufen ist. Zahlreiche aktuelle Baunachweise 

seit 2013 belegen, dass sich die Feldhamstervorkommen rings um Unterpleichfeld und darüber hinaus 

erstrecken. Das geplante Baugebiet liegt in einem ausgedehnten etwa 4.600 ha großen 

Verbreitungsgebiet („Unterpleichfeld bis Werneck-Mühlhausen (westlich B19)“) zwischen der Autobahn 

und der B19, die aufgrund ihres sehr großen Verkehrsaufkommens als absolute Barriere gilt und nur im 

Ausnahmefall von Feldhamstern erfolgreich überquert werden kann.  

 

 

Abbildung 4:  Abgrenzung Lebensstätte des Feldhamsters und Nachweis-Übersicht  

(unmaßstäblich, TK 25 Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung) 

Datensammlung aller in Unterfranken vorliegender Nachweise, (FABION 2018 i A. 

Regierung Unterfranken, Entwurfsfassung) 

 

Die Punkte auf der obigen Abbildung geben Nachweise von Feldhamsterbauen seit etwa 2000 wieder. 

Die Ansammlung von braunen Fundpunkten nördlich von Unterpleichfeld gibt das Ergebnis des FFH-

Monitorings im Sommer 2107 wieder. Bei dieser Untersuchung wurden Feldhamsterbaue in hohen 

Dichten und breiter räumlicher Streuung nachgewiesen, was den guten Erhaltungszustand der 

Feldhamster-Population zwischen Unterpleichfeld und Bergtheim belegt. Dies lässt sich auch auf die 

lokale Population im Bereich der geplanten Baugebiete übertragen, da dieser nur etwa 1,5 km entfernt ist 

ohne dazwischen liegende Barriere bei vergleichbaren landwirtschaftlichen und bodenkundlichen 

Verhältnissen. 
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Feldvögel - Wiesenweihe 

 

Abbildung 5:  Auswertung ASK-Daten Wiesenweihe und andere Feldvögel 

blauer Punkt  =  Brutnachweis Wiesenweihe – mehrere Jahre seit 2009  
oranger Punkt  = Brutnachweise Rebhuhn, Wiesenschafstelze, Wachtel, Feldlerche  
schwarzer Kreis = Radius von 2.500 m um Geltungsbereich 

(Kartengrundlage: TK 25, Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung) 

 

Die Auswertung der ASK-Datenbank ergab mehrere Brutnachweise der Wiesenweihe aus dem 

Arealnördlich bzw. nordöstlich von Burggrumbach. Ein Brutnachweis von 2015 befindet sich in etwa 

225 m östllich des geplanten Baugebietes und etwa 100 m nördlich der bereits vorhandenen Bebauung. 

Dies bestätigt die fachgutachterliche Einschätzung, dass das Plangebiet sicher als Jagdgebiet der 

Wiesenweihe einzustufen ist und eine Brut, wenn auch nicht im unmittelbaren Eingriffsbereich, aber in 

der näheren Umgebung möglich ist. 

In der ASK-Datenbank sind auch einige Brutnachweise von sonstigen Feldvögeln verzeichnet. Es handelt 

sich dabei um eher zufällige Nachweise und keine systematischen Erfassungen, die das grundsätzliche 

Vorkommen von Rebhuhn, Wiesenschafstelze, Wachtel und Feldlerche im Raum zwischen 

Unterpleichfeld und Bergtheim belegen.  

 
 

Fledermäuse und gehölz- und gebäudebrütende Vogelarten 

In geringem Umfang befinden sich innerhalb des Geltungsbereichs Strukturen, die als Quartier für 

Fledermäuse und als Nistplatz für gehölz- und gebäudebrütende Vogelarten dienen können. Eine 

Kartierung dieser Arten erfolgte nicht, aber die Auswertung der ASK-Daten gibt Hinweise auf das 

potenzielle Artenspektrum. Es handelt sich um eine Scheune mit Spaltenverstecken und offenen 

Einflugstelle, z. B. unter den Ziegel, sowie zwei Obstbäume, von denen einer über eine Baumhöhle sowie 

eine hohle Stammpartie verfügt, die auch als Quartier für Fledermäuse geeignet ist.  



FABION GbR (2018):  Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
Bebauungsplan „Seeleite III“, Gemeinde Unterpleichfeld, Burggrumbach  S. 12 

Fassung vom 07.12.2018 

In Unterpleichfeld und in Burggrumbach sind jeweils zwei Gebäudequartiere für Fledermäuse bekannt: 

 Burggrumbach Kirche (ASK 6126-0627): Graues Langohr, unbestimmte Fledermäuse) 

 Burggrumbach Schloss-Keller (ASK 6126-0628): Graues u. Braunes Langohr (Alt-Nachweis 1990) 

 Unterpleichfeld (Ortskirche) (ASK 6128-0631):Graues Langohr (Alt-Nachweis von 1993) 

 Unterpleichfeld (Gästehaus) (ASK 6126-0635): Großes Mausohr (Alt-Nachweis von 1980) 

 Unterpleichfeld (Gewerbegebiet) (ASK 6126-0641): Großer Abendsegler (Sichtbeobachtung) 

 

Abbildung 6:  Auswertung ASK-Daten Fledermäuse 

Blaues Quadrat  =  Fledermausquartier 

(Kartengrundlage: TK 25, Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung) 

  

Foto 1: Einflugöffnung in die Scheune 

Potenzielles Sommer- und Zwischenquartier für 
Fledermäuse; Nistmöglichkeiten für Gebäudebrüter 

(Foto: C. Rein) 

Foto 2: Baumhöhle an altem Obstbaum innerhalb 

des Geltungsbereichs. 

(Foto: C. Rein) 
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2.4 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 

Feldhamster 

Die Nachweise von Feldhamsterbauen im September  2017 belegen eindeutig, dass das Areal Teil des 

Lebensraums des Feldhamsters ist. Da die Bestände des  Feldhamsters in Unterfranken stark rückläufig 

sind und die Art sowohl in Bayern als auch bundesweit als „vom Aussterben bedroht“ (RL Bayern und RL 

Deutschland 1) eingestuft ist, muss der Verlust des Lebensraums und von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten als erhebliche Beeinträchtigung der Art gewertet werden, so dass eindeutig eine 

artenschutzrechtliche Betroffenheit vorliegt.  

 

Feldvögel 

Der Geltungsbereich stellt einen Teil des Lebensraums für verschiedene Feldvögel dar. Bruten 

unmittelbar innerhalb des Geltungsbereichs sind aufgrund der Nähe zur bestehenden Bebauung und 

vieler Spaziergänger (auch mit Hunden) unwahrscheinlich. Zudem ist das Areal sehr strukturarm, es fehlt 

an ausgeprägten Wegsäumen oder anderen strukturbereichernden Elementen.  

Es ist aber davon auszugehen, dass durch das Vorrücken der Bebauung ein Verdrängungseffekt 

ausgelöst wird. Zwar grenzen großräumig Ackergebiete an, die von Feldlerchen und anderen Feldvögeln 

genutzt werden. Die dort vorhandenen Reviere sind aber bereits besetzt bzw. der Raum um 

Burggrumbach ist in der an die vorhandene ackerbauliche Nutzung und Strukturausstattung angepassten 

Dichte von Feldlerchen besiedelt. Die Feldlerche gilt in diesem Zusammenhang als Leitart auch für 

andere Arten der Agrarfauna. Die Kompensation des Flächenverlustes und des Verdrängungseffektes für 

diese Arten wird bei der Ausgestaltung der Kompensationsmaßnahme für den Feldhamster 

berücksichtigt.  

Der Verlust eines Brutreviers der Wiesenweihe ist durch den kleinräumigen Eingriff nicht zu erwarten, 

auch wenn die Art möglicherweise nach Realisierung der Bebauung ihren Brutplatz von 2015 nicht mehr 

wählen würde, sondern einen größeren Abstand einhalten würde. Die ausgedehnten Ackerfluren nördlich 

von Unterpleichfeld bieten ausreichend Ausweichmöglichkeiten. Es verbleibt ein kleinräumiger Eingriff ins 

Nahrungshabitat durch die Überbauung.  

 

Fledermäuse und gehölz- und gebäudebrütende Vogelarten 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich eine Scheune und ein Obstbaum, die als Sommer- oder 

Zwischenquartier von Fledermäusen geeignete Habitatstrukturen aufweisen.  

Zudem kann eine Nutzung als Brutplatz von Gebäude- und Gehölzbrütern nicht ausgeschlossen werden.  

 

Sonstige artenschutzrelevante Arten 

Ein Vorkommen bzw. eine Betroffenheit sonstige Tier- und Vogelarten können ausgeschlossen werden, 

weil keine geeigneten Habitatstrukturen im Geltungsbereich vorhanden sind. 
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3  Wi r k u n ge n  de s  Vor h a be ns  

Im Folgenden werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die streng geschützten Tier- und Pflanzen-

arten und die Vogelarten analysiert und die Wirkfaktoren ermittelt, von denen Beeinträchtigungen und 

Störungen ausgehen.  

 

3.1 Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme 

Im Zuge der Baumaßnahme werden vorübergehend Flächen zur Baueinrichtung, zum Abstellen, Trans-

port und Lagern von Baugeräten und Baumaterialien benötigt. Da diese aber innerhalb des Geltungs-

bereiches liegen können, ist nicht mit einer zusätzlichen Beanspruchung von Lebensraum streng 

geschützter Arten zu rechnen.  

Außerdem besteht das Risiko der Verletzung oder Tötung von Individuen während der Freistellung des 

Baufeldes und der Bauphase. 

 

Barrierewirkungen/ Zerschneidung 

Die bauliche Erschließung des Vorhabens erfolgt über bestehende Straßen, so dass keine baubedingte 

zusätzliche Barrierewirkung oder Zerschneidung zu erwarten ist. 

 

Lärmimmissionen, Erschütterungen, optische Störungen 

Während des Baubetriebs kommt es zu Störungen der Fauna im Wirkraum durch Lärm, Erschütterungen, 

optische Störungen und die Anwesenheit von Menschen. Dadurch können verschiedene Tiere vertrieben 

oder der Fortpflanzungserfolg gefährdet werden. Da das Plangebiet aber an bestehende Bebauung 

anschließt, besteht eine Vorbelastung des Raumes, so dass nur störungsunempfindliche Arten zu 

erwarten sind. 

 

3.2 Anlage- und betriebsbedingte Wirkprozesse 

Flächeninanspruchnahme 

Für das Vorhaben wird landwirtschaftliche Fläche beansprucht und erheblich verändert (Zerstörung oder 

Beeinträchtigung der Vegetation, Bodenverdichtung, Bodenbedeckung, Versiegelung). Da das Areal 

innerhalb des Verbreitungsgebietes des Feldhamsters liegt, geht Lebensraum mit Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten für diese europarechtlich geschützte Art sowie andere Arten der offenen Feldflur verloren. 

Betroffen ist potenziell ein Revier der Feldlerche sowie in geringem Flächenumfang das Jagdrevier der 

Wiesenweihe. Negative Effekte für andere Arten der Agrarfauna (inkl. weiterer Feldvögel) sind nicht 

auszuschließen, reichen aber nicht über die Auswirkungen auf diese beiden Leitarten hinaus.  

Auf einem geplanten Baugrundstück stocken zwei alte Obstbäume, von denen einer als Quartier bzw. als 

Niststätte geeignete Habitate aufweist (Baumhöhle und hohler Stammabschnitt). Mit dem dauerhaften 

Verlust der potenziellen Quartiere durch Rodung ist zu rechnen. Auch mit dem Abriss der Scheune gehen 

potenzielle Quartiere und Niststätten verloren.  
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Barrierewirkungen / Zerschneidung 

Aufgrund der Anbindung des Baugebietes an den Ortsrand von Burggrumbach und die beiden anderen 

geplanten Baugebiete entsteht keine zusätzliche Barriere oder eine Neu-Zerschneidung der Landschaft. 

Der Acker südlich des BPlan-Gebietes wird jedoch durch die beiden Baugebiete isoliert, so dass er u. a. 

nicht mehr von Feldhamstern besiedelt werden kann.  

 

Abbildung 7:  Isolierte Ackerfläche (orange) zwischen den geplanten Baugebieten 

Rote Linie = BPlan „Seeleite III“ Schwarze Linie = BPlan „Seeleite I und II“ 

(Kartengrundlage: Orthofoto, Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung) 

 

Lärmimmissionen, Erschütterungen und optische Störungen  

Die Nutzung als Wohngebiet verursacht einen gewissen zusätzlichen Verkehr sowie eine Belastung 

durch die Anwesenheit von Menschen. Eine erheblich erhöhte Lärmbelastung kann in dem durch 

ähnliche Nutzungen vorbelasteten Gebiet jedoch ausgeschlossen werden.  

Die Bebauung schafft neue vertikale Strukturen und rückt weiter in die Landschaft vor. Feldlerchen und 

andere Feldvögel meiden vertikale Strukturen und halten Abstand zu Gebäuden. Durch dieses 

Meideverhalten kann es zu Revierverlusten kommen.  

Die abendliche bzw. nächtliche Beleuchtung des Baugebietes kann zur Anlockung von flugaktiven 

Insekten als Beutetiere der Fledermäuse führen und als Folge zu einem erhöhten Kollisionsrisiko. 

Vogelarten können durch nach oben oder seitlich abstrahlenden Lichtquellen in ihrer Orientierung gestört 

oder von Scheinwerfern angezogen werden und als Folge mit Bauwerken kollidieren.  
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4  M a ß na h m e n  z ur  Ve r m e i d u n g  u nd  z ur  S i c he r u n g  de r  

k o n t i n u i e r l i c he n  ök o l o g i s c he n  F u nk t i o na l i t ä t  

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den hier 

einschlägigen Regelungen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die 

Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter 

Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

V1:  Schonende Bauausführung: 

- Baufeldbeschränkung: Das Baufeld wird auf die nutzungsbedingte Fläche innerhalb der 

Vorhabenfläche beschränkt. Baustelleneinrichtung und Lagerflächen werden innerhalb des 

Plangebietes angelegt. Eine zusätzliche temporäre Beanspruchung von Flächen außerhalb des 

Geltungsbereichs ist nicht zulässig. 

- Einsatz von abgeschirmten, insektenfreundlichen Lampen im Außenbereich (Stand der 

Technik, z.B. Natriumdampfhochdrucklampen für die Beleuchtung), deren Abstrahlung nach 

unten gerichtet ist – soweit eine Beleuchtung erforderlich ist. 

 

V2: Baufeldräumung unter Berücksichtigung ökologischer Lebensraumansprüche – Feldhamster, 

 Feldvögel: 

Vor Beginn der Bauarbeiten, insbesondere vor Abschieben des Oberbodens muss nachgewiesen 

werden, dass keine aktiv genutzten Feldhamsterbaue oder aktuelle Bruten von Feldvögeln auf der 

Fläche vorhanden sind.  

Vermeidung der baubedingten Beeinträchtigung (Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten, damit verbundene Tötung, Verletzung):  

- Der Geltungsbereich ist vor Baubeginn auf Feldhamsterbaue und auf Bruten von Feldvögeln zu 

kontrollieren. Je nach geplantem Baubeginn sollte die Kontrolle im Frühjahr nach Beendigung der 

Winterruhe (Ende April / Anfang Mai) oder nach der Getreideernte und vor einem Umbruch des 

Feldes im Sommer durchgeführt werden. Bei Baubeginn im Frühjahr kann vorbereitend bis zum 

01. März eine Schwarzbrache (vegetationsfreier, geeggter Zustand) hergestellt werden, um die 

Attraktivität für den Feldhamster und für Feldvögel zu reduzieren. Voraussetzung dafür ist aber, 

dass in der unmittelbaren Nachbarschaft Felder mit ausreichender Deckung 

(Wintergetreide) vorhanden sind, in die Tiere abwandern können.  

- Bei Nachweisen von Feldhamsterbauen Umsiedlung betroffener Tiere mittels eines fachlich 

fundierten Vorgehens auf die rechtzeitig eingerichtete Kompensationsfläche (Details s. Kap. 3.4), 

unter Berücksichtigung entsprechender Zeitfenster .Die Umsiedlung kann im Frühjahr nach 

Beendigung der Winterruhe und vor Beginn der Reproduktionsphase zwischen Ende April und 

dem 15. Mai oder aber im Sommer nach Beendigung der Reproduktionsphase und vor Beginn 

der Winterruhe im Zeitfenster zwischen dem 20. August und 10. September erfolgen. Die 

Termine sind gegebenenfalls an die Witterungsverhältnisse und im Sommer an den 

Erntezeitpunkt anzupassen. 

Für die fachgerechte Umsiedlung der auf der Eingriffsfläche lebenden Tiere sind 

tierschutzrelevante Auflagen zu berücksichtigen. Die gefangenen Tiere werden auf die 

entsprechend vorbereitete Zielfläche umgesetzt. Nach erfolgreicher Umsiedlung sämtlicher Tiere 

sollte sofort mit dem Bau begonnen oder die Baufläche bis zum Baubeginn vegetationsfrei 

gehalten werden (Schwarzbrache durch regelmäßiges Grubbern). Bei längerem zeitlichem 

Verzug wird eine erneute Kontrolle des Baufeldes notwendig. 
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Voraussetzung für eine Umsiedlung ist eine geeignete Zielfläche, auf die die gefangenen 

Feldhamster umgesiedelt werden können. In der Regel handelt es sich dabei gleichzeitig um die 

Ausgleichsfläche, die für den Lebensraumverlust durch die Bebauung einzurichten ist. Die Fläche 

muss zum Zeitpunkt der Umsiedlung ausreichend Deckung und Nahrung bieten. Im Frühjahr sind 

dies Wintergetreidefelder oder auch Blühbrachen oder Luzerne, wenn diese bereits im Vorjahr 

angesät wurden. Im Sommer können es zusätzlich auch Sommergetreidefelder sein. Auf den 

Getreidefeldern muss dann ein Teil der Ernte belassen werden (Ernteverzichtstreifen) und 

ansonsten die Stoppelbrache bis Anfang Oktober verbleiben. 

- Bei der Baufeldfeldfreistellung im Frühjahr sind neben Feldhamsterbaue auch aktuelle 

Vogelbruten zu kontrollieren. Wenn vor Beginn der Brutzeit der Feldvögel (ab Anfang März) keine 

Schwarzbrache hergestellt werden kann, da es in der Umgebung keine Ausweichflächen für den 

Hamster gibt, wird empfohlen das Baufeld mit Stecken mit Flatterband zu bestücken, um 

Feldvögel von einer Brut abzuhalten.  

 

Tabelle 1: Zeitrahmen zur Durchführung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen  

Baufeldfreistellung Baufeldkontrolle und ggf. Umsiedlung auf Ausgleichsfläche 

Baubeginn Frühjahr / 

Sommer 

Vorjahr: Ansaat Wintergetreide auf Zielfläche = Ausgleichsfläche  

Anfang Mai:  Baufeldkontrolle 

bis 20. Mai: Umsetzen / Umsiedlung bei Nachweis von Hamstern –  

 Nachkontrolle und anschließend Baufeldfreigabe 

Herstellen von Schwarzbrache durch Umbruch und Eggen bis zum 01. März und 

bis Baubeginn aufrecht erhalten, nur wenn geeignete Ausweichflächen für den 

Hamster mit ausreichender Deckung (Wintergetreide) in räumlicher Nähe 

vorhanden sind. 

Anbringen von Flatterband, um Bruten von Feldvögeln zu vermeiden, 

insbesondere wenn keine Schwarzbrache möglich ist. 

Sommer: partieller Ernteverzicht der Getreidefläche, auf die die Umsetzung 

erfolgte 

Baubeginn Spätsommer / 

Winter 

Getreideansaat auf Zielfläche = Ausgleichsfläche mit Ernteverzichtstreifen und 

verlängerter Stoppelbrache 

Baufeldkontrolle nach Ernte im Bereich des künftigen Baufelds (Achtung kein 

Mais, Zuckerrübe etc., da die Ernte sonst zu spät erfolgt) 

20. August bis 10. September:  Umsiedlung bei Nachweis von 

Feldhamsterbauen, Nachkontrolle und anschließend 

Baufeldfreigabe 

Herstellen von Schwarzbrache durch Umbruch und Eggen (bis Baubeginn 

aufrecht erhalten) 

 

V3:  Baufeldräumung unter Berücksichtigung ökologischer Lebensraumansprüche – 

Fledermäuse, gebäude- und gehölzbrütende Vögel 

- So weit wie möglich Erhalt und Schonung des potenziellen Quartierbaums im Rahmen der 

Ausführungsmaßnahmen. 

- Fachgerechtes Fällen des (potenziellen) Quartierbaums und weiterer Gehölze  

 15. September bis 15. Oktober: Zeitraum zur Fällung des potenziellen Quartierbaums. Damit 

lassen sich Beeinträchtigungen während der besonders kritischen Phase der Jungenaufzucht 
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(Wochenstube) und des Winterschlafes minimieren. Sonstige Gehölze können zwischen dem 01. 

Oktober und dem 28. Februar gefällt werden. 

 Vor der Fällung ist die Belegung durch Fledermäuse oder andere Arten (z. B. Siebenschläfer)  

mittels fachgutachterlicher Inspektion und Kontrolle der potenziellen Quartiere auszuschließen. 

Sind die potenziellen Quartiere dabei nicht besetzt, können sie verschlossen werden. Der 

Verschluss der Quartiere erfolgt im Reusenprinzip durch eine fachkundige Person mindestens 2 

Tage vor der Fällung, damit evtl. doch darin befindliche Fledermäuse die Höhle verlassen, jedoch 

nicht mehr zurückkehren können. Danach ist auch eine Fällung bis Ende Februar möglich. 

Bei nachgewiesenem Besatz des Quartierbaums ist der betroffenen Baum bei der Fällung 

vorsichtig mit der Öffnung des Quartiers nach oben zu legen und dann einen Tag liegen zu 

lassen, damit Fledermäuse entkommen können.  

 Die Fällarbeiten von potenziellen Quartierbäumen sind durch die ÖBB zu begleiten, die 

potenziellen Quartiere dabei auf möglicherweise enthaltene, artenschutzrechtlich relevante Tiere 

zu inspizieren und diese notfalls zu sichern und zu versorgen. 

- Abriss der Scheune in den Wintermonaten:  

Abriss ist zwischen Mitte September und Ende Februar (und damit außerhalb der Brutzeit von 

Gebäudebrütern und der Quartiernutzung durch Fledermäuse) durchzuführen. Bei Abriss zu anderen 

Zeiten muss eine Nutzung der Gebäude durch Fledermäuse und eine Brut von Vögeln durch 

Ortseinsicht fachgutachterlich ausgeschlossen werden. 

 

Abbildung 8:  Lage Habitatbäume 

Blauer Punkt   =  Habitatbaum mit Baumhöhle und hohler Stammpartier 
Grüner Punkt = Obstbaum ohne besondere Habitatstrukturen 
Rotes Kreuz = nicht mehr vorhandener Baum 

(Kartengrundlage: Orthofoto, Geobasisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung) 
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V4: Herstellung von neuen Habitatstrukturen (Ersatzhabitate für den Verlust eines potenziellen 

Quartierbaums)  

Bei nicht vermeidbarer Rodung des potenziellen Quartierbaums am Rande des Geltungsbereichs 

sind drei Fledermauskästen (z.B. Universalhöhle Typ Schwegler 1FFH) an geeignetem Standort im 

Umfeld sowie zwei Vogelnistkästen anzubringen.  

Die Maßnahmen müssen vor Beginn der Fällarbeiten umgesetzt sein. 

 

V5:  Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 

Die Überwachung, Dokumentation und Sicherstellung der fachgerechten Umsetzung der Vermei-

dungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen, ist durch eine ökologische Baubegleitung zu 

gewährleisten. Dies gilt insbesondere auch für die Baufeldfreistellung, bei der bei Nachweis von 

Feldhamsterbauen eine fachgerechte Umsiedlung durchzuführen ist. Eine hierfür qualifizierte Person 

bzw. ein qualifiziertes Fachbüro ist der Unteren Naturschutzbehörde zu melden. Die Durchführung 

der Maßnahmen ist zu dokumentieren und spätestens bis zum 31.10. des jeweiligen Jahres an die 

Untere Naturschutzbehörde zu übermitteln.  

 

4.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG) 

Es werden keine Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) notwendig, da aufgrund der Betroffenheit des Feldhamsters in die Ausnahme nach § 45 

BNatSchG geplant werden muss (siehe 4.3 FCS-Maßnahmen).  

 

4.3 Kompensationsmaßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes (FCS-

Maßnahmen) 

Da für das Vorhaben eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung (Schädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Feldhamsters und Revierverlust Feldvögel) beantragt werden 

muss, sind Kompensationsmaß-nahmen zur Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes (favourable 

conservation status, FCS-Maßnahmen) der betroffenen Art (hier: Feldhamster ( Feldvögel) notwendig.  

Damit die FCS-Maßnahmen eine durchgehende ökologische Funktionsfähigkeit leisten können, muss mit 

ihrer Umsetzung rechtzeitig begonnen werden. Ihre Wirksamkeit sollte gegebenen sein, wenn der Eingriff 

wirksam wird. Bei einer Umsiedlung im Sommer sollten nach der Getreideernte auf der 

Kompensationsfläche Ernteverzichtstreifen belassen werden, so dass die Tiere noch ausreichend 

Möglichkeit zur Neuanlage eines Winterbaus und zum Eintragen von Wintervorräten haben. 

 

AFCS: Feldhamsterfördernde Bewirtschaftung unter Einbezug der ökologischen Ansprüche von 

Feldvögeln 

Einrichtung und dauerhafte feldhamsterfördernde Bewirtschaftung einer Ausgleichsfläche: 

Es handelt sich um eine extensive Bewirtschaftung, die während der gesamten Aktivitätsphase des 

Feldhamsters ausreichend Nahrung und Deckung bietet. Ziel ist eine dreifache Erhöhung der Dichte an 

Feldhamsterbauen auf der Ausgleichsfläche im Vergleich zu herkömmlich bewirtschafteten Flächen. 
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1. Lage und Größe der Ausgleichsfläche  

Als Ausgleichsfläche steht die Flurnummer 1484/0 mit einer Gesamtgröße von ca. 9,7 ha zur 

Verfügung, auf der im Südteil bereits der Ausgleichsbe¬darf für das Gewerbegebiet „Windmühle“ 

realisiert wurde. Auf diesem Flurstück wird im Anschluss an die bestehende Bewirtschaftung eine 

0,62 ha große Teilfläche in feldhamsterfördernde Bewirtschaftung überführt.  

 

Abbildung 9:  Ausgleichsfläche, Flur-Nr. 1484 (grün umrandet) 

(Kartengrundlage: Orthofoto, Geodaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung)  

 

Die Fläche erfüllt die fachlichen Voraussetzungen für Feldhamster-Kompensationsflächen: 

 Lößlehmboden bzw. Diluvialer Lehmboden mit Bodenwerten 76/78 (gefordert mind. 60) 

 Größe mindestens 50 % des Lebensraumverlustes (betroffene Ackerfläche) bei Zielgröße 

einer 3-fachen Baudichte im Vergleich zu herkömmlich bewirtschafteten Referenzflächen. Da 

der Lebensraumverlust (Beanspruchung von Ackerfläche) durch das Vorhaben ca. 0,82 ha 

beträgt und zudem 0,42 ha dauerhaft isoliert werden, sind 0,62 ha feldhamsterfreundlich zu 

bewirtschaften. 

 Ausreichender Abstand zu sonstigen Gefährdungsfaktoren: Nur im Süden stößt eines Hecke 

mit ihrer Schmalseite an die geplante Ausgleichsfläche. Diese Gehölzstruktur ist jedoch sehr 

schmale und lückig ausgebildet, so dass nur eine sehr geringe Gefährdung von ihr ausgeht, 

da sie nur einge¬schränkt als Ansitzwarte für Greifvögel oder zur Ansiedlung eines Fuchses 

geeignet ist. Öffentliche Straßen befinden sich in ausreichender Entfernung zur geplanten 

Ausgleichsfläche. 

 Da der Erhaltungszustand der lokalen Population als gut eingestuft werden konnte und es 

sich nur um eine  kleine Ausgleichsfläche mit 0,62 ha handelt, kann die Maßnahme aus 

fachgutachterlicher Sicht ausnahmsweise auch in das Teilvorkommen jenseits der Bundes-
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straße (Teilvorkommen „Rothof bis Bergtheim (zw. A7 / B19 und Bahnlinie)“) gelegt werden. 

Dort besteht die Möglichkeit sie mit anderen Maßnahmenflächen der Gemeinde 

Unterpleichfeld zu einer großflächigen Einheit kombinieren, so dass hier eine höhere 

Wirksamkeit erzielt werden kann. 

 

1. Bewirtschaftungskonzept – streifenförmiger Mischanbau von Blühstreifen, Luzerne und 

Getreide 

Die Bewirtschaftung der Ausgleichsfläche orientiert sich an einem nach dem Stand der aktuellen 

fachlichen Praxis u. a. von der Regierung von Unterfranken 2018 unter Einbezug von Herrn H. 

LUKAS (AELF Würzburg) entwickelten Bewirtschaftungskonzept. Es entspricht dem derzeitigen 

Stand der Erkenntnis, kann aber lagebedingt an einzelne Ausgleichsflächen angepasst und 

gegebenenfalls auch nach neuen Erkenntnissen modifiziert werden. 

Es werden folgende Bewirtschaftungsauflagen festgesetzt: 

 Mischanbau von Luzerne bzw. Luzernegras (maximaler Grasanteil von 40 %), Getreide (kein 

Mais) und Ansaat von mehrjährigen Blühstreifen in nebeneinander liegenden Streifen (Breite 

mindestens 5 m, die Fläche der Streifenarten etwa gleich groß). 

- Ansaat der Luzerne bereits im Vorjahr i.d.R. als Untersaat in Sommergetreide angelegt 

und anschließend 3 Hauptnutzungsjahre lang stehengelassen. Die Codierung erfolgt als 

Luzerne-Gras (aktueller Code im Flächen- und Nutzungsnachweis: 422). 

Aufwuchs der Luzerne wird nach guter fachlicher Praxis regelmäßig geerntet und 

abgefahren. Der erste Schnitt erfolgt, sobald eine direkt benachbarte Fläche genügend 

Deckung bietet (ca. 20 cm Wuchshöhe). Der letzte Mähtermin muss vor dem 01. Oktober 

eines jeden Jahres liegen. Der Umbruch vor einer Neuansaat darf erst ab dem 15. 

Oktober und bis zu einer Tiefe von 25 cm erfolgen.  

- Ansaat des Getreidestreifen mit doppelten Saatreihenabstand zur Förderung der 

Feldvögel, insbesondere Feldlerche 

Auf der gesamten Ausgleichsfläche ist immer etwa die Hälfte der Getreidestreifen mit 

Sommergetreide anzusäen.  

Ernteverzicht der Getreidestreifen bis zum 01.10. auf mindestens 50 % der 

Getreidefläche. Teilernte bei Mahd mit hohem Schnitt und Belassen der Stoppeln 

möglich. 

Mulchen der Getreidestreifen frühestens ab dem 15.10. Zu diesem Zeitpunkt müssen die 

Luzerne-Streifen mind. ca. 20 cm hoch sein. Anschließend darf eine flache 

Bodenbearbeitung bis 25 cm Tiefe erfolgen. 

Bei Auftreten von Problemunkräutern im Getreidestreifen wird eine Herbizidmaßnahme 

jährlich während des Getreideaufwuchses erlaubt. Als Getreide sollte Wintergetreide 

verwendet werden aber kein Mais. Nachfolgendes Luzerne-Gras soll als Untersaat unter 

Sommergetreide gesät werden. 

Regelmäßige jährliche Nachsaat der Getreidestreifen. 

- Der Blühstreifen wird mit einer geeigneten Saatgut-Mischung angelegt 

(Lebensraummischung I, Veitshöchheimer Bienenweide oder vergleichbare erprobte 

Saatgut-Mischung). Die Aussaat erfolgt im Frühjahr. Ein Schröpfschnitt im Ansaatjahr ist 

erlaubt und dient der Beikrautregulierung. Es darf nur im März und nicht mehr als 50 % 

der Fläche des Blühstreifens gemulcht werden (Mulchverbot ab 01.04. bis 28.02.). Die 

Dauer einer Blühfläche auf demselben Streifen darf 5 Jahre nicht überschreiten, da sonst 

der Status „Ackernutzung“ aberkannt werden kann (aktueller Code 591). Bei Neuanlage 

darf der Umbruch erst ab dem 15. Oktober bis zu einer Tiefe von 25 cm erfolgen. 
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- Auf der gesamten Ausgleichsfläche ist ganzjährig auf das Ausbringen von Rodentiziden, 

Insektiziden, Herbiziden (Sonderregelung für Getreide siehe oben) und 

Wachstumsregulatoren sowie von Klärschlamm zu verzichten. Die Ausbringung von 

flüssigen organischen Wirtschaftsdüngern ist nur nach Ende der Sperrfrist im 

Winterausgang und bis zum 15. April gestattet. Feldarbeiten, insbesondere die Ernte, 

dürfen nur am Tag durchgeführt werden, nicht in der Dämmerung oder in der Nacht. 

 Im ersten Jahr ist eine Ansaat von Wintergetreide mit Ernteverzicht bis zum 01.10. auf etwa 

50% der Fläche möglich in Kombination mit einer verlängerten Stoppelbrache bis zum 15.10. 

bei hohem Schnitt. 

 Von der Maßnahme sollen auch weitere Arten der Agrarlandschaft profitieren, insbesondere 

Feldlerche, Wiesenschafstelze, weitere Feldvögel und Feldhase. In die feldhamsterfördernde 

Bewirtschaftung sind daher folgende Maßnahmen für Feldvögel zu integrieren:  

- Ansaat des „Feldhamster-Getreidestreifens“ mit doppeltem Saatreihenabstand und 

anteilige Ansaat von Sommergetreide. 

 Eine kurzfristige Anpassung der Bewirtschaftung aufgrund äußerer Einflüsse (z.B. Witterung) 

ist nach Rücksprache mit dem örtlichen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 

mündlicher Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde möglich. 

 

Die Bewirtschaftung unterliegt einem regelmäßigen Fruchtwechsel. Vom Amt für Landwirtschaft, 

Ernährung und Forsten Würzburg wurden die Hinweise zur praktischen Umsetzung und das 

nachfolgende Fruchtwechselschema (exemplarisch) entwickelt: 

 

 

 

Vorjahr: Getreide Getreide Getreide 

Jahr 1 Luzerne Blühstreifen Getreide 

Jahr 2 Luzerne Blühstreifen Getreide 

Jahr 3 Luzerne Blühstreifen Getreide 

Jahr 4 Getreide Blühstreifen Luzerne 

Streifen Praxis

Luzerne

Ansaat als Untersaat in 

Sommergetreide, 

Umbruch ab 15.10. bis 25 cm

Blühstreifen
Ansaat April + Schröpfschnitt, 

nach Ende Umbruch ab 15.10.

Getreide

bis 3x Getreide, Nachfrucht 

Luzerne als Untersaat in 

Getreide

Pflege

"Ernte" ab 01.10., Bodenbearbeitung 

ab 15.10., bei Auftreten von 

Problemunkräutern Herbizid erlaubt

BewirtschaftungsauflagenFörder-Auflagen

1x/a Nutzung, 

2 Nutzungsjahre

mind. 2x mähen und abfahren, 

letzter Schnitt vor dem 01.10.

Mulchen jährlich die 

Hälfte

vorgeschriebene Mischung, 

Mulch-Zeitraum: 50% im März
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Jahr 5 Blühstreifen Getreide Luzerne 

Jahr 6 Blühstreifen Getreide Luzerne 

Jahr 7 Blühstreifen Luzerne Getreide 

Jahr 8 Blühstreifen Luzerne Getreide 

Jahr 9 Getreide Luzerne Blühstreifen 

Jahr 10 Luzerne Getreide Blühstreifen 

Jahr 11 Luzerne Getreide Blühstreifen 

Jahr 12 Luzerne Blühstreifen Getreide 

Jahr 13 Getreide Blühstreifen Luzerne 

Jahr 14 Getreide Blühstreifen Luzerne 

Jahr 15 Blühstreifen Getreide Luzerne 

Jahr 16 Blühstreifen Luzerne Getreide 

Jahr 17 Blühstreifen Luzerne Getreide 

Jahr 18 Getreide Luzerne Blühstreifen 

Jahr 19 Luzerne Getreide Blühstreifen 

Jahr 20 Luzerne Getreide Blühstreifen 

Jahr 21 Luzerne Blühstreifen Getreide 

Jahr 22 Getreide Blühstreifen Luzerne 

Jahr 23 Getreide Blühstreifen Luzerne 

Jahr 24 Blühstreifen Getreide Luzerne 

 

 

 

2. Monitoring 

Durch ein Monitoring ist zu belegen, dass die angestrebte mindestens dreifach erhöhte Baudichte im 

Vergleich zu herkömmlich bewirtschafteten, fachgutachterlich ausgewählten Referenzflächen erreicht 

wird. Es muss belegt werden, ob das Ziel der Ausgleichsmaßnahme erfüllt wird. 

Wird eine geeignete, fachgutachterlich bestätigte Ausgleichsfläche gewählt, sind im zweiten, fünften und 

achten Jahr nach Einrichtung der Kompensationsfläche bzw. Umsiedlung der Feldhamster 

Erfolgskontrollen (Ermittlung der Baue und deren Zustand, Nutzung der Streifen, Vergleich mit voran 
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gehenden Untersuchungen) durch ein Fachbüro durchzuführen, zu dokumentieren und der zuständigen 

unteren Naturschutzbehörde vorzulegen, sowie der höheren Naturschutzbehörde der Regierung von 

Unterfranken zur Kenntnisnahme zu übersenden.  

- Auf den Ausgleichsflächen muss die dreifache Dichte an Feldhamsterbauen im Vergleich zum 

Umfeld (Einbezug von drei herkömmlich bewirtschafteten Referenzflächen mit ähnlichen 

Bodenverhältnissen) erreicht werden.  

- Werden die Zielvorgaben nicht erreicht, so sind die Maßnahmen nachzubessern und eine 

Fortführung der Erfolgskontrolluntersuchungen für jeweils weitere drei Jahre zu veranlassen, bis die 

Zielvorgaben erreicht werden. Der zeitliche Abstand der Kontrolluntersuchungen wird dabei nach 

den jeweiligen Erfordernissen festgelegt. Die Dokumentation der Erfolgskontrolle ist bis zum 31. 

Oktober eines jeden Jahres vorzulegen.  

- Können die Zielvorgaben trotz Nachbesserung weiterhin nicht erreicht werden, ist die weitere 

Vorgehensweise in Rücksprache mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde sowie der 

höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Unterfranken festzulegen. Dies können weitere 

Veränderungen der Maßnahmen auf der gleichen Fläche sein, die Vergrößerung der Fläche, 

Änderungen im Modus der Kontrolluntersuchungen oder kann aber auch die Verlegung der 

Maßnahme auf ein anderes Grundstück zur Folge haben. 

 

Im Anschluss an die Kontrolluntersuchungen ist jährlich eine Fotodokumentation zu erstellen, die belegt, 

dass die streifenförmige Bewirtschaftung entsprechend der Vorgaben durchgeführt wird. Die 

Dokumentation ist ebenfalls bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres den Naturschutzbehörden 

vorzulegen. 
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5  B e s t a n d  s o wi e  D a r l e g u ng  d e r  B e t r o f f e n h e i t  de r  

A r t e n  

5.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

5.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

Vorkommen von streng geschützten Pflanzenarten können ausgeschlossen werden. 

5.1.2 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Schädigungsverbot (s. Nr. 2.1 der Formblätter):  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter):  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten.  

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Tötungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblätter):  

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer 

Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr 

von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor ,  

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 

auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Arten, für die eine verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das Vorhaben mit hinreichender Sicherheit 

aufgrund der Habitatausstattung und der allgemeinen Verbreitung der Arten ausgeschlossen werden 

kann, brauchen nicht der saP unterzogen zu werden und werden hier nicht weiter berücksichtigt. 
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5.1.2.1 Fledermäuse 

Eine Nutzung des Areals von verschiedenen Fledermausarten als Teil ihres Jagdhabitats ist möglich. Da 

jedoch fast ausschließlich Ackerflächen betroffen sind, ist die ökologische Bedeutung des Gebietes als 

Nahrungshabitats gering, so dass keine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt.  

Ein Obstbaum, der aber erhalten werden kann, weist Habitatstrukturen auf, die von Fledermäusen als 

Sommer- oder Zwischenquartier genutzt werden können. Es handelt sich um eine Baumhöhle und eine 

teilweise hohle Stammpartie. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt das potenzielle Artenspektrum im Gebiet auf.  

Tabelle 2: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum potenziell vorkommenden 

und potenziell betroffenen Fledermausarten
1
  

Deutscher Name wissenschaftl. Name RL BY RL D EHZ 
KBR 

Quartiere Jagdreviere 

Abendsegler Nyctalus noctula - V U1 Baumhöhlen, Spalten,, 
Kästen, Gebäude 

Stillgewässer, Waldränder, 
Parkanlagen 

Braunes Langohr Plecotus auritus - V FV Kästen, Baumhöhlen, 
Gebäude 

Gehölzbestände um Ortschaften, 
Wälder 

Fransenfledermaus Myotis nattereri -  FV Baumhöhlen, Kästen, 
Gebäude 

Wälder, Kulturlandschaft 

Graues Langohr Plecotus austriacus 2 2 U1 Gebäude gehölzreiches Grünland, 
Streuobstwiesen, Laubwälder 

Großes Mausohr Myotis myotis - V FV Kästen, Gebäude (ältere) Laubwälder, seltener auch 
Nadelwälder und Offenland 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus  V - FV Gebäude, Baumhöhlen im 
Wald 

strukturreiche Landschaft, an 
linearen Gehölzen, Ufervegetation 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V D U1 Kästen, Gebäude gehölzumstandene Gewässer u. 
Laubwälder, Auwälder, Bäume 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii -  U1 Baumhöhlen, Baumspal-
ten, Kästen, Gebäude 

Auen, Stillgewässer, Waldränder, 
Hecken, Feuchtwiesen 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D- ? Gebäude, Spalten Wasserflächen, offene 
Agrarflächen, Wiesen, Siedlungen  

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - FV Gebäude, Kästen Stillgewässer, lichte Wälder, lineare 
Gehölze 

 

RL D  Rote Liste Deutschland (2009), RL BY  Rote Liste Bayern (2017): 

 0 = ausgestorben oder verschollen,  1 = vom Aussterben bedroht , 2 = stark gefährdet,  3=gefährdet 
 G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt,  D = Daten defizitär,     V = Arten der Vorwarnliste 

EHZ Erhaltungszustand KBR = kontinentale biogeographische Region 
 FV günstig (favourable), U1 = ungünstig - unzureichend (unfavourable – inadequate) 
 U2 ungünstig - schlecht (unfavourable – bad),  XX = unbekannt 

 

 

Betroffenheit durch das Planvorhaben 

Trotz des beschriebenen potenziellen Arteninventars löst das Vorhaben bei Berücksichtigung der Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus. Eine 

Tötung oder Verletzung von Individuen kann bei Einhalten der Bauzeitenregelung ausgeschlossen 

werden.  

                                                      

1 Auswertung der Datenbank der Arbeitshilfe des Bayerischen Landesamtes für Umwelt für die TK-Blätter 

6126, Lebensraumtypen Siedlungen, Höhlen und Offenland (Stand November 2018). 
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Der Verlust eines einzigen Baums mit Quartiereignung als Sommer- oder Zwischenquartier einzelner 

Individuen, ist für den Erhaltungszustand der lokalen Fledermausvorkommen nicht erheblich, wenn im 

Vorfeld der Rodung Ersatzhabitate in Form von Fledermauskästen im Umfeld angebracht werden. Auch 

wenn Fledermauskästen häufig erst nach Jahren angenommen werden, ist in diesem Falle die 

Maßnahme ausreichend, da es sich nur um ein einziges potenzielles Quartier handelt und im Umfeld in 

den vorhandenen Obstbäume weitere geeignete Habitatstrukturen vorhanden sind. 

Auch der Abriss der Scheune führt zu keiner signifikanten Verschlechterung der Quartierausstattung im 

Umfeld, da auch hier weitere Strukturen mit vergleichbarem Quartierangebot vorhanden sind. Zudem 

entstehen  durch die Bebauung neue Gebäude, Gartenhäuser, Schuppen etc., die möglicherweise auch 

neue Quartierhabitate haben, z. B. in Rollladenkästen etc.  

Der Eingriff in den Jagdlebensraum durch das Bauvorhaben stellt keine erhebliche Beeinträchtigung dar, 

da er nur räumlich begrenzt in einer mäßig bedeutsamen Biotopstruktur stattfindet und im Umfeld 

großräumig vergleichbare Flächen vorhanden sind.  

Die Auslösung von Verbotstatbeständen im Sinne des BNatSchG kann daher vermieden werden.  

 

Fledermäuse 
(siehe Artenliste Tabelle 1) 

Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: - Bayern: - Arten im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht  

(Es liegen unterschiedliche Bewertungen für die verschiedenen Arten vor; siehe vorstehende Tabelle) 

Alle Fledermausarten sind streng geschützt. Im Umkreis von 2 km-Radius um das Plangebiet werden Großes Mausor, 

Braunes und Graues Langohr sowie nicht näher spezifizierte Fledermausnachweise in der ASK-Datenbank aufgeführt; 

zudem auch noch Sichtungen des Großen Abendseglers, vor allem während der Wanderungszeit. Eine Nutzung als 

Jagdgebiet oder auch eine Quartiernutzung durch weitere Arten ist möglich.  

Lokale Population: 

Es fanden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Begutachtung keine Begehungen zur Feststellung von 

Fledermausvorkommen statt. Genauere Angaben zum lokalen Bestand der aufgelisteten Arten liegen nicht vor.  

Bei einer Begehung im Herbst 2018 wurden Baumhöhlen und andere Strukturen an den beiden Obstbäume und der 

Scheune überprüft  und auf ihre Eignung als Quartier untersucht.  

Ein Baum weist eine Baumhöhle sowie eine hohle Stammpartie auf, der andere Baum war ohne potenzielle 

Fledermausquartiere. Aufgrund der geringen Dimension diese Strukturen, kann eine Nutzung als Winterquartier 

ausgeschlossen werden, da sie nicht frostsicher sind. Es handelt sich aber um potenzielle Sommer- und Zwischenquartiere.  

Die kleine Scheune konnte nicht begangen werden Gebäude. Unter den Ziegeln oder in Spalten im Innenraum können sich 

ebenfalls Sommer- und Zwischenquartiere von Fledermäusen befinden. Einflugmöglichkeiten sind in ausreichendem Maße 

vorhanden.  

Das Areal kann zudem Teil des Jagdhabitats von im städtischen Umfeld jagenden Arten sein. 

Eine Abgrenzung und Bewertung der lokalen Populationen kann aufgrund fehlender Daten nicht erfolgen. Im Sinne eines 

Worst-case-Ansatzes ist jedoch von ungünstigen Erhaltungszuständen für die betroffenen Arten auszugehen, wasfür die 

meisten Arten auch dem übergeordneten Erhaltungszustand der Biogeographischen Region entspricht.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird  demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C)   
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Fledermäuse 
(siehe Artenliste Tabelle 1) 

Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 

 BNatSchG 

Im Zuge der Realisierung des geplanten Wohngebietes wird eine Scheune abgerissen, die möglicherweise von 

Fledermäusen als Sommer- oder  Ziwschenquartier genutzt wird. Zudem werden möglicherweise zwei Obstbäume beseitigt, 

von denen zumindest einer ebenfalls potenzielle Sommer- und Zwischenquartiere aufweist. Eine Nutzung als Winterquartier 

ist ausgeschlossen, da die Baumhöhlen und die hohle Stammpartie nicht friostfrei sind.  

Durch Überbauung geht zudem Jagdlebensraum in geringem Umfang verloren. 

 

Im weiteren Umfeld sind ähnliche Gehölzbestände und Gebäude mit potenzieller Quartiereignung vorhanden, so dass die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen (Fortpflanzungs- oder) Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt wird. Zudem werden ergänzend in angemessenem Umfang neue Ersatzhabitate geschaffen, um eine 

Verschlechterung der Quartiersituiation zu verhindern. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich:  

 Fällen der Gehölze nur soweit erforderlich  

 Fachgerechtes Fällen des (potenziellen) Quartierbaums und weiterer Gehölze zwischen 15. September und 

15. Oktober oder nach fachgutachterlichem Ausschluss eines Besatzes durch Fledermäuse – dann bis zum 

28. Februar möglich.  

 Abriss der Scheune nur im Winter zwischen Anfang Oktober und Ende Februar oder nach fachgutachterlicher 

Kontrolle  

 Herstellen von neuen Habitatstrukturen (Ersatzhabitate) 

Anbringen von drei Fledermauskästen bei Verlust des potenziellen Quartierbaums  

(Details zu den Maßnahmen in Kapitel 4.1) 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: nein 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Durch die Regelung der Abrisszeiten und des Zeitraums einer möglichen Baumfällung werden Störungen der Fledermäuse 

in ihren Quartieren vermieden.  

Störungen und Irritationen durch nächtliche Beleuchtung und verstärkte Anlockeffekte können durch die Verwendung von 

abgeschirmten, insektenfreundlichen Lampen vermieden werden.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 Einsatz von abgeschirmten, insektenfreundlichen Lampen im Außenbereich, deren Abstrahlung nach unten 

gerichtet ist. 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: nein 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Fledermäuse 
(siehe Artenliste Tabelle 1) 

Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 

 BNatSchG 

Keine über die Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestättten hinaus reichendesr Tötungs- und Verletzungssachverhalt 

(s. 2.2) Durch das Vorhaben entsteht kein erhöhtes Kollisionsrisiko für Fledermäuse. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

 

5.1.2.2 Säugetiere, ohne Fledermäuse  

Das Vorhabengebiet liegt innerhalb des Verbreitungsgebietes des Feldhamsters (Cricetus cricetus). Es 

ist Bestandteil eines ausgedehnten Teilvorkommens im Norden Würzburgs, das bis in den Landkreis 

Schweinfurt reicht („Unterpleichfeld bis Werneck westlich der B19“), das eine Gesamtfläche von knapp 

4.600 ha umfasst. Die Lebensraumeignung des Geltungsbereichs ist aufgrund der Bodenbeschaffenheit 

im gesamten Untersuchungsgebiet als sehr gut einzustufen. Im September 2017 wurden zwei aktiv 

belaufene und ein verlassener Feldhamsterbau nachgewiesen in der unmittelbaren Umgebung, so dass 

das Areal als besiedelter Lebensraum mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten einzustufen ist (siehe 

Kapitel 2).  

Tabelle 3: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und 

potenziell vorkommenden Säugetierarten  

deutscher Name wissenschaftlicher Name RL D RL BY EHZ KBR  

Feldhamster Cricetus cricetus 1 1 U2 

RL D Rote Liste Deutschland und RL BY Rote Liste Bayern,: 
0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  
D = Daten unzureichend, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, V = Art der Vorwarnliste 

EHZ Erhaltungszustand KBR = kontinentale biogeographische Region 
 FV günstig (favourable) 
 U1 ungünstig - unzureichend (unfavourable – inadequate) 
 U2 ungünstig - schlecht (unfavourable – bad) 
 XX unbekannt 

Feldhamster (Cricetus cricetus) 
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: 1 Bayern: 1 Art im UG:   nachgewiesen  potenziell möglich 
 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region 

 günstig  ungünstig – unzureichend   ungünstig – schlecht  unbekannt 

Der Feldhamster ist eine eurasische Art, die von den Steppen Zentralasiens bis nach Mitteleuropa verbreitet ist. Der Feld-
hamster ist eine Charakterart struktur- und artenreicher Ackerbaugebiete mit hochwertigen Böden. Die Art besiedelt Stand-
orte mit tiefgründigen, trockenen Lehm- und Lößböden und tiefem Grundwasserspiegel (> 120 cm).  

Entscheidend für das Vorkommen des Feldhamsters sind ein ausreichendes Nahrungsangebot sowie genügend Versteck-
möglichkeiten in den Sommermonaten. Nach Beendigung der Winterruhe werden die Tiere Anfang Mai aktiv. Feldhamster 
sind Einzelgänger und kommen nur in der Paarungszeit zusammen. Feldhamster ernähren sich überwiegend vegetarisch 
von grünen Pflanzenteilen, Samen (Getreidekörnern, Hülsenfrüchten), seltener auch von Schnecken, Regenwürmern, In-
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Feldhamster (Cricetus cricetus) 
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

sekten und Feldmäusen. Ab dem Spätsommer „hamstern“ die Tiere Getreide, Wildkrautsamen, Hülsenfrüchte sowie Stücke 
von Rüben und Kartoffeln, die sie als Vorrat für die Winterruhe in den Bau eintragen.  

Die Weibchen leben in sehr kleinen Revieren mit einer Größe von 0,1-1 ha. Die Reviere der Männchen umfassen mehrere 
Weibchen-Reviere und sind 1-2,5 ha groß. Es können Entfernungen von etlichen 100 m zurückgelegt werden, auch zur 
Neubesiedlung von geeigneten Flächen. 

Lokale Population: 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Verbreitungsgebietes des Feldhamsters in einem ausgedehnten Lößlehmareal i 
Raum Unterpleichfeld, das von der  Autobahn A7 und der Bundesstraße B19 begrenzt ist. Das entsprechende 
Teilvorkommen reicht bis in den Landkreis Schweinfurt mit einer Gesamtgröße von etwa 4.600 ha. Es zeigt eine flächige 
Besiedlung geeigneter Böden und Nutzungsstrukturen durch Feldhamster.   
Die Bodenverhältnisse im Geltungsbereich sind von Lößlehmböden mit hohen Bodenwerten geprägt, die für Feldhamster 
günstige Bodenverhältnisse darstellen. Bei der Untersuchung im Septembers 2017 wurden innerhalb des etwa 2 ha großen 
Untersuchungsgebietes zwei belaufene Feldhamsterbaue in geringer Entfernung zum Geltungsbereich nachgewiesen.  

Als lokale Population wird das Teilvorkommen zwischen  Autobahn und B19, das sich von südlich Unterpleichfeld bis 
Werneck-Mühlhausen erstreckt, definiert. Aufgrund verbreiterter Nachweise in hohen Baudichten (s. Abbildung 4) und 
durchgängig günstigen Bodenwerten kann von einem günstigen Erhaltungszustand der lokalen Population  ausgegangen 
werden.  

Insgesamt wird der Erhaltungszustand der lokalen Population demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)   gut (B)   mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 - 3 u. 5 
 BNatSchG 

Durch das geplante Vorhaben gehen Lebensraum des Feldhamsters (Ackerfläche innerhalb des Geltungsbereichs, isolierte 
Ackerfläche südlich) und damit auch Fortpflanzungs- und Ruhestätten dauerhaft verloren. Um direkte baubedingte Verluste 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen, muss vor Baubeginn sichergestellt werden, dass die betroffenen 
Flächen feldhamsterfrei sind. Sollten sich innerhalb des Geltungsbereichs Feldhamsterbaue befinden, sind diese unter 
Berücksichtigung einschlägiger Vorgaben auf geeignete Flächen umzusiedeln.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 Baufeldbeschränkung: Baustelleneinrichtungen innerhalb des Geltungsbereichs, keine Lager- und Abstellflächen 
außerhalb des B-Plan-Gebietes.  

 Vermeidung der baubedingten Zerstörung von genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten: Kontrolle auf 
Besiedlung und Umsiedlung betroffener Tiere mittels eines fachlich fundierten Vorgehens unter Berücksichtigung 
entsprechender Zeitfenster (nach Ende der Winterruhe Ende April / Anfang Mai und nach Beendigung der 
Fortpflanzungs- und Aufzuchtphase Ende August / Anfang September). (Details siehe Kap. 4.1) 

  CEF-Maßnahme erforderlich:  

 Keine (siehe FCS-Maßnahme – Feldhamster und Feldvögel) 

 

 Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Der Feldhamster ist unempfindlich gegenüber Störungen durch Lärm, visuelle Reize oder die Anwesenheit von Personen 
etc. Es liegen also keine über die Flächenbeanspruchung von Feldhamster-Lebensraum hinaus reichende Störung vor.  
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: nein  

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Feldhamster (Cricetus cricetus) 
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 
 BNatSchG 

Bei Einhaltung der Vorgaben zur Baufeldräumung sind keine vorhabenbedingten Tötungen oder Verletzungen zu erwarten. 
Da die Erschließung über bestehende Straßen erfolgt, liegt kein erheblich erhöhtes Kollisionsrisiko vor. 

  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: keine gesonderten Maßnahmen erforderlich (s. 2.1) 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

3 Prüfung der Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung 
des § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG i. V. m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

Mit dem Eingriff geht der dauerhafte Verlust von Feldhamsterlebensraum einher. Dieser Flächenverlust kann durch eine 
feldhamsterfördernde Bewirtschaftung auf einer Ausgleichsfläche ausgeglichen werden. Erfahrungswerte zeigen, dass 
durch eine entsprechende Bewirtschaftung (streifenförmiger Anbau von Getreide, Luzerne und Blühstreifen) auf 
Ausgleichsflächen eine gegenüber herkömmlichen Ackerflächen deutlich erhöhte Feldhamsterbaudichte erzielt werden 
kann.  

Durch Ausweisung und Einrichtung einer Ausgleichsfläche, die mindestens 50% der Verlustfläche (dazu gehört auch die 
isolierte restfläche südlich des Geltungsbereichs) umfasst, kann daher eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
unterfränkischen Feldhamsterpopulation vermieden werden. Die Gesamtzahl der Feldhamsterindividuen bleibt dann in der 
Summe gleich. Auf einen Ausgleich innerhalb des betroffenen Teilvorkommens kann bei diesem Vorhaben ausnahmsweise 
verzichtet werden, da die betroffene lokale Population in einem guten Erhaltungszustand ist und es sich nur um einen 
kleinflächigen Eingriff handelt. 

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner nachhaltigen Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen auf beiden Ebenen 

 keiner, im Endergebnis weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

 keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

 Kompensationsmaßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes erforderlich (FCS-Maßnahme): 

 Einrichtung und dauerhafte feldhamsterfördernde Bewirtschaftung einer Ausgleichsfläche: 
Streifenförmige Bewirtschaftung: Mischanbau von nebeneinander liegenden Luzerne-, Getreide- und Blühstreifen mit 
Ernteverzicht auf den Getreidestreifen (Details siehe Kap. 4.3). 

 Die Größe der Ausgleichsfläche beträgt 0,62 ha (entspricht 1/2 des Lebensraumverlustes) 

Ausnahmevoraussetzung erfüllt:  ja  nein 

 

Es sind keine geeigneten Strukturen für weitere nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützte 

Säugetierarten innerhalb des Geltungsbereiches vorhanden.  

 

Eine Betroffenheit nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützter Arten folgender Tiergruppen kann ausge-

schlossen werden: 

4.1.2.2 Reptilien 

Es sind keine geeigneten Strukturen für nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützte Reptilienarten inner-

halb des Geltungsbereiches vorhanden. Es gibt weder ausgeprägte Weg- oder Gehölzsäume noch 

Strukturen wie Offenboden, Stein- oder Holzhaufen oder andere Lebensraumstrukturen für 

Zauneidechsen oder Schlingnattern. Die Nutzungen grenzen unmittelbar aneinander. Ausgeprägte, 

strukturreiche Grenzlinien fehlen vollständig. 
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5.1.2.3 Amphibien 

Es sind keine geeigneten Strukturen für nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützte Amphibienarten 

innerhalb des Geltungsbereiches vorhanden.  

5.1.2.4 Käfer 

Es sind keine geeigneten Strukturen für nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützte Käferarten innerhalb 

des Geltungsbereiches vorhanden. Keine Hinweise auf mulmbewohende Käfer im Rahmen der 

Gehölzkontrolle. 

5.1.2.5 Libellen 

Es sind keine geeigneten Lebensraumstrukturen für nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützte Libellen-

arten innerhalb des Geltungsbereiches vorhanden. 

5.1.2.6 Tagfalter 

Es sind keine geeigneten Strukturen für nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützte Tagfalterarten inner-

halb des Geltungsbereiches vorhanden. 

5.1.2.7 Nachtfalter 

Es sind keine geeigneten Strukturen für nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützte Nachtfalterarten 

innerhalb des Geltungsbereiches vorhanden. 

5.1.2.8 Weichtiere 

Es sind keine geeigneten Strukturen für nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschützte Weichtierarten inner-

halb des Geltungsbereiches vorhanden. 
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5.2 Bestand und Betroffenheit europäischer Vogelarten nach  

Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Tötungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblätter):  

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer 

Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr 

von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor ,  

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 

auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG). 

 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten  

Eine Kartierung der im Gebiet vorkommenden Vogelarten wurde nicht durchgeführt. Aufgrund der nur 

mäßigen Flächengröße und der überwiegenden Strukturarmut des Plangebietes wird eine 

Brutvogelkartierung fachgutachterlich als nicht notwendig erachtet.  

Der Geltungsbereich und sein Umgriff wird von Vogelarten der offenen Agrarlandschaft zur 

Nahrungssuche und als potenzielles Brutrevier (Feldbrüter) genutzt. Möglich sind in diesem Gebiet 

Wiesenschafstelze (Motacilla flava), Wachtel (Coturnix coturnix) und Feldlerche (Alauda arvensis), 

Wiesenweihe (Circus pygargus) sowie das Rebhuhn (Perdix perdix), die alle in der ASK in der Umgebung 

aufgeführt sind (siehe Kapitel 2). Aufgrund der Nähe zur bestehenden Bebauung und zahlreicher 

Spaziergänger mit Hunden ist das Gebiet jedoch bereits vorbelastet, so dass es nur eine mäßige 

Bedeutung für die Feldvögel hat. Zudem ist es sehr strukturarm und ohne ausgeprägte Acker- oder 

Wegsäume. 
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Die innerhalb des Geltungsbereichs vorhandene Scheune und die beiden Obstbäume, von denen einer 

eine Baumhöhle aufweist, bieten geeignete Habitate für Gebäude- und Höhlenbrüter, wie 

Mehlschwalben, Hausrotschwanz, Feldsperling oder Spechtarten.  

Zusammenfassend besteht eine eher geringe bis mäßige Betroffenheit der Avifauna, die sich im 

Wesentlichen auf den Lebensraumverlust für Feldvögel und einen gewissen Verdrängungseffekt durch 

vorrückende Bebauung begrenzt sowie auf den Verlust einer Baumhöhle und potenzieller Brutplätze an 

und in der Scheune.  

Eine Tötung oder ein Verletzen von Individuen bzw. Störung einer konkreten Brut wird durch 

Bauzeitenregelung oder fachgutachterliche Kontrolle vermieden.  

Im Sinne eines worst-case-Ansatzes (da keine Kartierungen erfolgten) muss von einzelnen dauerhaften 

Revierverlusten und damit von einer Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldvögel 

ausgegangen werden.  

Die Tabelle 3 listet die potenziell vorkommenden Arten der Feldflur, der Gebäude- und Baumhöhlenbrüter 

auf 

Tabelle 4: Schutzstatus und Gefährdung der im Untersuchungsraum potenziell vorkommenden 

artenschutzrelevanten, europäischen Vogelarten  

deutscher Name wissenschaftlicher Name RL By RL D EHZ 

KBR 

Bruthabitat / Gilde 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 U2 Feldflur 

Feldsperling Passer montanus V V FV Baumhöhle / Gebäude 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 - U1 Baumhöhle / Gebäude 

Grauspecht Picus canus 3 - U2 Baumhöhle 

Grünspecht Picus viridis - - U1 Baumhöhle 

Kleinspecht Dryobates minor V V U1 Baumhöhle 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 - U1 Gebäudebrüter 

Rauchschwalbe Hirundo rustica V 2 U1 Gebäudebrüter 

Rebhuhn Perdix perdix 2 2 U2 Feldflur 

Schleiereule Tyto alba 3 - U1 Baumhöhle / Gebäude 

Schwarzspecht Dryocopus martius - - U1 Baumhöhle 

Wachtel Coturnix coturnix V 3 U1 Feldflur 

Waldkauz Strix aluco - - FV Baumhöhle 

Wiesenschafstelze Motacilla flava --- --- U1 Feldflur 

Wiesenweihe Circus pygargus 2 R U2 Feldflur 

 

RL BY Rote Liste Bayerns und RL D Rote Liste Deutschland: 
0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  
D = Daten unzureichend, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R = Extrem seltene Arten und Arten mit 
geografischer Restriktion, V = Art der Vorwarnliste 

EHZ Erhaltungszustand KBR = kontinentale biogeographische Region 
 FV günstig (favourable) 
 U1 ungünstig - unzureichend (unfavourable – inadequate) 
 U2 ungünstig - schlecht (unfavourable – bad) 
 XX unbekannt 
(Angabe nur bei Arten der RL Bayern und streng geschützten Arten) 
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Betroffenheit der Vogelarten 

Bodenbrütende Wiesen- und Ackervögel 
Feldlerche (Alauda arvensis), Rebhuhn (Perdix perdix), Wiesenschafstelze (Motacilla flava), Wachtel (Coturnix coturnix) 

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen  

Rote-Liste Status Deutschland: s. Tabelle. Bayern: s. Tabelle  
Arten im UG  nachgewiesen  potenziell möglich  Status: Brutvögel, Nahrungsgast 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht  s. Tabelle 3 

 

Von den im Brutvogelatlas Bayern für die Gilde der bodenbrütenden Wiesen- und Ackervögel aufgeführten 11 Arten sind 
aus der Umgebung des Geltungsbereichs Feldlerche, Wiesenschafstelze, Wachtel und Rebhuhn bekannt. Die Wiesenweihe 
wird in einem gesonderten Formblatt behandelt. 

Lokale Population:  

Es wurden keine Brutvogelkartierungen im Rahmen der Bauleitplanung durchgeführt, Ein Vorkommen der vier oben 
genannten Arten in der Umgebung ist nicht auszuschließen, zumal alle Arten in der ASK zwischen Unterpleichfeld und 
Bergtheim gemeldet sind. Ein Brut innerhalb des Geltungsbereichs ist jedoch aufgrund der Nähe zur Bebauung und vieler 
Spaziergänger mit Hunden eher unwahrscheinlich.  

Eine Abgrenzung der lokalen Population ist nicht möglich. 

Aufgrund der unzureichenden Datenlagen ist von einem ungünstigen Erhaltungszustand auszugehen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)   mittel – schlecht (C) 

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 
- 3 u. 5 BNatSchG 

Durch Baumaßnahmen (Entfernen des Oberbodens) werden möglicherweise Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 
Nester zerstört bzw. Jungvögel verletzt oder getötet, sofern dies während der Reproduktionsphase stattfinden. 

 

Ein dauerhaft Verlust von Revieren der potenziell vorkommenden Feldvogelarten kann im Sinne des worst-case-Ansatzes 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Insbesondere auch durch Verdrängungseffekte durch das Vorrücken der 
Bebauung kann es zu solchen Revierverlusten kommen.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 Baufeldbeschränkung: Baustelleneinrichtungen innerhalb des Geltungsbereichs, keine Lager- und Abstellflächen 
außerhalb des B-Plan-Gebietes. 

 Baufeldräumung: Die Beseitigung der Vegetationsdecke oder das vorbereitende Herstellen von Schwarzbrache auf 
den landwirtschaftlichen Nutzflächen hat ausschließlich außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit bodenbrütender 
Feldvögel (nur von 01. September bis 28. Februar) zu erfolgen. Wenn ein Brutvorkommen durch eine 
fachgutachterliche Kontrolle ausgeschlossen werden kann, ist die Baufeldräumung auch außerhalb dieses 
Zeitfensters möglich. Der Eingriffsbereich muss dann bis Baubeginn vegetationsfrei gehalten werden (mindestens 
alle vier Wochen fein geeggte Schwarzbrache). Wenn dies aufgrund der Belange des Feldhamsters (s. dort) nicht 
möglich ist, dann sollte das Areal durch Flatterband für Vogelbruten unattraktiv gemacht werden. (Details siehe 
Kap. 4.1) 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: keine (siehe FCS-Maßnahme – Feldhamster und Feldvögel) 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Bodenbrütende Wiesen- und Ackervögel 
Feldlerche (Alauda arvensis), Rebhuhn (Perdix perdix), Wiesenschafstelze (Motacilla flava), Wachtel (Coturnix coturnix) 

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Über den beschriebenen Lebensraumverlust hinaus sind keine erheblichen Störungen des Brutverhaltens von Feldvögeln 
zu erwarten.   

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: nein 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 
 BNatSchG 

Bei Einhaltung der Vorgaben zur Baufeldräumung sind keine vorhabenbedingten Tötungen zu erwarten. 

  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: keine gesonderten Maßnahmen erforderlich (s. 2.1) 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

3 Prüfung der Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung 
des § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG i. V. m. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL  

Mit dem Eingriff geht möglicherweise der dauerhafte Verlust von Revieren der Feldvögel einher.  

Bei der extensiven, feldhamsterfördernden Bewirtschaftung werden auch die Habitatansprüche der Feldvögel 
berücksichtigt, so dass dadurch negative Auswirkungen auf die Gilde der Feldvögel kompensiert werden können. Eine 
Verschlechterung der Erhaltungszustände der Populationen wird dadurch verhindert.  

Die Gewährung einer Ausnahme führt zu: 

 keiner nachhaltigen Verschlechterung des derzeit günstigen Erhaltungszustandes der Populationen auf beiden Ebenen 

 keiner, im Endergebnis weiteren Verschlechterung des jetzigen ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

 keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

 Kompensationsmaßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes erforderlich (FCS-Maßnahme): 

 Einrichtung und dauerhafte feldhamsterfördernde Bewirtschaftung einer Ausgleichsfläche unter Berücksichtigung der 
Lebensraumansprüche der Feldvögel (Details siehe Kap. 4.3). 

 

Ausnahmevoraussetzung erfüllt:  ja  nein 
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Wiesenweihe (Circus pygargus) 

Europäische Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status Deutschland: 2 Bayern: 1 
Arten im UG  nachgewiesen  potenziell möglich  Status: Nahrungsgast 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht 

Die Wiesenweihe ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher in Afrika südlich der Sahara überwintert. Seit einigen 
Jahrzehnten gibt es europaweit eine Umorientierung in der Brutplatzwahl. Brutvorkommen in feuchten Niederungen, 
Flachmooren und breiten Flusstälern sind auch in Bayern inzwischen selten. Wiesenweihen bevorzugen heute 
Getreidefelder als Brutplatz, in erster Linie Wintergersten-Schläge, wo das Nest am Boden angelegt wird. Dabei sind stö-
rungsfreie Sitzwarten ein wichtiger Habitatbestandteil. Ab Mitte/Ende Mai beginnt die Eiablage, bis August werden die letzten 
Jungen flügge. Ohne Schutzmaßnahmen sind Getreidebruten meist nicht erfolgreich (http://www.naturschutz-fachinformati-
onssysteme-nrw.de). 

Brutgebiete sind fruchtbare Ackerlandschaften mit geringen bis mittleren Niederschlagsmengen. Sie sind arm an Gehölz-
strukturen, weiträumig offen und flachwellig. Wahrscheinlich ist sehr gute Bodenqualität die Ursache für ausreichende Nah-
rung (Kleinsäuger). Während Getreidefelder mit fortschreitender Jahreszeit wegen ihrer Halmdichte und -höhe als Jagd-
gebiet kaum noch in Frage kommen, bieten Rüben- und Gemüsefelder auch danach noch gute Jagdmöglichkeiten. Wenn 
auch diese Schläge immer mehr zuwachsen, entstehen geeignete Jagdflächen auf den ersten abgeernteten Wintergerste-
Feldern. 

Die Tiere haben einen großen Aktionsradius, die Nahrungsräume können bis zu 10 km vom Brutplatz entfernt liegen. 

In Bayern ist im Gebiet der Mainfränkischen Platten ab 1994 ein neuer Verbreitungsschwerpunkt der Wiesenweihe entstan-
den. Das zusammenhängende Vorkommen ist inzwischen das größte und produktivste der Wiesenweihe in Deutschland. Ein 
weiteres Vorkommen liegt im Nördlinger Ries. Einzelvorkommen in Oberfranken, im Raum Regensburg/Straubing und in 
Südbayern sind womöglich nicht regelmäßig besetzt. Verschwunden sind die Brutvorkommen im Donautal oberhalb von 
Ingolstadt (http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige/122186). Der Brutbestand in Bayern 
beträgt um 160 Brutpaare mit derzeit steigender Tendenz zumindest in Unterfranken. 

Lokale Population:  

Der nächst gelegene Brutnachweis der Wiesenweihe liegt nördlich des Geltungsbereichs in etwa 225 m Entfernung und 
stammt aus dem Jahr 2015. Das Gebiet ist Bestandteil des Jagdgebietes der Wiesenweihe. Eine Abgrenzung einer lokalen 
Population kann jedoch aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht erfolgen. Es muss, wie auch generell für die 
kontinentale Biogeographische Region, von einem mittel - schlechten Erhaltungszustand ausgegangen werden. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C) 

http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/
http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/
http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige/122186


FABION GbR (2018):  Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
Bebauungsplan „Seeleite III“, Gemeinde Unterpleichfeld, Burggrumbach  S. 38 

Fassung vom 07.12.2018 

Wiesenweihe (Circus pygargus) 

Europäische Vogelarten nach VRL 

2.1 Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Aufgrund der nur geringen Größe des Geltungsbereichs ist der Verlust eines Brutreviers, dieser Art mit großflächigem 
Gesamthabitat und wechselnden Brutplätzen nicht zu erwarten. Der Nachweis von 2015 nahe am Ort und dem geplanten 
Baugebiet zeigt, dass die Art kein sehr ausgeprägtes Meideverhalten zeigt, so dass das Gebiet nördlich von Unterpleichfeld 
auch künftig von der Art genutzt werden kann.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 Baufeldbeschränkung: Baustelleneinrichtungen innerhalb des Geltungsbereichs, keine Lager- und Abstellflächen auf 
für Feldvögel geeigneten Flächen außerhalb des B-Plan-Gebietes. 

 Baufeldräumung: Die Beseitigung der Vegetationsdecke oder das vorbereitende Herstellen von Schwarzbrache auf 
den landwirtschaftlichen Nutzflächen hat ausschließlich außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit bodenbrütender 
Feldvögel (nur von 01. September bis 28. Februar) zu erfolgen. Wenn ein Brutvorkommen durch eine 
fachgutachterliche Kontrolle ausgeschlossen werden kann, ist die Baufeldräumung auch außerhalb dieses 
Zeitfensters möglich. Der Eingriffsbereich muss dann bis Baubeginn vegetationsfrei gehalten werden (mindestens 
alle vier Wochen fein geeggte Schwarzbrache). Wenn dies aufgrund der Belange des Feldhamsters (s. dort) nicht 
möglich ist, dann sollte das Areal durch Flatterband für Vogelbruten unattraktiv gemacht werden. (Details siehe Kap. 
4.1) 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: keine gesonderte Maßnahme erforderlich. Im Rahmen der Kompensation für den 
Feldhamster (FCS-Maßnahme) erfolgt auch eine Aufwertung des Jagdhabitates der Wiesenweihe (Details s. 
Kapitel 4.3), so dass keine Beeinträchtigung vorliegt. 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Keine über die Flächenbeanspruchung von Lebensraum hinaus reichende Störung.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: nein 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 5 BNatSchG 

Bei Einhaltung der Vorgaben zur Baufeldräumung sind keine vorhabenbedingten Tötungen zu erwarten. 

  Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: keine gesonderten Maßnahmen erforderlich 

 Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Gebäudebrütende Vogelarten  

Arten (s. Tabelle 3) auch Haussperling, Hausrotschwanz, Star etc. 

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status  Deutschland: s. Tabelle 3  Bayern: s. Tabelle 3 Arten im UG   potenziell möglich 

Unter dem Oberbegriff der Gebäudebrütenden Vogelarten werden alle Arten zusammengefasst, die egelmäßig an oder in 
Gebäuden brüten. Relevant sind Arten, die innerhalb von Siedliúngsstrukturen vorkommen können. Es handelt sich um 
typische Kulturfolger, die fast ausschließlich im Bereich menschlicher Siedlungen vorkommen. 

 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht s. Tabelle 3 

 

Lokale Populationen:  

Im Gebiet sind Hausrotschwanz, Haussperling, Rauch- und Mehlschwalben denkbar. Hinweise auf Nester vom Vorjahr 
sind von außen jedoch nicht zu erkennen. Aufgrund mangelnder Datenlage können keine Angaben zum 
Erhaltungszustand lokaler Populationengetroffen werden und es muss von einem schlechten Zustand ausgegangen 
werden.  

Der Erhaltungszustand der jeweiligen lokalen Population wird bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C)  

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 
- 3 u. 5 BNatSchG 

Ein Teil der Gebäude wird abgerissen, die möglicherweise als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für gebäudebrütende 
Vogelarten dienen können. Zudem werden deren Nahrungsreviere teilweise beseitigt und überbaut.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 Abriss der Scheune außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln – ausschließlich zwischen Mitte September 

und Ende Februar (oder nach fachgutachterlichem Ausschluss von Bruten).  

 CEF-Maßnahmen erforderlich: nein 

Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Baubedingte und betriebsbedingte Störungen durch Lärm und visuelle Effekte können zu Vermeidungsverhalten führen. 
Eine Beeinträchtigung der lokalen Population der Arten ist jedoch aufgruhd der starken Vorbelastung des Gebietes nicht 
zu befürchten.  

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: nein 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  
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Gebäudebrütende Vogelarten  

Arten (s. Tabelle 3) auch Haussperling, Hausrotschwanz, Star etc. 

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 
 BNatSchG 

Durch das Vorhaben entsteht kein erhöhtes Kollisionsrisiko. Tötung oder Verletzungen durch den Abriss der Gebäude 

können ausgeschlossen werden, wenn die abufeldfreistellung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit erfolgt. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Regelungen zur Baufeldfreistellung (s. 2.1) 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

 

Baumhöhlenbrütende Vögel (dauerhafte Niststätten) 

Feldsperling (Passer montanus), Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Grünspecht (Picus viridis), 

Hohltaube (Columba oenas), Kleinspecht (Dryobates minor), Schwarzspecht (Dryocopus martius)  

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

1 Grundinformationen 

Rote-Liste Status  Deutschland: s. Tabelle 3  Bayern: s. Tabelle 3 Arten im UG   potenziell möglich 

 Status: Brutvogeö 

Erhaltungszustand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region Bayerns 

 günstig  ungünstig – unzureichend  ungünstig – schlecht s. Tabelle 3 

Unter dem Oberbegriff der Vogelarten mit dauerhaften Niststätten werden hier Brutvogelarten aufgeführt, die als 

Höhlen- oder Halbhöhlenbrüter vorhandene Höhlungen in Bäumen oder Nistkästen zur Anlage von Nestern nutzen 

oder selbst Höhlen zimmern.  

Lokale Populationen:  

Im Eingriffsgebiet befindet sich nur ein Baum, der eine Asthöhle aufweist, die als dauerhafte Niststätte geeignet sein 

könnte. Vergleichbare Baumbestände mit ökologsich zumindest gleichwertigen Strukturen finden sich im weiteren 

Umfeld. Aussagen zum Erhaltungszustand der lokalen Populationen können nicht getroffen werden. Im Sinne eines 

„worst-case“ Ansatzes ist von ungünstigen Zuständen auszugehen. 

Der Erhaltungszustand der jeweiligen lokalen Population wird demnach bewertet mit:  

 hervorragend (A)  gut (B)  mittel – schlecht (C)   

2.1 Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 
Satz 1 - 3 u. 5 BNatSchG 

Durch das Vorhaben wird ein Baum mit einer als dauerhafte Niststätte geeignete Baumhöhle entfernt, die als 
Lebensstätte für Höhlenbrüter dienen kann. Zudem wird kleinflächig das Nahrungsrevier solcher Arten überbaut. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: 

 Fällen der Bäume nur soweit unbedingt erforderlich sowie außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln –

zwischen Oktober und Ende Februar (bzw. bei potenziellen Quartierbäumen für Fledermäuse, siehe dort).  

 Herstellen von neuen Habitatstrukturen (Ersatzhabitate): Anbringen von zwei Vogelnistkästen bei Verlust der 

Baumhöhle 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: nein 

 Schädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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Baumhöhlenbrütende Vögel (dauerhafte Niststätten) 

Feldsperling (Passer montanus), Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Grünspecht (Picus viridis), 

Hohltaube (Columba oenas), Kleinspecht (Dryobates minor), Schwarzspecht (Dryocopus martius)  

Ökologische Gilde Europäischer Vogelarten nach VRL 

2.2 Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 3 u. 5 BNatSchG 

Baubedingte und betriebsbedingte Störungen durch Lärm und visuelle Effekte können zu Vermeidungsverhalten 
führen. Eine Beeinträchtigung der lokalen Population der Arten ist jedoch nicht zu befürchten. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: nein 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein  

2.3 Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1, 2 u. 5 
 BNatSchG 

Durch das Vorhaben entsteht kein erhöhtes Kollisionsrisiko für Vögel. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 
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6  Z us a m m e nf a s s e n de  D a r l e g u n g  de r  na t u r s c h u t z f a c h -

l i c he n  Vo r a us s e t z u n ge n  f ü r  e i ne  a us na h m s we i s e  

Z u l a s s u n g  de s  Vor h a be ns  na c h  §  4 5  A b s .  

7  B N a t Sc h G  

Gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 u. 2 BNatSchG können von den Verboten des § 44 BNatSchG Ausnahmen 

zugelassen werden.  

Nachfolgend wird zusammenfassend dargelegt, ob folgende naturschutzfachliche 

Ausnahmevoraussetzungen kumulativ erfüllt sind.  

a) im Falle betroffener Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie: 

 Keine zumutbare Alternative gegeben. 

 Darlegung, dass die Gewährung einer Ausnahme für die Durchführung des Vorhabens zu keiner 

nachhaltigen Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes führt bzw. dass sich der jetzige 

ungünstige Erhaltungszustand im Endergebnis jedenfalls nicht weiter verschlechtern bzw. die 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands nicht behindert wird. Dabei wird auf die 

ausführlichen Darlegungen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der Arten in Kap. 5 Bezug 

genommen.   

 

b) im Falle von betroffenen europäischer Vogelarten:  

 Keine zumutbare Alternative gegeben. 

 Darlegung, dass die Gewährung einer Ausnahme für die Durchführung des Vorhabens zu keiner 

Verschlechterung des jetzigen Erhaltungszustandes führt. Dabei wird auf die ausführlichen 

Darlegungen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der Arten in Kap. 5 Bezug genommen. 

Die zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und die Prüfung zumutbarer 

Alternativen im Hinblick auf alle Belange sind im allgemeinen Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan 

dargelegt. 

 

6.1 Keine Alternative aus artenschutzrechtlicher Sicht 

Räumliche Alternativen zum Vorhaben, die zu einer geringeren Beeinträchtigung des Feldhamsters 

führen, sind innerhalb des Gemeindegebietes nicht vorhanden, da weite Teile der Gemarkung als 

Feldhamsterlebensraum einzustufen ist. Die Lage des B-Plangebietes ist aus ökologischer Sicht als 

günstig einzustufen, da sie an bestehende Bebauung angrenzt und keine zusätzliche Zersiedlung der 

Landschaft bedeutet. 

 

6.2 Wahrung des Erhaltungszustandes 

6.2.1 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Mit dem Eingriff geht der dauerhafte Verlust von Feldhamsterlebensraum einher. Der Flächenverlust 

(inklusive der isolierten Restfläche südlich des Geltungsbereichs) kann durch eine feldhamsterfördernde 

Bewirtschaftung kompensiert werden. Erfahrungswerte zeigen, dass durch entsprechende 

Bewirtschaftung (streifenförmiger Anbau von Getreide, Luzerne und Blühstreifen auf Ausgleichsflächen 

eine gegenüber herkömmlichen Ackerflächen mindestens dreifach erhöhte Feldhamsterbaudichte erzielt 

werden kann. Durch Ausweisung und Einrichtung einer Ausgleichsfläche, die mindestens 50% der 
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Verlustfläche umfasst, kann daher eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

Populationen vermieden werden. Die Gesamtzahl der Feldhamsterindividuen bleibt dann in der Summe 

gleich. 

Aufgrund des kleinflächigen Lebensraumverlustes und des guten Erhaltungszustands der lokalen 

Population gelten diese Aussagen auch, wenn die Kompensation außerhalb des betroffenen 

Teilvorkommens realisiert wird. Die vorgesehene Ausgleichsfläche liegt jenseits der B19 und kann dort 

mit bestehenden Ausgleichserfordernissen zu einer insgesamt 5 bis 7 ha großen Ausgleichsfläche 

zusammengefasst werden, was die Wirksamkeit der Maßnahme erhöht (günstige Flächengräße für 

Feldhamster-Ausgleichsmaßnahmen).   

In folgender Tabelle werden die Ergebnisse des Kap. 5.2 zusammengefasst: 

Tabelle 5: Verbotstatbestände und Erhaltungszustand für die Tierarten des Anhangs IV a) der 

FFH-Richtlinie 

Artname Verbotstat-

bestände 

aktueller Erhaltungszustand Auswirkung auf den Erhaltungszustand 

der Art 

deutsch wissensc

haftlich 

§ 44 Abs. 1 

i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG  

Lokal biogeographische 

Region  

KBR 

auf lokaler  

Ebene 

in der 

biogeographischen 

Region 

Feld-

hamster 

Cricetus 

cricetus 
–(V, K) C U2 keine nachhaltige 

Verschlechterung 
keine nachhaltige 
Verschlechterung 

X Verbotstatbestand erfüllt   
– Verbotstatbestand nicht erfüllt 
V, CEF, K: Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen, Kompensationsmaßnahmen erforderlich 

Erhaltungszustand der lokalen Population:  A hervorragender Erhaltungszustand; B guter Erhaltungszustand;  

 C mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand 

EHZ Erhaltungszustand KBR = kontinentale biogeographische Region 
 FV günstig (favourable) 
 U1 ungünstig - unzureichend (unfavourable – inadequate) 
 U2 ungünstig - schlecht (unfavourable – bad) 
 XX unbekannt 

 

6.2.2 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

Bei der extensiven, feldhamsterfördernden Bewirtschaftung werden auch Habitatansprüche der Feldvögel 

berücksichtigt, so dass negative Auswirkungen auf die Gilde der Feldvögel kompensiert werden können 

und eine Verschlechterung der Erhaltungszustände der Populationen vermieden wird. 

In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse des Kap. 5.3 zusammengefasst: 

Tabelle 6: Verbotstatbestände und Erhaltungszustand für die Europäischen Vogelarten 

Artname Verbotstat- 

bestände  

aktueller Erhaltungszustand Auswirkung auf den 
Erhaltungszustand der 

Art 
deutsch wissenschaftlich § 44 Abs. 1 

i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG 

auf lokaler  
Ebene 

Biogeogra-
phische Region 
Bayerns: KBR 

Feldlerche Alauda arvensis – (V, K) XX U2 Keine Auswirkungen 

Rebhuhn Perdix perdix – (V, K) XX U2 Keine Auswirkungen 

Wachtel Coturnix coturnix – (V, K) XX U1 Keine Auswirkungen 

Wiesenschafstelze Motacilla flava – (V, K) XX U1 Keine Auswirkungen 

Wiesenweihe Circus pygargus – (V, K) XX U2 Keine Auswirkungen 

X Verbotstatbestand erfüllt   
– Verbotstatbestand nicht erfüllt 

V, CEF, K: Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen, Kompensationsmaßnahmen erforderlich 
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7  G ut a c h t e r l i c h e s  Fa z i t  

Von dem Vorhaben sind Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie Vogelarten nachweislich 

oder potenziell betroffen.  

Der Eingriff findet im Lebensraum des Feldhamsters statt. Einige Feldvogelarten nutzen potenziell den 

Bereich als Brutrevier und als Nahrungsraum. Durch Kontrolle des Eingriffsgebietes vor den Bauarbeiten 

und gegebenenfalls einer fachgerechten Umsiedlung betroffener Feldhamster kann die Tötung oder 

Verletzung einzelner Individuen und die Zerstörung aktiv genutzter Ruhe- und Fortpflanzungsstätten mit 

hinreichender Sicherheit verhindert werden.  

Eine Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Feldhamsters sowie möglicherweise von 

Feldvögeln ist jedoch nicht auszuschließen, so dass es für das Vorhaben einer Ausnahmegenehmigung 

nach § 45 BNatSchG durch die Regierung von Unterfranken bedarf. Die artenschutzrechtlichen 

Voraussetzungen dafür sind für das Vorhaben erfüllt, da eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Feldhamstervorkommen durch Aufwertung einer geeigneten Fläche durch 

feldhamsterfreundliche Bewirtschaftung (FCS-Maßnahme) verhindert werden kann. Von dieser 

Maßnahme profitieren auch die betroffenen Vogelarten der offenen Feldflur, da die Anlage von 

Blühstreifen und Offenstellen integriert wird. Dadurch kann eine Verschlechterung von 

Erhaltungszuständen auch hinsichtlich der Feldvögel ausgeschlossen werden. 

Durch die mögliche Rodung zweier Obstbäume und den Abriss einer kleinen Feldscheune gehen 

potenzielle Sommer- und Zwischenquartiere von Fledermäusen sowie Niststätten von Gebäude- bzw. 

Gehölzbrüter verloren. Durch Bauzeitenregelungen kann eine unmittelbare Schädigung von Individuen 

vermieden werden. Da im Umfeld in ausreichendem Maße vergleichbare Strukturen vorhanden sind, 

verursacht das Vorhaben keine signifikante Verschlechterung von Erhaltungszuständen dieser Arten. 

Unterstützend werden zudem Ersatzhabitaten in angemessenem Umfang geschaffen.  

 

 

Würzburg, 07. 12. 2018 

 

 (Dipl.-Ing. Carola Rein) 
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Pflanzliste für private Grundstücke 
 
Auf den Grundstücken ist innerhalb von 2 Jahren nach Bezugsfertigkeit der Gebäude an 
geeigneter Stelle zusätzlich mind. je angefangener 350 m² Grundstücksfläche ein 
hochstämmiger Baum bodenständiger Art zu pflanzen und zu erhalten (vgl. Pflanzliste). 
 
Die Pflanzung ist im Baugesuch nachzuweisen. 
 
Bäume 
Mindestqualität Hochstämme: H. 3xv mit Ballen, Stammumfang 10-12 cm 
 
Festlegung Arten: 
Acer platanoides     Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus    Berg-Ahorn 
Aesculus hippocastanum    Gewöhnl. Rosskastanie 
Alnus glutinosa     Schwarz-Erle 
Carpinus betulus     Hainbuche 
Fagus sylvatica ssp. sylvatica   Gewöhnliche Buche 
Juglans regia      Echte Walnuss 
Prunus avium      Vogel-Kirsche 
Pyrus communis     Kultur-Birne 
Quercus petrea     Trauben-Eiche 
Quercus robur     Stiel-Eiche 
Sorbus aucuparia     Gewöhnliche Vogelbeere 
Sorbus torminalis     Elsbeere 
Tilia cordata      Winter-Linde 
Malus domestica z.B. 'Jonagold'  Apfelbaum, z.B. ´Jonagold 
 
 
Sträucher  
Mindestqualität Sträucher: Str. 2xv. 60-100, Pflanz- und Reihenabstand ca. 1,50 m. 
 
Festlegung Arten: 
Cornus sanguinea     Blutroter Hartriegel 
Corylus avellana     Haselnuss 
Crataegus laevigata     Zweigriffliger Weißdorn 
Crataegus monogyna    Eingriffliger Weißdorn 
Fagus sylvatica ssp. sylvatica   Gewöhnliche Buche 
Ligustrum vulgare     Gewöhnlicher Liguster 
Lonicera xylosteum     Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa     Schlehe 
Ribes rubrum      Rote Johannisbeere 
Ribes uva-crispa     Stachelbeere 
Rosa canina      Hund-Rose 
Rosa gallica      Essig-Rose 
Sambucus nigra     Schwarzer Holunder 
Syringa vulgaris     Gewöhnlicher Flieder 
Viburnum lantana     Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus     Gewöhnlicher Schneeball 
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1. Einleitung 

Die Änderung des Baugesetzbuches vom 20.07.2004 (EAG Bau v. 24.06 2004; BGBL I, 
S.1359) setzt die europarechtlichen Vorgaben zur Umweltprüfung im Bereich der 
Bauleitplanung um. Im Zuge dieser Überarbeitung wurde auch das städtische 
Bauleitplanverfahren bezüglich der Berücksichtigung der Umweltbelange neu strukturiert 
und für alle Bauleitpläne ist grundsätzlich eine Umweltprüfung erforderlich. 
 
Der Umweltbericht ist das zentrale Dokument der Umweltprüfung, das die Grundlage für die 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Einbindung der Behörden und Träger sonstiger 
öffentlicher Belange bildet und so eine sachgerechte Abwägung der Umweltbelange durch 
die Kommune ermöglicht. Die Umweltprüfung ist mit dem Umweltbericht in das 
Bauleitplanverfahren eingebunden. Der Untersuchungsumfang und der Detaillierungsgrad 
bezüglich der verschiedenen Schutzgüter, auch ihre Wechselwirkungen untereinander, ist 
unter Abstimmung mit den Fachbehörden und Trägern sonstiger öffentlicher Belange 
festzulegen. 
 
Die Grundlage für den Inhalt des Umweltberichtes ist die Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB. Der Umweltbericht stellt im Wesentlichen den Bestand und die möglichen 
Umweltauswirkungen durch den Bau und den Betrieb der geplanten Vorhaben dar. Bei der 
Bewertung der Auswirkungen müssen die Möglichkeiten der Vermeidung, Verringerung und 
des Ausgleichs durch entsprechende Maßnahmen aufgezeigt werden. Hierzu ist auch die 
potenzielle Entwicklung des Gebietes ohne Planung zu bewerten und mögliche 
Planungsalternativen zu klären. Der Umweltbericht ist am Ende nochmals 
allgemeinverständlich zusammenzufassen. 
 
Der Umweltbericht ist ein Teil der Begründung des Bauleitplanverfahrens. 
 

1.1. Inhalt und Ziele 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Seeleite III“ zielt auf die dringend notwendige 
Erweiterung der bestehenden Wohnflächen der Gemeinde Unterpleichfeld im Ortsteil 
Burggrumbach.  
 
Dabei werden 17 Bauparzellen im WA-Gebiet ausgewiesen. 
 
Der Gemeinderat Unterpleichfeld hat in seiner Sitzung vom 30.10.2018 den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Seeleite III“ gefasst. 
 
Mit der Ausweisung des Plangebietes erfolgt die Überplanung von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und einer Biotopfläche (Biotopnummer 6126-0043, Streuobstwiese). Die 
Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Gebiet durch eingriffsmindernde und 
grünordnerische Maßnahmen kompensiert. 
 
Umfang und Art der Planung können der Begründung zum Bebauungsplan entnommen 
werden.  
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1.2. Ziele des Umweltschutzes gemäß Fachgesetzen und Fachpläne 

Hierzu finden die einschlägigen Regelungen der Bauleitplanung wie  
 

 Baugesetzbuch 
 Naturschutzgesetze 
 Immissionsschutzgesetze 
 Abfall- und Wassergesetze 
 Bundes-Bodenschutzgesetz  

 
ihre Anwendung.  
 
Der Bebauungsplan „Seeleite III“ beinhaltet einen Ausgleichsflächenplan zur 
Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Es wird eine umfangreiche 
Grünordnung festgesetzt. 
 

1.3. Grundlagen der Umweltprüfung  

Die Umweltprüfung erfolgt durch die Gemeinde Unterpleichfeld auf der Grundlage der 
vorliegenden Bebauungsplanaufstellung. Weiter wird auf die zu erwartenden Auswirkungen 
der Planung auf Natur und Umwelt sowie die umliegende Bebauungsstruktur eingegangen. 
Die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie z.B. das Baugesetzbuch und die 
Naturschutzgesetzgebung wurden entsprechend berücksichtigt. 
 
Das Planungsvorhaben folgt den Zielstellungen des Landesentwicklungsprogrammes 
Bayern sowie des Regionalplanes 2 – Region Würzburg. Im Regionalplan, Region (2) 
Würzburg, sind für das konkrete Plangebiet keine Aussagen getroffen. 
 
 
Flächennutzungsplanung 
 
Der Bebauungsplan entwickelt sich überwiegend aus dem Flächennutzungsplan. Das WA-
Gebiet wird bei der nächsten Änderung des Flächennutzungsplanes entsprechend 
angepasst.  
 
 
Arten- und Biotopschutzprogramm 
 
Im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) werden für das Plangebiet bzw. für das 
Gemeindegebiet mehrere  Zielstellungen formuliert:  
 
- Erhalt der Restbestände und vorrangige Wiederherstellung von auetypischen 

Feuchtgebieten in den Bach- und Flusstälern des Landkreises, die als 
Hauptvernetzungsachsen innerhalb der Gäulandschaften dienen können (Täler von 
Tauber, Seebach, Thierbach, Aalbach, Pleichach, Riedbach). 

 
- Der nördlich vom Geltungsbereich verlaufende Grumbach ist als Fließgewässer ohne 

Information zur Ausstattung, mit unzureichender Wasserqualität oder begradigter 
Bachabschnitte erfasst. Ziele sind die Wiederherstellung eines naturnahen 
Gewässerbettes sowie die Verbesserung der Gewässergüte. 
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- Im Ortsteil Burggrumbach sollen lokal bedeutsame Mager- und Trockenstandorte 
erhalten und optimiert werden. 

 
- Im Ortsteil Burggrumbach sowie in anderen Gemeindebereichen sollen 

Streuobstbestände im Umfeld von Siedlungen und als charakteristische  
Teillebensräume strukturreicher Hangbereiche erhalten und optimiert werden. 

 
Im Plangebiet befindet sich eine Biotopfläche (Biotopnummer 6126-0043, Streuobstwiese). 
Ein aktueller Artennachweis ergab eine Population von Feldhamstern. 
 

1.4. Beschreibung der verwendeten Methodik 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Es werden drei 
Wertigkeiten unterschieden. Geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Die Erheblichkeit 
nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird grundsätzlich hoch eingestuft. 
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2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich 
Prognose bei Durchführung der Planung 

 

2.1. Ökologische Auswirkungen  

Die ökologischen Auswirkungen des Projektes lassen sich unterscheiden in baubedingte, 
anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkungen und Folgewirkungen: 

 
 

Baubedingte Wirkungen: 
 
Zu den baubedingten Wirkungen zählen jene Veränderungen und Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes, des Landschaftsbildes und der örtlichen Wirkungszusammenhänge, die 
durch und während der eigentlichen Bauarbeiten verursacht werden. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass beim geplanten Bauvorhaben keine gravierenden 
baubedingten Wirkungen über die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme räumlich 
hinausgehen. 
 
Baubedingte Wirkungen bestehen durch die Gefahr von Schadstoffeinträgen (z.B. Betriebs- 
und Schmierstoffe von Baumaschinen). 
 
 
Anlagebedingte Wirkungen: 
 
Anlagebedingte Wirkungen werden durch die Anlage der Gebäude und die Verkehrsflächen 
verursacht. Sie wirken sich durch Flächeninanspruchnahme und Versiegelung mit dem 
dadurch bedingten Funktionsverlust von Potentialen aus. 
 
Eine weitere anlagebedingte Wirkung des Bauvorhabens ist die langfristige Umwandlung 
von Teilflächen von landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen in private Grünflächen. 
 
Betriebsbedingte Wirkungen: 
 
Als betriebsbedingte Wirkungen werden Veränderungen definiert, die durch Betrieb und 
Unterhaltung des Wohn- und Mischgebietes ausgelöst werden. Zu den betriebsbedingten 
Auswirkungen zählen Lärm- und Schadstoffemissionen durch Fahrzeuge. 
 

2.2. Bestandsbilder  

Nachfolgend sind Bestandsbilder der landwirtschaftlichen Flächen mit Stand September 
2018 dargestellt. 
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Abbildung 1: Bestand von Süden Abbildung 2: Bestand von Südwesten 
 
 

   
 
Abbildung 3: Bestand von Osten  Abbildung 4: Bestand von Osten 

 
 

  
 
 Abbildung 5: Bestand von Süden 
                                     

2.3. Schutzgüter 

Es folgt die Aufzählung der betroffenen Schutzgüter mit verbal-argumentativer Darstellung. 
Dabei werden drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.  
 

2.3.1. Schutzgut Klima- und Lufthygiene 

Bestand und Vorbelastungen 
 
Die im Gebiet vorhandenen intensiv bewirtschafteten Ackerflächen sowie die Obstwiese 
(Biotop-Nr. 6126-0043-002) wirken als Kaltluftentstehungsgebiet. Die Geländeneigung 
begünstigt in geringem Maße die flächige Ausbreitung. 
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Auswirkungen 
 
Durch Versiegelungen für Gebäude und Verkehrsflächen kann es zu einer Beeinträchtigung 
der klimatischen Funktionen des Planungsgebietes kommen. Die Funktion für die 
Kaltluftbildung und den flächigen Kaltluftabfluss kann eingeschränkt werden. Die 
angestrebte Begrünung soll ein differenziertes Mikroklima schaffen, welches für 
differenzierte Temperaturabstufungen und Verhinderung des Luftabflusses sorgen wird. 
Aufgrund der Vorbelastung und in Bezug auf eine Klimarelevanz sehr geringe 
Flächengröße des Geltungsbereiches werden keine erheblichen Beeinträchtigungen für das 
örtliche Klima festgestellt. 
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
 
Die Festsetzungen des Grünordnungsplanes (Ausweisung von Gehölzpflanzungen auf den 
einzelnen Baugrundstücken) wirken sich eingriffsmindernd in Bezug auf Klima und 
Lufthygiene des Planungsgebietes aus. Die Gehölze filtern Luftschadstoffe aus, tragen zur 
Luftbefeuchtung sowie -kühlung bei und vermindern eine Aufheizung des Gebietes. 

 
 

Ergebnis 
 
Die o. g. Festsetzungen des Grünordnungsplanes wirken sich eingriffsmindernd aus. Es 
kann ein Defizit in Bezug auf die klimatische Funktion erhalten bleiben, das aber aufgrund 
der festgeschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung als nicht erheblich beurteilt werden 
kann. Es sind Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
 

2.3.2. Schutzgut Boden 

Bestand und Vorbelastungen 
 
Der Baugrund im Geltungsbereich wurde in einem Baugrundgutachten aus dem Jahr 2000 
untersucht. Bis in ca. 1,8 m Tiefe befinden sich bindige quartäre Lockerablagerungen (Löß 
und Lößlehme). Darunter wurden Halbfestgesteine des tieferen Mittleren Keuper 
angetroffen. 
 
Die Löß- und Lößlehmablagerungen sind als schwach durchlässig einzustufen, die für die 
Errichtung dezentraler Anlagen zur Versickerung von Oberflächenwasser nicht geeignet 
sind. 
 
Die  natürlichen  Bodenverhältnisse  innerhalb  des  Geltungsbereichs  sind  durch  die 
bestehende intensive  landwirtschaftliche  Nutzung  bereits infolge von Bodenverdichtung 
und Nährstoffeinträgen in ihrer natürlichen Bodenfunktion beeinträchtigt. 
Zusätzlich ist bei zeitweise vegetationsfreien Böden von starker Erosion auszugehen. 

 
 

Auswirkungen  
 
Durch die zugelassene Bebauung werden die Flächen verändert und zum Teil dauerhaft 
versiegelt; es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Erdmassen zwischengelagert 
werden.   
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Durch die Wohnnutzung entstehen keine nennenswerten betriebsbedingten Belastungen 
des Bodens. 
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
 
Die dauerhafte Versiegelung der Oberfläche durch Bebauung ist durch die festgesetzte 
reduzierte Grundflächenzahl begrenzt und wird durch Ausgleichsmaßnahmen nach der 
naturschutzrechtlichen Ausgleichregelung im Zuge des Erschließungsfortschritts 
kompensiert. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung betreffen die Aufrechterhaltung der Ausgleichsfunktion des 
Bodens im Wasserhaushalt durch Minimierung des Flächenverbrauches. Es wird 
festgesetzt, dass private Park- und Stellplätze, Grundstückszufahrten sowie 
Fußgängerwege wasserdurchlässig zu gestalten sind. Außerdem soll das auf den 
Grundstücken anfallende Oberflächenwasser in Zisternen gesammelt und als 
Brauchwasser bzw. zur Gartenbewässerung genutzt werden. 
 
 
Ergebnis 
 
Es sind Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit zu erwarten. 
 

2.3.3. Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Bestand und Vorbelastungen 
 

Als Hauptgrundwasserleiter ist der anstehende Grenzdolomit im Unteren Keuper 
anzusprechen. Aufgrund der geringen Durchlässigkeit der tonigen Deckschichten sind die 
Grundwasservorkommen in geringer Tiefe vor Schadstoffeinträgen mäßig geschützt.  
 
Während der Baugrunduntersuchungen im Sommer 2000 wurde kein Grundwasser in den 
durchgeführten Schürfgruben angetroffen. 
 
In dem überplanten Gebiet befindet sich kein Wasserlauf.  
 
Das Grundwasser ist abhängig von der Jahreszeit bzw. der Niederschlagshäufigkeit nur als 
Schichtenwasser anzutreffen. Das Tagwasser wird über Feldwege abgeführt oder 
versickert.  
 
Das Gebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. 

 
 

Auswirkungen 
 
Durch Versiegelungen und Ableitung von Oberflächenwasser ist eine Verringerung der 
Grundwasserneubildungsfunktion durch die Baumaßnahmen zu erwarten. Aufgrund der 
Wertigkeit der Bestandssituation ist eine mittlere Beeinträchtigung abzuleiten. Erhebliche 
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität ergeben sich nach aktuellem Wissensstand 
nicht. Der Versiegelungsgrad ist durch die Grundflächenzahl begrenzt. 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
 
Maßnahmen zur Vermeidung haben die Aufrechterhaltung des natürlichen 
Wasserkreislaufs zum Ziel.  
 
Es wird festgesetzt, dass private Park- und Stellplätze, Grundstückszufahrten sowie 
Fußgängerwege wasserdurchlässig zu gestalten sind und das auf den Grundstücken 
anfallende Oberflächenwasser in Zisternen gesammelt und als Brauchwasser bzw. zur 
Gartenbewässerung genutzt werden soll. 
 
Die Versickerung sollte generell breitflächig und – soweit es die Untergrundverhältnisse 
zulassen – über Vegetationsflächen erfolgen um die nachgewiesene Reinigungswirkung der 
aktiven Bodenzone auszunutzen. 
 
 
Ergebnis       
 
Durch Festsetzungen und Empfehlungen können die Eingriffe in den Wasserhaushalt zum 
Teil reduziert werden. Aufgrund der mittleren Bedeutung des Bestandes wird der Eingriff für 
die Grundwasserbildung als gering beurteilt. Kompensationsmaßnahmen sind für dieses 
Schutzgut somit nicht erforderlich. 
 

2.3.4. Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversität) 

Bestand und Vorbelastungen 
 
Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Europäischen Schutzgebieten sowie 
Schutzgebieten gemäß § 23 – 29 BNatSchG. Im Geltungsbereich treten keine geschützten 
Feucht- oder Trockenflächen nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG auf. 
 
Der überwiegende Flächenanteil wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. Im 
westlichen Gebietsteil befindet sich zurzeit eine Obstwiese (amtliche 
Biotopflächenkartierung, Biotop-Nr. 6126-0043). Auf dem überplanten Wiesenbereich sind 2 
Obstbäume vorhanden.  
 
Natura 2000 Gebiete, FFH-Gebiete und SPA-Gebiete werden nicht berührt. Altlasten sind 
keine bekannt.  

 
Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) vom 07.12.2018 wurden 
folgende, bisher bekannte Arten im Geltungsbereich untersucht: 
 
- Feldhamster 
- Feldvögel 
- Gehölz- und gebäudebrütende Vogelarten und Fledermäuse 

 
 

Auswirkungen 
 
Im Hinblick auf Tiere und Pflanzen kommt es überwiegend zu einer mittleren 
Beeinträchtigung durch dauerhafte Überbauung (flächige Bodenversiegelung). 
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Auf der Grundlage des aktuellen Informationsstandes sind erhebliche Beeinträchtigungen 
streng geschützter Arten, der biologischen Vielfalt sowie von überörtlich bedeutenden 
Wanderungskorridoren von Tierarten nicht festzustellen.  
 
Das  potenzielle  Vorkommen  streng  bzw.  gemeinschaftsrechtlich  geschützter  Tier- und 
Pflanzenarten werden im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung auf der 
Grundlage vorhandener Daten und der vorhandenen Nutzungs- und Biotopstrukturen 
untersucht. Dabei  werden  Arten  bzw.  Artengruppen,  für  die  ein  Vorkommen  im  
Wirkraum des  Planungsvorhabens  aufgrund  ihres  Verbreitungsgebiets  innerhalb  des  
Naturraumes und/oder aufgrund ihrer Lebensraumansprüche ausgeschlossen werden 
kann, als nicht relevant identifiziert und von einer weiteren Betrachtung ausgenommen 
(Abschichtung). 
 
Vorbelastungen  der  Tier- und  Pflanzenwelt  bestehen im überwiegenden Teil des 
Planungsgebietes durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung im mittleren und östlichen 
Teil des Geltungsbereichs durch den Anliegerverkehr des Angerwegs. 
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

 
Für den Feldhamster werden unter vollständiger Beachtung der angeführten Maßnahmen 
zur Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität werden 
keine Verbotstatbestände ausgelöst und der Erhaltungszustand der lokalen Population wird 
nicht verschlechtert. 
 
Die vorgesehenen grünordnerischen Festsetzungen sehen Gehölzpflanzungen im 
Geltungsbereich auf privaten Flächen vor. Hierdurch entstehen neue Lebensräume höherer 
Wertigkeit. Erhaltung der Durchlässigkeit des Gebietes durch Ausschluss von Sockeln als 
Einfriedung. Die Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel im öffentlichen Bereich wird 
angestrebt.  
 
Die Rodung der Gehölze ist gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 BayNatSchG ausschließlich im 
Winterhalbjahr vorzunehmen. 
 
 
Ergebnis     
 
Es sind Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten, da durch CEF-Maßnahmen, 
Pflanzungen und Ausgleichsmaßnahmen die Eingriffe bereits im Vorfeld kompensiert 
werden. 
 

2.3.5. Schutzgut Landschaft 

Bestand und Vorbelastungen 
 
Der Geltungsbereich überdeckt einen Teil einer amtlich kartierten Biotopfläche (Biotop-Nr. 
6126-0043-002, Streuobstwiese). In einem Umkreis von 300 m befinden sich nordöstlich 
und südwestlich zum Geltungsbereich zwei weitere Biotopkartierungen (Biotop-Nr. 6126-
0043-001 und Biotop-Nr. 6126-0043-003). Ca. 500 m östlich vom Geltungsbereich befindet 
sich das Trinkwasserschutzgebiet Estenfeld (Gebiets-Nr. 2210612600039).  
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Das Landschaftsbild wird durch eine relativ ausgeräumte, weitgehend strukturarme, 
landwirtschaftliche Ackerflur bestimmt und weist derzeit keine landschaftsprägenden 
Strukturen und somit keine besondere Erholungsfunktion auf.  
 
Im Westen schließt eine amtlich kartierte Biotopfläche (Biotop-Nr. 6126-0043, Obstwiese) 
an das Plangebiet an. Im Süden und Norden grenzt das Gebiet an intensiv genutzte 
Ackerflächen. Östlich wird der Geltungsbereich von einem landwirtschaftlichen Weg 
abgegrenzt. 
 
Westlich des Geltungsbereichs verläuft eine 20kV-Freileitung, welche das Landschaftsbild 
beeinträchtigt. 
 
Im näheren Umfeld bestehen keine Strukturen, die eine besondere Erholungseignung 
aufweisen. 

 
 

Auswirkungen 
 
Durch die geringe Geländeneigung werden die neuen Gebäude nicht höher als die 
vorhandene benachbarte Bebauung sein. Geländeveränderungen sind in den 
Festsetzungen auf einen Maximalwert begrenzt. Die Beeinträchtigung wird als unwesentlich 
beurteilt.   
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
 
Zur landschaftlichen Einbindung des Geländes sind im Bebauungsplan auf den geplanten 
Grundstücken Pflanzungen vorgesehen. Die Festsetzungen zur maximalen Firsthöhe 
tragen ebenfalls dazu bei, die Beeinträchtigungen zu minimieren bzw. zu relativieren.  
 
Die bestehende 20kV-Freileitung wird erdverlegt, wodurch die Beeinträchtigung auf das 
Landschaftsbild behoben wird. 
 
 
Ergebnis      
 
Es sind Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
 

2.3.6. Schutzgut Mensch 

 Verkehrslärm 
 
 
Bestand und Vorbelastungen 
 
Das überplante Gebiet grenzt ausschließlich an Anwohnerstraßen (Angerweg, 
Wolfskeelstraße) an. Die Ortsdurchfahrt (Ritterstraße) liegt ca. 220 m südlich vom 
Geltungsbereich. Die Ortsdurchfahrt ist durch Bebauung und eine Gehölzfläche von dem 
geplanten Gebiet abgeschirmt. 
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Auswirkungen 
 
Mit baubedingten Lärmbelästigungen ist tagsüber zu rechnen. Der Anwohnerverkehr wird 
durch die zusätzliche Wohnbebauung zunehmen. 

 
 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
 
Die Hauptzufahrtsstraße zum Gebiet (Angerweg) verläuft durch ein Mischgebiet, in dem 
höhere Grenzwerte in Bezug auf Lärm zulässig sind. Daher entsteht hier durch steigenden 
Verkehrslärm kein Konflikt. 

 
 

Ergebnis       
 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Menschen durch Lärm werden auf Planungsebene des 
Bebauungsplanes nicht festgestellt. 
 
 Erholungseignung 

 
Bestand und Vorbelastungen 
 
Der südlich des Geltungsbereichs verlaufende Wirtschaftsweg wird von Spaziergängern 
genutzt.  
 
 
Auswirkungen 
 
Der Wirtschaftsweg wird als Anliegerstraße ausgebaut und kann daher in gleicher Weise 
von Fußgängern für Spaziergänge genutzt werden. Die Verbindung in die offene Landschaft 
bleibt weiterhin erhalten. 

 
 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches werden auf den privaten Grundstücken Baumpflanzungen 
festgesetzt, die helfen, die Bebauung in das Landschaftsbild zu integrieren. 
 
 
Ergebnis       
 
Die Beeinträchtigung wird aufgrund der Maßnahmen als gering bewertet. 
 
 

2.3.7. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Planungsgebiet sind keine Kulturdenkmäler verzeichnet. 
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2.4. Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen bzw. sich gegenseitig steigernde nachteilige Umweltauswirkungen 
zwischen den vorgenannten Schutzgütern innerhalb des Geltungsbereiches sind nicht zu 
erwarten. 
 
Mit der geplanten Flächenversiegelung und geringfügigen Geländeveränderungen im Zuge 
der Erschließung entstehen nachhaltig negative Auswirkungen auf  die  Bodenfunktionen 
(Lebensraumpotenzial, Boden- /Wasserhaushalt) in Wechselwirkung mit dem Schutzgut  
Wasser  (Retentionsfähigkeit,  Schadstofffilter  und  Wasserspeicher).   

 
Der  Verlust der landwirtschaftlich genutzten Flächen und der Obstwiese wirkt sich 
nachteilig auf das Landschaftsbild der jedoch nur begrenzt einsehbaren, relativ ebenen 
Fläche aus. Gleichzeitig geht für die Tier- und Pflanzenwelt im Geltungsbereich der 
Lebensraum verloren. 
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3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die überplanten Ackerflächen weiterhin intensiv 
bewirtschaftet werden und gegebenenfalls der Unterboden allmählich durch die 
landwirtschaftlichen Maschinen verdichtet werden. 
 
Es würden weitere Nebenwirkungen wie ungünstiger Stoffeintrag in Oberflächengewässer 
durch die Tagwasserableitung und Erosion bei zeitweise vegetationsfreien Böden 
entstehen. 
 
Durch den Eingriff in einen Teilbereich der Obstwiese (Biotop-Nr. 6126-0043-002) müssen 
zwei Obstbäume gefällt werden. Bei Durchführung der Planung würden durch 
grünordnerische Festsetzungen im Gegenzug dazu 19 standortgerechte, ortstypische 
Gehölze gepflanzt werden. Die Obstwiese (Biotop-Nr. 6126-0043) würde vollständig 
erhalten bleiben. 
 
Die Defizite bei den Wohnbauflächen würden bestehen bleiben. 
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4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

 
Durch die vorgesehenen grünordnerischen Festsetzungen sowie die Festsetzungen zur 
wasserdurchlässigen Gestaltung von privaten Park- und Stellplätze, Grundstückszufahrten 
sowie Fußgängerwegen werden die Versiegelung und die Auswirkungen für die Umwelt 
verträglich gestaltet und Grundwasserneubildung ermöglicht.  
 

 
Schutzgut Maßnahme 

Klima/Luft Gehölzpflanzungen auf privaten Grundstücken 
Boden Geringe Grundflächenzahl, Kompensation der versiegelten 

Flächen durch Ausgleichsmaßnahmen, Festsetzungen zu 
wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigungen 

Wasser die Planung berührt keine Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Fließ- oder Stillgewässer. 
Festsetzungen zu wasserdurchlässigen Oberflächenbe-
festigungen und Regenwassernutzung mit Hilfe von Zisternen 

Arten und 
Lebensräume 

durch das Vorhaben werden keine Flächen gemäß § 30 
BNatSchG in Anspruch genommen. Der Eingriff in eine amtliche 
Biotopkartierung wird durch festgesetzte Baumpflanzungen 
ausgeglichen. 

Landschaftsbild das Vorhaben befindet sich nicht auf einer exponierten Fläche 
mit hoher Fernwirkung; Festsetzung von Baumpflanzungen auf 
den privaten Grundstücken 

Mensch es werden keine Flächen mit hoher Bedeutung für die 
Erholungsfunktion in Anspruch genommen 

Kultur- und 
Sachgüter 

Boden- oder Einzeldenkmäler werden nicht beeinträchtigt 
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5. Alternative Planungsmöglichkeiten 

Der Vorhabenträger hat das Plangebiet u.a. hinsichtlich folgender Kriterien ausgewählt: 
 
 Ableitung aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan 
 Verfügbarkeit der Fläche 
 gute Möglichkeit der Erschließung 
 Lage der Fläche im Hinblick auf die Nutzungseignung 

 
Eine Prüfung von alternativen Standorten fand im Vorfeld der Planung unter 
Berücksichtigung der beiden weiteren, angrenzend geplanten Baugebiete „Seeleite I“ und 
„Seeleite II“ statt. Aufgrund der geplanten, gleichzeitigen Aufstellung von 2 weiteren 
Baugebieten im Ortsteil Burggrumbach stehen keine weiteren alternativen Flächen zur 
Verfügung. 
 
Die ausgewählten Geltungsbereiche der 3 Gebiete sind die geeignetsten Standorte der 
letzten bebaubaren Flächen. Sie fügen sich besonders gut an die vorhandene Bebauung an 
und weisen die geringsten nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter aus.  
 
Im Plangebiet sind Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 
negativer Umweltauswirkungen vorgesehen. Die Ausgleichsflächen werden ortsnah 
angelegt. 
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6. Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken 

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden zur Umwelt-
prüfung in der Bauleitplanung verwendet.  
 
Für die Bearbeitung wurden keine ergänzenden Gutachten (z.B. zur Schallimmissions-
prognose) vergeben.  
 
Die räumliche und inhaltliche Abgrenzung des Untersuchungsrahmens und des 
Detaillierungsgrades der Umweltprüfung erfolgt durch die Gemeinde Unterpleichfeld auf der 
Grundlage des festgelegten Geltungsbereichs des Bebauungsplanes und in Abschätzung 
der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. 
 
Zur Beurteilung des Umweltzustandes unter Berücksichtigung der Umweltziele innerhalb 
des Geltungsbereichs wurden herangezogen: 
 
 Flächennutzungsplan der Gemeinde Unterpleichfeld 

 amtliche Biotopkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 

 Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Würzburg 

 Bodeninformationssystem Bayern 

 BayernAtlas (Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) sowie die 

Topografische Karte 

 eigene ergänzende Erkenntnisse durch Ortsbegehungen 

 
Die im Rahmen des Verfahrens evtl. zur Verfügung gestellten Informationen und Hinweise 
von beteiligten Behörden zum Datenbestand bzw. zu den voraussichtlich zu erwartenden 
Auswirkungen auf die Umwelt werden soweit erforderlich in die Untersuchungen der 
betroffenen Umweltbelange einbezogen. 
 
Der Betrachtungsraum für die Beurteilung der Umweltauswirkungen orientiert sich an der 
Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie an den betroffenen Raumeinheiten der 
Schutzgüter. 
 
Detaillierte Untersuchungen der relevanten Umweltfaktoren liegen nicht vor, daher sind 
Kenntnislücken vorhanden. 
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7. Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring)  

Die Überwachung ist keine kontinuierliche Umweltbeobachtung. Vielmehr geht es darum, 
frühzeitig aus der Durchführung resultierende erhebliche, unvorhergesehene Folgen zu 
erkennen. 
 
Indirekte Überwachung ist durchaus sinnvoll, ebenso sind fernerkundliche Überwachungs-
methoden in Verbindung mit Begehungen und Befragungen sinnvolle Beobachtungs-
instrumente. 
 
Für die Überwachung ist die zuständige Fachabteilung der Gemeindeverwaltung zuständig. 
Die Überwachung ist in den ersten beiden Jahren nach der Inkraftsetzung einmal im Jahr 
durchzuführen. 
 
Zu überwachen sind folgende Bereiche des Bebauungsplanes mit seinen 
Kompensationsmaßnahmen: 
 
 sind die festgesetzten Anpflanzungs- und Eingrünungsmaßnahmen durchgeführt 
 wird die festgesetzte Nutzung eingehalten / sind die Grünflächen von weiteren 

Nutzungen freigehalten 
 werden die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen eingehalten 
 gab es unerwartete Konflikte zwischen der festgesetzten Nutzung und benachbarten 

Nutzungen (z.B. Lärm- oder Geruchsbelästigungen) 
 
Die Kontrolle der Einhaltung der Festsetzungen für den privaten Bereich erfolgt im Rahmen 
der hoheitlichen Aufgaben der Gemeinde Unterpleichfeld. 
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8. Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben verbleiben.  
 
Das geplante Wohngebiet, das den dringenden Bedarf an Wohnbauflächen decken soll, 
wurde im direkten Anschluss an vorhandene Bebauung gewählt.  
 
Wertvolle Lebensräume sind von der Planung nicht direkt betroffen. 
 
Die Auswirkungen auf die Umwelt werden durch die ortsnahen Ausgleichsmaßnahmen 
kompensiert. Die Grünordnung mit Pflanzgebot sichert die Begrünung des Gebietes. 
 
Ein Monitoring ist in den ersten beiden Jahren nach der Inkraftsetzung einmal im Jahr 
durchzuführen. 
 
Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 
 

Schutzgut 
Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis 

Klima/Luft gering gering gering gering 
Boden mittel mittel mittel mittel 
Wasser gering gering gering gering 
Tiere/Pflanzen gering gering gering gering 

Landschaft gering mittel gering gering 
Mensch 
(Erholung) gering gering gering gering 

Mensch (Lärm) gering gering gering gering 
Kultur- und 
Sachgüter nicht betroffen nicht betroffen nicht betroffen nicht 

betroffen 
 
 

 
 
Aufgestellt 
Würzburg, 18.12.2018 
 
 
 
 
 

........................................................ ........................................................ 
Alois Fischer Steffen Röschert Dipl.-Ing. (FH) 

1. Bürgermeister Architekt, Stadtplaner, Beratender Ingenieur 
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1 Ausgangssituation 

1.1 Planungswille der Gemeinde Unterpleichfeld 

Die Gemeinde Unterpleichfeld beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans 

"Seeleite III" /15/ die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) nach 

§ 4 BauNVO /11/ am Angerweg im Ortsteil Burggrumbach (vgl. Abbildung 1). Der Gel-

tungsbereich der Planung beinhaltet drei Baufenster, in denen die Errichtung von Einzel- 

und Doppelhäusern mit maximal zwei Vollgeschossen zugelassen werden soll.  

 

 

Abbildung 1: Flurkarte mit Darstellung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans "Seeleite III" der 

Gemeinde Unterpleichfeld 
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1.2 Ortslage und Nachbarschaft 

Der Geltungsbereich des Plangebietes liegt im Osten des Ortsteils Burggrumbach 

(vgl. Abbildung 2). Während östlich des Geltungsbereichs landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen angrenzen, befindet sich nördlich bzw. nordwestlich davon – getrennt durch land-

wirtschaftliche Nutzflächen – ein landwirtschaftlicher Betrieb mit gemischter Tierhaltung 

(Rinder-, Schweine und Geflügelhaltung) und Weideflächen. Ebenfalls nördlich liegen 

Wohnnutzungen. Darüber hinaus sind nördlich sowie nordöstlich des Geltungsbereiches 

in einer Entfernung von ca. 830 m bzw. 700 m zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Bio-

gasanlagen ansässig. Westlich sowie südlich des Plangebiets sind Wohnnutzungen vor-

handen. 

 

 

Abbildung 2: Luftbild mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs und Darstellung der Umgebung 

  

Geltungsbereich 
Landwirtschaftlicher Betrieb 

(gemischte Tierhaltung) 
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1.3 Bauplanungsrechtliche Situation 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Unterpleichfeld /16/ wird der Geltungsbereich 

des Bebauungsplans "Seeleite III" als allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt 

(vgl. Abbildung 3).  

 

Für die unmittelbar südöstlich angrenzenden Nutzungen ist der Bebauungsplan "Seeleite I 

und II" /18/ gültig, der ein allgemeines Wohngebiet ausweist.  

 

Während die Flächen südöstlich des Plangebiets im Flächennutzungsplan als allgemeines 

Wohngebiet (WA) dargestellt werden, werden die Flächen südwestlich und westlich als 

gemischte Bauflächen (M) abgebildet. Des Weiteren werden die Flächen nördlich und 

nordwestlich des Plangebiets als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur "Pflege und 

Entwicklung von Natur und Landschaft", "Streuobstwiesen" und "Flächen für die Landwirt-

schaft" dargestellt. Die Wohnnutzungen nördlich werden als allgemeines Wohngebiet 

abgebildet. 

 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem aktuellen Flächennutzungsplan der Gemeinde Unterpleichfeld 

 

 

  

Geltungsbereich 
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2 Aufgabenstellung 

Ziel der Begutachtung ist es, die immissionsschutzfachliche Verträglichkeit der geplanten 

schutzbedürftigen Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Seeleite III" der 

Gemeinde Unterpleichfeld mit den Geruchsimmissionen des nordwestlich bzw. nördlich 

auf den Grundstücken Fl.Nrn. 73 und 458 der Gemarkung Burggrumbach gelegenen 

landwirtschaftlichen Betriebes mit gemischter Tierhaltung zu überprüfen und erforderli-

chenfalls durch geeignete Festsetzungen im Rahmen der Bauleitplanung abzusichern.  

 

Die Beurteilung erfolgt bei baurechtlich genehmigten Tierhaltungsanlagen üblicherweise 

zunächst anhand der Abstandregelung der Richtlinie VDI 3894 Blatt 2. Lässt der Geltungs-

bereich der Richtlinie die Anwendung der Methode zur Abstandsbestimmung nicht zu, 

können die nach dieser Richtlinie ermittelten Mindestabstände zu den Baufenstern der 

geplanten Wohnhäuser nicht eingehalten werden oder liegen Anhaltspunkte für das Er-

fordernis einer Sonderfallprüfung vor (weit auseinanderliegende Emissionsquellen, topo-

graphische Verhältnisse etc.), so ist eine Einzelfallprüfung mittels Ausbreitungsrechnung 

nach den Vorgaben des Anhangs 3 TA Luft durchzuführen. Es ist zu beurteilen, ob die 

immissionsschutzfachlichen Belange der Bauleitplanung hinsichtlich des Schutzes vor er-

heblichen Belästigungen durch die vorhandene Geruchsbelastung berührt werden bzw. 

inwieweit die in der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) genannten Immissionswerte an 

den Baufenstern der geplanten Wohnhäuser eingehalten werden können. 

 

Abschließend sind gegebenenfalls technische, bauliche, organisatorische und planeri-

sche Maßnahmen bzw. Festsetzungen zur Sicherung der Schutzziele der entsprechenden 

Nutzung auf Ebene der Bauleitplanung zu entwickeln und als Vorschlag zur Aufnahme in 

den Bebauungsplan zu formulieren. 

 

 

Anmerkung: 

 

Gemäß den Aussagen der Gemeinde Unterpleichfeld /19/ sind die nördlich sowie nord-

östlich des Plangebietes gelegenen landwirtschaftlichen Betriebe mit Biogasanlage auf 

den Grundstücken Fl.Nrn. 580, 593, 595 der Gemarkung Burggrumbach und auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 690 der Gemarkung Unterpleichfeld aufgrund der Entfernungsverhält-

nisse von ca. 700 m bzw. ca. 830 m bei der Ermittlung der Geruchsimmissionsbelastung 

nicht zu berücksichtigen. 
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3 Betriebsbeschreibung der gemischten Tierhaltung 

3.1 Verwendete Unterlagen und Informationen 

Als Grundlage für die immissionsschutztechnische Begutachtung der gemischten Tierhal-

tung auf den Fl.Nrn. 73 und 458 der Gemarkung Burggrumbach dienen die Informationen 

und Erkenntnisse aus der Ortseinsicht mit Betriebsbesichtigung /17/. Genehmigungsunter-

lagen des landwirtschaftlichen Betriebes lagen zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht 

vor /19/. 

 

 

 

3.2 Betriebscharakteristik 

• Überblick des Betriebes 

In Abbildung 4 wird die Hofstelle des landwirtschaftlichen Betriebes mit gemischter Tier-

haltung auf den Grundstücken Fl.Nrn. 73 und 458 der Gemarkung Bruggrumbach darge-

stellt. Im südlichen Stallgebäude werden die Mastschweine gehalten, während sich nörd-

lich des Schweinestalls der Gänsestall (Mastgänse) befindet. Weiterhin befindet sich in 

nördlicher Richtung der Puten- und Entenstall, an welchem an der nördlichen Fassade 

ein Anbau für einen Rinderstall geplant ist. Westlich des Schweinstalls wird der Festmist 

gelagert. Das Wohnhaus der Betreiberin ist ebenfalls auf der Hofstelle, östlich des Gänse-

stalls, ansässig. 

 

 

Abbildung 4: Luftbild der Hofstelle mit Kennzeichnung der Ställe, des Mistlagers und des 

Wohnhauses 

 

Die dem landwirtschaftlichen Betrieb zugehörige Weidefläche nordöstlich der Ställe ist in 

Abbildung 5 gekennzeichnet. Diese kann nach Aussagen der Betreiberin /17/ in zwei Teil-

bereiche unterteilt werden. Der westliche Teilbereich dient als "Wechsel-Weide" für das 

Geflügel. Zudem befinden sich hier mobile Ställe für Legehennen und Masthähnchen mit 

dazugehöriger, eingezäunter Auslauffläche. Die Standorte der mobilen Ställe werden im 

Laufe der Zeit innerhalb der "Wechsel-Weide" verändert.  

Schweinestall 

Festmistlager 

Gänsestall 

Puten-/Entenstall 

Geplanter Anbau 

als Rinderstall 

Wohnhaus 
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Der östliche Teilbereich der Weidefläche wird als "Dauer-Weide" für die Rinder genutzt. 

Im Süden ist eine Futterstelle vorhanden. 

 

 

Abbildung 5: Luftbild mit Kennzeichnung der Weidefläche 

 

 

• Ställe und Tierplätze 

Entsprechend den Auskünften der Betreiberin der gemischten Tierhaltung beläuft sich der 

Tierbestand auf insgesamt 574 Tierplätze, der sich wie folgt zusammensetzt: 

 

Tierbestand  Gemischte Tierhaltung Fl.Nrn. 73 und 458, Gemarkung Burggrumbach 

Tierart Alter/Gewicht Haltungszeitraum Tierplätze 

Schweine Mastschweine 25 kg – 110 kg ganzjährig 20 

Rinder 

Kühe und Rinder über 2 Jahre ganzjährig 2 

Weibliche Rinder 1 – 2 Jahre ganzjährig 6 

Aufzuchtkälber bis 6 Monate ganzjährig 5 

Geflügel 

Legehennen - August - Dezember 80 

Hähne - August - Dezember 6 

Masthähnchen - März - Dezember 200 

Mastputen - März - Dezember 50 

Mastgänse - August - Dezember 100 

Zuchtgänse - ganzjährig 5 

Enten - August - Dezember 100 

Summe:  574 

 

 

Rinder-Futterstelle 
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Im Schweinestall werden die Mastschweine auf Stroh gehalten. Für das Geflügel stehen 

sowohl die jeweiligen Ställen als auch Auslaufflächen zur Verfügung. Die Rinder werden 

in den Sommermonaten dauerhaft auf der "Dauer-Weide" gehalten. Für die Wintermo-

nate ist ein Anbau an den Puten- und Entenstall geplant, der als Rinderstall fungieren soll.  

 

Weiterhin werden abseits der Hofstelle auf dem Grundstück Fl.Nr. 128/1 der Gemarkung 

Burggrumbach (südwestlich des Plangebiets) Zuchtgänse gehalten. 

 

 

• Entmistung und Gülle-/Mistlagerung 

Die Tiere in den Ställen werden im Festmistverfahren gehalten. Der Festmist wird 

nordwestlich des Mastschweinestalls gelagert und einmal jährlich auf landwirtschaftlich 

genutzten Feldern ausgebracht. Auf dem gesamten landwirtschaftlichen Betrieb ist kein 

Flüssigmist vorhanden.  

 

 

• Lüftung 

Der Luftaustausch in den Ställen erfolgt frei über Fenster- und Toröffnungen. 

 

 

• Fütterung/Futterlagerung 

Die Fütterung der Tiere (Schweine, Rinder und Geflügel) erfolgt mit Silage und Heu. Die 

für die Fütterung verwendete Silage wird in Form von Rundballen auf dem Betriebsge-

lände gelagert. Eine Fahrsiloanlage ist nicht vorhanden. 

 

 

• Erweiterungsabsichten 

Die Betreiberin beabsichtigt, einen an den Puten- und Entenstall nördlich anschließenden 

Anbau zu errichten, welcher in den Wintermonaten als Stall für die Rinder dienen soll (s.o.). 

Relevante Tierplatzerhöhungen sind zu Zeitpunkt der Begutachtung nicht geplant. 
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4 Anforderungen an die Luftreinhaltung 

4.1 VDI-Richtlinie 3897 Blatt 1 – Emissionen und Immissionen aus 

Tierhaltungsanlagen – Haltungsverfahren und Emissionen 

Die Richtlinie VDI 3894 Blatt 1 /8/ beschreibt den Stand der Haltungstechnik und der Maß-

nahmen zur Emissionsminderung bei der Haltung von Schweinen, Rindern, Geflügel und 

Pferden. Darüber hinaus enthält die Richtlinie Konventionswerte für die Emissionen von 

Geruchsstoffen, Ammoniak und Staub aus Tierhaltungsanlagen sowie sonstigen Geruchs-

quellen wie Siloanlagen, Güllelager etc. 

 

 

 

4.2 VDI-Richtlinie 3894 Blatt 2 – Emissionen und Immissionen aus 

Tierhaltungsanlagen – Methode zur Abstandsbestimmung 

Die Richtlinie VDI 3894 Blatt 2 /2/ stellt eine vereinfachte, konservative Methodik zur 

Beurteilung von Geruchsimmissionen im Umfeld von Tierhaltungsanlagen dar. Mit der 

Richtlinie ist es möglich, Abstände für bestimmte Geruchsstundenhäufigkeiten oder für 

gegebene Abstände die zu erwartende Geruchsstundenhäufigkeit zu ermitteln. Die 

Richtlinie beruht auf einer vereinfachten, schematischen Betrachtung der Emissions-, 

Standort- und Ausbreitungsbedingungen.  

 

Der Geltungsbereich der Abstandregelung wurde in der Richtlinie beschränkt auf eine 

Quellstärke Q bis 50.000 GE/s, die Windrichtungshäufigkeiten hW der für die 

Abstandsbestimmung maßgeblichen Sektoren bis zu 60 ‰ (bei einer 36-teiligen 

Windrose), eine Geruchsstundenhäufigkeit hG  von 7-40 % und Abständen von 

mindestens 50 Metern. Ebenso kann die kumulierende Wirkung von benachbarten 

Anlagen (Vorbelastung) nur bedingt berücksichtigt werden. 

 

 

 

4.3 Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) 

Ist aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls die Anwendbarkeit der Abstands-

regelung nicht oder nur eingeschränkt möglich (z. B. bei Mehrquellensystemen, 

besonderen Geländeformen, Geruchsvorbelastung, Berücksichtigung von Wäscher-

anlagen, Einzelfall nicht im Anwendungsbereich der Abstandsregelungen etc.), so ist 

eine Sonderfallprüfung mittels Ausbreitungsrechnung nach den Vorgaben des Anhangs 

3 der TA Luft /5/ durchzuführen. Mit dieser Vorgehensweise können sowohl die einzelbe-

trieblichen Standortverhältnisse, die atmosphärischen Bedingungen als auch die Be-

bauungs- und Nutzungssituation eingebunden werden.  

 

Zur Beurteilung der Erheblichkeit von Geruchsimmissionen wird dann auf die Geruchs-

immissions-Richtlinie - GIRL /6/ in der Fassung vom 29. Februar 2008 sowie deren Ergän-

zung vom 10. September 2008 zurückgegriffen.  

 

Die GIRL ist mit Ministerialschreiben vom 08.10.2008 offiziell in Bayern als fachliche Erkennt-

nisquelle eingeführt und findet insbesondere im Rahmen von Einzelfallbeurteilungen in 

der gutachterlichen Praxis sehr häufig Anwendung.  

 



 

Projekt: UPF-5508-01 / 5508-01_E01 vom 05.10.2020 Seite 12 von 36 

 

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Immissionsschutz – Bauphysik – Akustik 

Die überarbeitete Fassung der GIRL beinhaltet die Ergebnisse aus dem Länder-Verbund-

projekt "Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft (2006)", wonach in der neuen GIRL das 

tierartspezifische Belästigungspotenzial durch nachfolgende Faktoren berücksichtigt 

wurde: 

 

Tierartspezifische Geruchsqualität 

Tierart Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel (Puten, Hähnchen) 1,5 

Mastschweine, Sauen 0,75 

Milchkühe mit Jungtieren 0,5* 

 

* ........................ In der "Abstandregelung für Rinderhaltungen" des Bayerischen Arbeitskreises "Im-

missionsschutz in der Landwirtschaft" /14/ vom März 2016 wird für Milchkühe mit 

Jungtieren und Mastbullen ein Gewichtungsfaktor von 0,4 empfohlen 

 

Durch Multiplikation der prognostizierten Gesamtbelastung mit dem entsprechenden 

Faktor fges ergibt sich die belästigungsrelevante Kenngröße IGb, die mit den entsprechen-

den gebietsbezogenen Immissionswerten in Tab. 1 der GIRL zu vergleichen ist (vgl. 4.6 – 

GIRL). Durch dieses spezielle Verfahren der Ermittlung der belästigungsrelevante Kenn-

größe ist sichergestellt, dass die Gewichtung der jeweiligen Tierart immer entsprechend 

ihrem tatsächlichen Anteil an der Geruchsbelastung berücksichtigt wird, unabhängig 

davon, ob die über Ausbreitungsrechnung oder Rasterbegehung ermittelte Gesamtbe-

lastung IG größer, gleich oder auch kleiner der Summe der jeweiligen Einzelhäufigkeiten 

ist. 

 

Die "GIRL" enthält als ein wesentliches Element die Festsetzung der maximal zulässigen 

Immissionswerte IW als relative Häufigkeit der Geruchsstunden, basierend auf einer 

Grenzkonzentration von 1 GE/m3. Eine Stunde zählt dabei dann als Geruchsstunde, wenn 

während eines nicht nur geringfügigen Teils der Stunde zu bewertende Gerüche wahrzu-

nehmen sind. Dies bedeutet, dass der Mittelwert der gesamten Stunde deutlich unter der 

Grenzkonzentration von 1 GE/m3 liegen kann. 

 

1 GE (Geruchseinheit) ist als diejenige Menge Geruchsträger definiert, die verteilt in 1 m³ 

Neutralluft – entsprechend der Definition der Geruchsschwelle - bei 50 % der Versuchs-

personen gerade eine Geruchsempfindlichkeit auslöst (Geruchsschwelle). 

 

Eine erhebliche Belästigung nach GIRL im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 3 

Abs. 1 BImSchG) /1/ liegt dann vor, wenn die Gesamtbelastung in der Nachbarschaft die 

folgenden Immissionswerte als relative Häufigkeit der Geruchsstunden überschreitet: 

 

Immissionswerte (IW) für die Gesamtbelastung 

Wohn-/Mischgebiete Gewerbe-/Industriegebiete Dorfgebiete 

0,10 

10 % der Jahresstunden 

0,15 

15 % der Jahresstunden 

0,15 

15 % der Jahresstunden 

 

Als Nachbarn gelten Personen, die sich nicht nur gelegentlich im Einwirkungsbereich ei-

ner Anlage aufhalten.  
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5 Emissionsprognose 

5.1 Emissionsquellenübersicht 

Unter Zugrundelegung der Betriebsbeschreibung des landwirtschaftlichen Betriebes mit 

gemischter Tierhaltung entsprechend Kapitel 3 lassen sich für die Tierhaltung die folgen-

den Emissionsquellen ableiten, die der Immissionsprognose zugrunde gelegt werden 

(vgl. Abbildung 6): 

 

Emissionsquellenübersicht 

Quelle 
Gemischte Tierhaltung auf Fl.Nr. 73 und 458, Gemarkung 

Burggrumbach 
Emissionen 

Q1 Schweinestall 

Geruch 

Q2 Festmistlagerstätte 

Q3 Gänsestall  

Q4 Entenstall 

Q5 Putenstall 

Q6 Rinderstall (Winter) 

Q7 Legehennen Mobiler Stall / Auslauf* 

Q8 Masthähnchen Mobiler Stall / Auslauf* 

Q9 Rinder Weide/Tränke (Sommer) 

Q10 Zuchtgänsehaltung 

 

* ........................ die mobilen Ställe bzw. Ausläufe werden an der immissionsschutztechnisch 

ungünstigsten Position nahe dem Plangebiet angesetzt 

 

 

Abbildung 6: Lageplan mit Darstellung der modellierten Emissionsquellen 

  

Q1 
Q2 

Q3 
Q4 - Q5 

Q6 

Q7 – Q8 

Q9 

Q10 
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5.2 Ermittlung der Großvieheinheiten 

Die Ermittlung der Tierbestandsgröße erfolgt durch Umrechnung der Tierplatzzahlen auf 

Großvieheinheiten (GV), wobei eine Großvieheinheit einem Tierlebendgewicht von 

500 kg entspricht. Die Faktoren für die mittleren Tierlebendmassen (TLM) der Rinder, der 

Enten, der Puten, der Legehennen sowie der Masthähnchen werden der VDI 3894 Blatt 1 

/8/ entnommen. Die TLM der Mast- und Zuchtgänse stammen aus der KTBL-Datenbank 

/13/.  

 

Großvieheinheiten – Gemischte Tierhaltung Fl.Nrn. 73 und 458, Gemarkung Burggrumbach 

Tierart TP 
TLM 

[GV/TP] 
GV 

Schweine Mastschweine 25 kg – 110 kg 20 0,13 2,6 

Rinder 

Kühe und Rinder über 2 Jahre 2 1,2 2,4 

Weibliche Rinder 1 – 2 Jahre 6 0,6 3,6 

Aufzuchtkälber bis 6 Monate 5 0,19 1 

Geflügel 

Legehennen und Hähne** 86 0,0034 0,3 

Masthähnchen 200 0,0024* 0,5 

Mastputen 50 0,16 8 

Mastgänse 100 0,0084* 0,8 

Zuchtgänse 5 0,014 0,1 

Enten 100 0,005* 0,5 

Summe: 574 - 19,8 

      

TP: Tierplätze      

TLM: Mittlere Tierlebendmasse [GV/Tier]     

GV: Großvieheinheiten     

* ........................ Zur Steigerung der Prognosesicherheit und im Sinne einer "worst case"-Betrachtung 

werden für die Masthähnchen, Mastgänse und Enten jeweils die höchsten 

TLM - Werte herangezogen.  

** ....................... Für Hähne existieren keine TLM, weshalb für die Ermittlung der Großvieheinheiten die 

Hähne mit der TLM von Legehennen berücksichtigt werden. 

 

 

 

5.3 Ermittlung der Geruchsemissionen 

Zur Quantifizierung der Geruchsimmissionen werden die in Kapitel 5.2 ermittelten Groß-

vieheinheiten sowie die Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 /8/ herangezogen. Die 

Emissionsfaktoren stellen Konventionswerte für die konventionelle Tierhaltung dar und re-

präsentieren die über ein Jahr angenommenen Stallemissionen unter Berücksichtigung 

der typischen Betriebsabläufe und von Standardservicezeiten. Die hier vorliegenden Hal-

tungsformen entsprechen nicht der klassisch konventionellen Tierhaltung, sondern weisen 

tendenziell geringere Emissionspotentiale auf /4/. Demzufolge werden die aus den Emis-

sionsfaktoren resultierenden Geruchsentwicklungen mit diesem Ansatz tendenziell über-

bewertet, insbesondere auch, da die Geruchsstoffströme während der jeweiligen Hal-

tungsdauern dauerhaft, auch während der Weidezeit, berücksichtigt werden. 
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Für Gänse sind in der VDI 3894 Blatt 1 keine Geruchsemissionsfaktoren genannt, weshalb 

der in der Richtlinie genannte "höchste" Emissionsfaktor der Tierart "Geflügel" von 75 

GE/(s∙GV) für Mastenten herangezogen wird. 

 

Entsprechend Kapitel 3 halten sich die Rinder im Sommer auf der "Dauer-Weide" (Q9) und 

im Winter im geplanten Rinderstall (Q6) auf. Der Geruchsstoffstrom für den Rinderstall wird 

zur Steigerung der Prognosesicherheit in gleichem Maße im Sommer auf der Dauer-

Weide angesetzt.  

 

Geruchsemissionen – Gemischte Tierhaltung Fl.Nrn. 73 und 458, Gemarkung Burggrumbach 

Quelle Tierart GV 
E-Faktor 

[GE/(s∙GV)] 

Geruchsstoffstrom 

[GE/s] 

Q1 Schweinestall Mastschweine 2,6 50 130 

Q6 

Q9 

Rinderstall 

Rinder Weide 

Kühe und Rinder 2,4 12 29 

84 Weibliche Rinder 3,6 12 43 

Aufzuchtkälber 1 12 12 

Q7 Mob. Stall Legehennen 0,3 42 13 

Q8 Mob. Stall Masthähnchen 0,5 60 30 

Q5 Putenstall Mastputen 8 32 256 

Q3 Gänsestall Mastgänse 0,8 75 60 

Q10 Zuchtgänsehaltung Zuchtgänse 0,1 75 8 

Q4 Entenstall Mastflugenten 0,5 75 38 

Summe: 19,8 - 619 

      

GV: Großvieheinheiten    

E-Faktor: Emissionsfaktor für Geruch    

 

Für das Festmistlager wird der Emissionsfaktor von Festmist aus der VDI 3894 Blatt 1 

zugrunde gelegt. Die emittierende Oberfläche des Festmistlagers wird aus dem Luftbild 

ermittelt. 

 

Geruchsemissionen – Gemischte Tierhaltung Fl.Nrn. 73 und 458, Gemarkung Burggrumbach 

Quelle Beschreibung 
Fläche 

[m²] 

E-Faktor 

[GE/(s∙m²)] 

Geruchsstoffstrom 

[GE/s] 

Q2 Festmistlager Gemischter Festmist 21,25 3 64 

Summe:    64 

      

E-Faktor: Emissionsfaktor für Geruch    
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6 Immissionsprognose 

6.1 Rechenmodell 

Die Ausbreitungsrechnungen werden mit AUSTALView, Version 9.6.3 der Firma Argusoft 

durchgeführt. AUSTAL View basiert auf dem Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, welches 

auf Basis des Lagrange'schen Partikelmodells konzipiert ist und dessen Anwendung im 

Anhang 3 der TA Luft geregelt ist.  

 

Das Programm AUSTAL2000 wurde vom Ingenieurbüro Janicke im Auftrag des Umwelt-

bundesamtes im Rahmen des Forschungsvorhabens "Entwicklung eines modellgestützten 

Beurteilungssystems für den anlagenbezogenen Immissionsschutz" entwickelt. Es setzt das 

im Anhang 3 "Ausbreitungsrechnung" der TA Luft beschriebene Verfahren zur Ermittlung 

von Immissionskenngrößen um. In der vorliegenden Version ist sowohl das Geruchsmodul 

mit den Berechnungsbedingungen der GIRL als auch die Gebäudeumströmung, die in 

der TA Luft gefordert wird, implementiert. 

 

Die zugrunde liegenden Eingabe- und Randparameter der Ausbreitungsrechnung sind 

den nachfolgenden Kapiteln sowie dem Rechenlaufprotokoll in Kapitel 10.2 zu entneh-

men. 

 

 

 

6.2 Eingabe- und Randparameter der Ausbreitungsrechnung 

6.2.1 Ableitbedingungen und Quellgeometrie 

Die Immissionsprognose berücksichtigt die in Kapitel 5.1 dargestellten Emissionsquellen. 

Hinsichtlich der Quellgeometrie ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen gefassten (in 

der Regel Abgaskamine) oder diffusen Quellen, die in AUSTAL2000 als Punkt-, Linien-, Vo-

lumen- oder Flächenquelle modelliert werden können.  

 

Da es sich bei dem Stallgebäude der Rinder (Q6), dem Stallgebäude der Mastschweine 

(Q1), dem Stallgebäude der Gänse (Q3) sowie bei dem Stallgebäude der Enten und Pu-

ten (Q4 und Q5) um frei gelüftete Ställe handelt und diese keine definierten Ableitbedin-

gungen besitzen, werden diese Emissionsquellen als diffuse Volumenquellen simuliert. Das 

Festmistlager (Q2) wird ebenfalls als diffuse Volumenquelle modelliert.  

 

Die mobilen Ställe mit Auslauffläche der Legehennen sowie der Masthähnchen (Q7 und 

Q8), welche als bodennah emittierende, windinduzierte Quellen einzustufen sind, wer-

den als horizontale Flächenquellen modelliert.  

 

Da die Rinderweide (Q9) als bodennah emittierende, windinduzierte Quelle zu deklarie-

ren ist, wird diese als horizontale Flächenquelle berücksichtigt. Die Zuchtgänsehaltung 

(Q10), ebenfalls als bodennah emittierende, windinduzierte Quelle, wird als horizontale 

Flächenquelle angesetzt. 
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Entsprechend Kapitel 3 werden der Schweinestall und die Zuchtgänsehaltung als 

ganzjährig emittierende Emissionsquellen angesetzt. Der in Kapitel 5.3 ermittelte 

Geruchstoffstrom des Rinderstalls wird in den Wintermonaten von November bis März auf 

der Quelle Q6 (Rinderstall) und in den Sommermonaten von April bis Oktober auf der 

Quelle Q9 berücksichtigt. Die Geruchsentwicklungen des mobilen Masthähnchenstalls 

und des Putenstalls werden von März bis Dezember in Ansatz gebracht, der mobile 

Legehennen, der Gänse- und der Entenstall hingegen von August bis Dezember. 

 

Die Lage der modellierten Emissionsquellen kann der Abbildung 7 entnommen werden 

 

Eingabeparameter der Ausbreitungsrechnung –  

Gemischte Tierhaltung Fl.Nrn. 73 und 458, Gemarkung Burggrumbach 

Quellenbeschreibung Art und Anzahl der Quellen 
Emissionshöhe 

[m ü. GOK] 

Emissionsdauer 

[h/Jahr] 

Q1 Schweinestall 1x Volumenquelle 0,5 – 8,0 8.760 

Q2 Festmistlagerstätte 1x Volumenquelle 0 – 0,5 8.760 

Q3 Gänsestall  1x Volumenquelle 0,5 – 6,0 3.672 

Q4 Entenstall 1x Volumenquelle 0,5 – 6,0 3.672 

Q5 Putenstall 1x Volumenquelle 0,5 – 6,0 7.344 

Q6 Rinderstall (Winter) 1x Volumenquelle 0,5 – 6,0 3.648 

Q7 Mob. Stall Legehennen 1x hor. Flächenquelle 0,5 3.672 

Q8 Mob. Stall Masthähnchen 1x hor. Flächenquelle 0,5 7.344 

Q9 Rinder Weide/Tränke 1x hor. Flächenquelle 0,5 5.136 

Q10 Zuchtgänsehaltung 1x hor. Flächenquelle 0,5 8.760 

 

 

Abbildung 7: Flurkartenauszug mit Darstellung der modellierten Emissionsquellen 

  

Q1 
Q2 

Q3 
Q4 - Q5 

Q6 

Q7 – Q8 

Q9 

Q10 
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6.2.2 Meteorologische Daten  

6.2.2.1 Allgemeines 

Eine wichtige Eingangsgröße zur sachgerechten Prognose von Immissionskenngrößen 

stellen die meteorologischen Eingangsdaten dar. Grundsätzlich müssen die verwende-

ten Winddaten sowohl eine für den Standort vertretbare räumliche als auch eine zeitliche 

Repräsentativität aufweisen.  

Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft werden entweder auf Basis von meteorologischen 

repräsentativen Zeitreihen (AKTerm) mit Stundenmitteln von Windrichtung, Windge-

schwindigkeiten und Schichtungsstabilität durchgeführt oder beruhen auf mittleren jähr-

lichen Häufigkeitsverteilungen der stündlichen Ausbreitungssituation, einer sog. Ausbrei-

tungsklassenstatistik (AKS).  

 

Nach Vorgabe der VDI 3783 Blatt 13 /7/, den NRW-Merkblättern /5/ sowie der GIRL /6/ ist 

generell die Verwendung einer meteorologischen Zeitreihe (AKTerm) vorzuziehen, da 

hiermit eine Korrelation zwischen Emissionszeitgängen (Chargenbetrieb) und Meteorolo-

gie berücksichtigt werden kann. Zur Verwendung einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) 

sind hingegen die Vorgaben der TA Luft, Anhang 3 zu beachten. Insofern dürfen AKS nur 

dann verwendet werden, sofern mittlere Windgeschwindigkeiten von weniger als 1 m/s 

im Stundenmittel am Standort der Anlage in weniger als 20 % der Jahresstunden auftre-

ten. Diese Einschränkung gilt nicht für eine meteorologische Zeitreihe. 

 

Sofern am Anlagenstandort keine Messdaten vorliegen - was in der gutachterlichen Pra-

xis die Regel ist - sind Daten einer geeigneten Wetterstation zu übertragen, die als reprä-

sentativ für den Anlagenstandort anzusehen sind. 

 

Grundsätzlich wird die an einem Standort primär vorherrschende Windrichtungsvertei-

lung durch großräumige Druckverteilungen geprägt. Die überregionale Luftströmung im 

mitteleuropäischen Raum besitzt ein typisches Maximum an südwestlichen bis westlichen 

Winden, hingegen treten Ostströmungen zeitlich eher untergeordnet auf.  

 

Westwindlagen sind oftmals mit der Zufuhr feuchter, atlantischer Luftmassen verbunden, 

östliche Strömungen treten hingegen vor allem bei Hochdrucklagen auf und bedingen 

die Zufuhr kontinentaler trockener Luftmassen. Überlagert werden diese großräumigen 

Strömungen in der Regel durch lokale Einflüsse wie Orografie, Bebauung bzw. Bewuchs. 

 

 

  



 

Projekt: UPF-5508-01 / 5508-01_E01 vom 05.10.2020 Seite 19 von 36 

 

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Immissionsschutz – Bauphysik – Akustik 

6.2.2.2 Wahl der meteorologischen Daten 

Für den Standort des Plangebietes, welcher nordöstlich von Würzburg auf 

ca. 278 m ü. NN liegt, wird die meteorologische Zeitreihe (AKTerm) der Windmessstation 

Würzburg /10/ aus dem Jahre 2008 zugrunde gelegt. Die Messstation liegt nur etwa 13 km 

vom Standort des Plangebietes entfernt und spiegelt die Winddaten, unter Berücksichti-

gung der Orographie, am besten wider (vgl. Abbildung 8). 

 

 

Abbildung 8: Luftbild mit Darstellung der umliegenden DWD-Messstation 

 

Die in Abbildung 9 dargestellte 36-teilige Häufigkeitsverteilung der vorherrschenden 

Windrichtungen von 0° bis 360° und die in Abbildung 10 dargestellte Häufigkeitsverteilung 

der Windgeschwindigkeit bzw. der Ausbreitungsklassen zeigt die der Prognoserechnung 

zugrunde liegende Zeitreihe (AKTerm) der Messstation Würzburg aus dem repräsentati-

ven Jahr 2008 /10/.  

 

Erkennbar ist hier die Dominanz westlicher bzw. südwestlicher, sowie östlicher bzw. nord-

östlicher Winde. An der Messstation wurde eine Jahresdurchschnittsgeschwindigkeit von 

3,23 m/s errechnet. Windstille herrschte an 0,02 % der Jahresstunden. Die Verfügbarkeit 

der Daten beträgt 100%. 

DWD-Messstation Würzburg 

Plangebiet 
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Abbildung 9: Windrose der DWD Messstation Würzburg (2008) 

 

 

Abbildung 10: Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklassen 
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6.2.3 Geländeunebenheiten und Bebauung 

Zur Berechnung des lokalen Windfeldes wird ein digitales Geländemodell (DGM) verwen-

det, über das der Geländeverlauf dreidimensional nachgebildet und bei der Berech-

nung des lokalen Windfeldes berücksichtigt wird (vgl. Abbildung 11). Die Anforderungen 

des Anhangs 3, Abschnitt 11 TA Luft zur Berücksichtigung von Geländeunebenheiten sind 

hier erfüllt, da die innerhalb des Rechengebietes auftretenden Steigungen weniger als 

1 : 5 (0,2) betragen und gleichzeitig großflächig über 1 : 20 (0,05) liegen(vgl. Abbildung 

12).   

 

 

Abbildung 11: Luftbild mit Darstellung des Geländes im Untersuchungsbereich 

 

 

Abbildung 12: Luftbild mit Darstellung der Geländesteigung im Untersuchungsbereich 

 

Das Wind- und Turbulenzfeld wird durch Bebauungsstrukturen beeinflusst, insbesondere 

wenn sich diese im Nahfeld von Quellen befinden. Die Prognose wird mit dem TA Luft-

konformen diagnostischen Windfeldmodell (Taldia) von AUSTAL2000 erstellt. 

  

Untersuchungsbereich 

Untersuchungsbereich 
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6.2.4 Bodenrauigkeit und Anemometerposition 

Die mittlere Rauigkeitslänge wird in Tabelle 14, Anhang 3 der TA Luft in Abhängigkeit von 

Landnutzungsklassen in neun Kategorien von z0 = 0,01 (Wasserflächen) bis max. z0 = 2 

(städtische Prägung) zugeordnet. Die Bestimmung der Bodenrauigkeit im Prognosemo-

dell, die Einfluss auf den Turbulenzzustand und die Verdünnung einer Abluftfahne hat, 

kann dabei nach Vorgaben der TA Luft anhand des CORINE-Katasters ermittelt werden. 

Ausschlaggebend ist das Gebiet innerhalb eines Kreises um die Quelle mit dem zehn-

fachen Radius der Schornsteinhöhe. Für bodennahe Quellen ist mindestens ein Radius 

von 200 m zu wählen.  

 

Für das zu beurteilende Rechengebiet ergibt sich anhand des Corine-Katasters eine re-

präsentative Rauigkeitslänge von z0 = 0,5 ("Wald-Strauch-Übergangsstadien"). Der ge-

wählte Rauigkeitsindex spiegelt die Nutzungsstruktur (wenige Gebäude und mäßiger Be-

wuchs) auf dem Ausbreitungsweg gut wider. 

 

Um die lokalen Verhältnisse ausreichend für die Initialisierung der Windfeld-Berechnung 

mit in die Ausbreitungsrechnung einzubeziehen, wird das Rechengitter entsprechend 

ausgedehnt. Der optimale Ersatzanemometerstandort innerhalb des Rechengitters wird 

mittels AustalView gemäß dem Verfahren in der VDI 3783 Blatt 16 /12/ berechnet.  

 

Das Ersatzanemometer wird nach VDI 3783 Blatt 13 /7/ westlich des Ortsteils Burggrum-

bach angesetzt, da hier die Orographie der Standortumgebung keinen oder nur einen 

geringen Einfluss auf die Windverhältnisse ausübt (vgl. Abbildung 14). Die Ersatzanemo-

meterposition (EAP) weist folgende Koordinaten auf: 

 

Ersatzanemometerposition 

Standort Koordinaten (UTM 32) 

x-Koordinate 572496 m 

y-Koordinate 5525430 m 

 

 

Abbildung 13: Darstellung der Bodenrauigkeit nach dem CORINE-Kataster 

 

Untersuchungsbereich 
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6.2.5 Rechengebiet 

Nach Anhang 3, Abschnitt 7 der TA Luft ist das Rechengebiet für einzelne Quellen auf 

das 50-fache der Schornsteinbauhöhe auszulegen. Tragen mehrere Quellen zur Immissi-

onsbelastung bei oder sind besondere Geländebedingungen zu berücksichtigen, ist das 

Rechengebiet entsprechend zu vergrößern.  

 

Um die Emissionsquellen sowie die Gebäude kleinmaschig aufzulösen und gleichzeitig 

die Geländeeinflüsse erfassen zu können, wird ein geschachteltes Gitter mit 5 Gitterstufen 

mit einer Maschenweite von 4 m im Inneren verwendet. Die maximale räumliche Aus-

dehnung von 2880 m x 2368 m wurde gewählt, um die orographische Situation und den 

Standort des Ersatzanemometers innerhalb des Rechengebietes berücksichtigen zu kön-

nen. Damit werden alle Emissionsquellen im Untersuchungsbereich hinreichend genau 

abgedeckt. 

 

Das Rechengitter wird mit folgenden räumlichen Ausdehnungen aufgelöst: 

 

Rechengebiet 

Stufe x-Länge / y-Länge Kantenlänge Gitterzellen 

1 464 m / 304 m 4 m 

2 560 m / 368 m 8 m 

3 992 m / 928 m 16 m 

4 1728 m / 1664 m 32 m 

5 2880 m / 2368 m 64 m 

 

 

Abbildung 14: Ausdehnung des Rechengitter mit Ersatzanemometerposition 

 

  

Untersuchungsbereich 

Ersatzanemometer-

Position 
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6.2.6 Tierartspezifischer Gewichtungsfaktor 

Gemäß Kapitel 4.3 werden für die Geruchsprognose die folgenden tierartspezifischen 

Gewichtungsfaktoren herangezogen: 

 

Tierartspezifische Geruchsqualität 

Tierart Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel (Puten, Hähnchen) 1,5 

Mastschweine, Sauen 0,75 

Milchkühe mit Jungtieren 0,4 

 

Für die Tierarten Legehennen, Mastgänse, Zuchtgänse und Enten können die in der GIRL 

aufgeführten tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren nicht angewendet werden, da 

sich diese ausschließlich auf die Tierarten beschränken, welche in einem ausreichenden 

Umfang im Rahmen des Projektes "Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft" untersucht 

wurden. Da für die o.g. Tierarten Legehennen, Mastgänse, Zuchtgänse und Enten keine 

Untersuchungen vorliegen, wird hierfür jeweils ein Wert von f = 1,0 für die Geruchsprog-

nose herangezogen /9/. 

 

 

 

6.2.7 Qualitätsstufe 

Gemäß der Empfehlung des Leitfadens zur Prüfung und Erstellung von Ausbreitungsrech-

nungen nach TA Luft (2002) und der Geruchsimmissions-Richtlinie (2008) mit AUSTAL2000 

/5/ werden die Ausbreitungsrechnungen mit der Qualitätsstufe 2 durchgeführt, womit 

eine hohe statistische Sicherheit gewährleistet ist. 
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7 Ergebnis und Beurteilung 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans "Seeleite III", mit dem die Gemeinde Un-

terpleichfeld die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) im Ortsteil Burg-

grumbach beabsichtigt, wurde der nord-nordwestlich des Geltungsbereiches auf den 

Grundstücken Fl.Nrn. 73 und 458 der Gemarkung Burggrumbach ansässige 

landwirtschaftliche Betrieb mit gemischter Tierhaltung begutachtet. 

 

Ziel dabei war der Nachweis, dass der Anspruch der neu geplanten schutzbedürftigen 

Wohnnutzungen auf Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchseinwir-

kungen gewährleistet ist und zu keinen Einschränkungen der genehmigten bzw. prakti-

zierenden Betriebsabläufe oder zu einer Gefährdung des Bestandschutzes des Tierhal-

tungsbetriebes führen kann. 

 

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung errechnen sich unter Zugrundelegung der Emis-

sionsmassenströme aus Kapitel 5.3 sowie den Eingabe- und Randparametern aus Kapi-

tel 6.2. Die durch den benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb mit gemischter Tierhal-

tung prognostizierten Geruchsstundenhäufigkeiten [% der Jahresstunden] werden in 

Abbildung 15 sowie auf der Rasterkarte in Plan 1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 15: Geruchsstundenhäufigkeiten [% der Jahresstunden] im Plangebiet 

 

Auf den überbaubaren Flächen im Geltungsbereiches des Bebauungsplans "Seeleite III" 

der Gemeinde Unterpleichfeld werden Geruchsstundenhäufigkeiten von 1 bis maximal 

3 % der Jahresstunden prognostiziert (vgl. Abbildung 15). Somit wird im gesamten Plan-

gebiet der in der GIRL für ein allgemeines Wohngebiet (WA) genannte Immissionswert 

von 10 % (vgl. Kapitel 4.3) deutlich unterschritten. 

 



 

Projekt: UPF-5508-01 / 5508-01_E01 vom 05.10.2020 Seite 26 von 36 

 

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Immissionsschutz – Bauphysik – Akustik 

Gleichzeitig ist zu erwähnen, dass die Geruchsprognose im Sinne einer "worst case" – Be-

rechnung durchgeführt wurde, bei der für die mobilen Ställe und Auslaufflächen der Le-

gehennen, der Masthähnchen, der Rinder an der Futterstelle und der Zuchtgänse die 

gesamten Geruchsstoffströme angesetzt, die sich bei konventionellen Stallhaltungen er-

geben. 

 

Zusammenfassend kann somit konstatiert werden, dass unter Voraussetzung der Richtig-

keit der in Kapitel 3 vorgestellten Betriebscharakteristik des landwirtschaftlichen Betriebes 

mit gemischter Tierhaltung auf den Grundstücken Fl.Nrn. 73 und 458 der Gemarkung 

Burggrumbach an den schutzwürdigen Wohnnutzungen innerhalb des Gel-

tungsbereiches des Bebauungsplans "Seeleite III" der Gemeinde Unterpleichfeld keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen in Form erheblicher Belästigung im Sinne des § 3 Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) /1/ durch Geruchsimmissionen zu erwarten sind. 

Gleichzeitig wird der benachbarte landwirtschaftliche Betrieb mit gemischter Tierhaltung 

durch die geplante Bebauung nicht eingeschränkt.  

 

Festsetzungen zum Immissionsschutz sind nicht erforderlich. 
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8 Immissionsschutz im Bebauungsplan 

8.1 Musterformulierung für den textlichen Hinweis 

Aufgrund der Nähe zu dem benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb auf den Grundstücken 

Fl.Nrn. 73 und 458 der Gemarkung Burggrumbach kann es zeitweise zu Geruchs-, Staub- und 

Lärmeinwirkungen kommen. Angesichts der ländlichen Umgebung sind diese hinzunehmen. 

 

 

 

8.2 Musterformulierung für die Begründung 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans "Seeleite III" der Gemeinde Unterpleichfeld 

wurde durch die Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB, Am Alten Viehmarkt 5, 84028 

Landshut mit Datum vom 05.10.2020 ein immissionsschutztechnisches Gutachten erstellt. Dabei 

wurde überprüft, ob die Verträglichkeit der geplanten Nutzungen mit der Schutzbedürftigkeit ei-

nes allgemeinen Wohngebietes mit den durch den auf den Grundstücken Fl.Nrn. 73 und 458 der 

Gemarkung Burggrumbach ansässigen landwirtschaftlichen Betrieb mit gemischter Tierhaltung 

hervorgerufenen Geruchsimmissionen gewährleistet ist.  

 

Dazu wurden Ausbreitungsrechnungen der durch die Tierhaltung einschließlich der saisonalen 

Weidehaltung verursachten Geruchsemissionen durchgeführt und daraus die Anzahl der Ge-

ruchsstunden im benachbarten Plangebiet bestimmt, die nach der Geruchsimmissions-Richtlinie 

Nordrhein-Westfalen (GIRL) zu beurteilen sind. 

 

Der Untersuchung wurden die Informationen der Landwirtin zum bestehenden Betrieb 

einschließlich der Erweiterungsabsichten um einen Anbau zur Unterbringung der Rinder in den 

Wintermonaten zugrunde gelegt. Relevante Tierplatzerhöhungen sind zu Zeitpunkt der Begutach-

tung nicht geplant. 

 

Als Ergebnis der Ausbreitungsrechnungen wird festgestellt, dass es im Plangebiet ggf. zeitweise 

zu Geruchseinwirkungen durch den landwirtschaftlichen Betrieb mit gemischter Tierhaltung 

kommen kann, jedoch keine schädlichen Umwelteinwirkungen in Form erheblicher Geruchsbe-

lästigungen i.S.v. § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) durch Geruchsimmissio-

nen vorliegen. 

 

Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schutz der Nachbarschaft vor unzulässigen Geruchsimmis-

sionen sind nicht erforderlich. Auf das ggf. mögliche Auftreten von Geruchsimmissionen wurde 

hingewiesen. 
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9 Zitierte Unterlagen 

9.1 Literatur zur Luftreinhaltung 

1. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15.03.1974 in der Fassung vom 

17.05.2013 

2. VDI-Richtlinie 3894 Blatt 2 – Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, Me-

thode zur Abstandsbestimmung Geruch, November 2012 

3. "Geruchsemissionen aus Rinderställen" (Gelbes Heft 52), Bayerische Landesanstalt für 

Landtechnik der Technischen Universität München – Weihenstephan, Dr.-Ing. H.-D. 

Zeisig und Dipl.-Ing. (FH) G. Langenegger, März 1994 

4. Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes Immissionsschutzgesetz (Techni-

sche Anleitung zur Reinhaltung der Luft, TA Luft) vom 24.07.2002 

5. Leitfaden zur Erstellung von Immissionsprognosen mit AUSTAL2000 in Genehmigungs-

verfahren nach TA Luft und der Geruchsimmissions-Richtlinie (Merkblatt 56, Essen 2006 

und LANUV-Arbeitsblatt 36, Recklinghausen 2018), Landesumweltamt Nordrhein-

Westfalen  

6. Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) in der Fassung vom 29.02.2008 und einer Ergän-

zung vom 10.09.2008 mit Begründung und Auslegungshinweisen in der Fassung vom 

29.02.2008 

7. VDI-Richtlinie 3783 Blatt 13 – Qualitätssicherung in der Immissionsprognose, Januar 

2010 

8. VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 – Emissionen aus Tierhaltungsanlagen, Haltungsverfahren 

und Emissionen für Schweine, Rinder, Geflügel, Pferde September 2011 

9. Zweifelsfragen zur Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) – Zusammenstellung des län-

derübergreifenden GIRL-Expertengremiums, Stand 08/2017 

10. Meteorologische Zeitreihe als AKTerm für die Station "Würzburg" aus dem Jahr 2008, 

Deutscher Wetterdienst, Offenbach 

11. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-

nung – BauNVO) vom 26.06.1962, in der Fassung vom 21.11.2017 

12. VDI-Richtlinie 3783 Blatt 16 – Prognostische mesoskalige Windfeldmodelle, Dezember 

2013 

13. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V., Datenbank 

14. "Abstandsregelung für Rinder- und Pferdehaltungen", Stand: 10/2013, "Abstandsrege-

lung für Pferdehaltungen", Stand: 12/2015, "Abstandsregelung für Rinderhaltungen", 

Stand: 03/2016, Bayer. Arbeitskreis "Immissionsschutz in der Landwirtschaft" 
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9.2 Projektspezifische Unterlagen 

15. Bebauungsplan "Seeleite III" der Gemeinde Unterpleichfeld vom 29.09.2019, rö inge-

nieure GmbH, Würzburg 

16. Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Unterpleichfeld, Stand: 

15.10.2019 

17. Ortstermin mit Betriebsbesichtigung und Projektbesprechung in Unterpleichfeld am 

13.07.2020, Teilnehmer: Fr. Sachse (Landwirtin), Fr. Elisabeth Märkl (Hoock & Partner 

Sachverständige) 

18. Bebauungsplan "Seeleite I und II" der Gemeinde Unterpleichfeld vom 12.09.2019 

19. Informationen zum Genehmigungsstand des landwirtschaftlichen Betriebes auf 

Fl.Nr. 73 und 458 der Gemarkung Burggrumbach, E-Mail vom 11.09.2020, Bauamt 

Gemeinde Unterpleichfeld 
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10 Anhang 

10.1 Planunterlagen 
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Plan 1 Geruchsstundenhäufigkeiten [% der Jahresstunden] durch den 

landwirtschaftlichen Betrieb mit gemischter Tierhaltung 
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10.2 Rechenlaufprotokoll 

2020-07-31 15:02:52 AUSTAL2000 gestartet 

   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 

   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 

   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 

   =============================================== 

   Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09 

   =============================================== 

   Arbeitsverzeichnis: D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008  

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28 

Das Programm läuft auf dem Rechner "AUSTAL02". 

============================= Beginn der Eingabe ============================ 

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings" 

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings" 

> ti "5508-01_ZB2"                            'Projekt-Titel 

> ux 32573999                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes 

> uy 5525142                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 

> z0 0.50                                     'Rauigkeitslänge 

> qs 2                                        'Qualitätsstufe 

> az akzr_wuerzburg_08_z0 

> xa -1502.50                                 'x-Koordinate des Anemometers 

> ya 288.00                                   'y-Koordinate des Anemometers 

> dd 4            8            16           32           64           'Zellengröße (m) 

> x0 -145         -241         -513         -897         -1729        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> nx 116          70           62           54           45           'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 

> y0 -96          -160         -384         -768         -1024        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> ny 76           46           58           52           37           'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 

> nz 24           24           24           24           24           'Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung 

> os +NOSTANDARD 

> hh 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 31.0 40.0 65.0 100.0 150.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 

1000.0 1200.0 1500.0 

> gh "5508-01_ZB2.grid"                       'Gelände-Datei 

> xq -124.82     -127.17     -114.11     -124.31     84.77       -39.98      -122.34     -124.31     -39.98      52.41 

> yq -2.61       7.34        14.93       36.95       138.24      62.20       53.23       36.95       62.20       -71.30 

> hq 0.50        0.00        0.50        0.50        0.50        0.50        0.50        0.50        0.50        0.50 

> aq 8.54        2.50        11.99       10.86       26.86       31.58       10.76       10.86       31.58       3.46 

> bq 18.43       8.50        12.74       16.18       12.37       10.47       3.30        16.18       10.47       8.40 

> cq 8.00        0.50        6.00        6.00        0.00        0.00        6.00        6.00        0.00        0.00 

> wq 353.58      353.56      83.10       353.10      37.39       30.33       353.27      353.10      30.33       -61.34 

> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> qq 0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 

> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 

> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> odor_040 0           0           0           0           ?           0           ?           0           0           0 

> odor_075 130         0           0           0           0           0           0           0           0           0 

> odor_100 0           64          ?           ?           0           ?           0           0           0           8 

> odor_150 0           0           0           0           0           0           0           ?           ?           0 
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> rb "poly_raster.dmna"                       'Gebäude-Rasterdatei 

> LIBPATH "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/lib" 

============================== Ende der Eingabe ============================= 

Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet. 

>>> Abweichung vom Standard (Option NOSTANDARD)! 

Anzahl CPUs: 8  

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 

Die maximale Gebäudehöhe beträgt 12.0 m. 

>>> Die Höhe der Quelle 1 liegt unter dem 1.2-fachen der Gebäudehöhe für i= 2, j=23. 

>>> Dazu noch 305 weitere Fälle. 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.13 (0.11). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.11 (0.11). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.11 (0.11). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.12 (0.12). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 5 ist 0.12 (0.12). 

Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet. 

Die Zeitreihen-Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-

01_ZB2/erg0008/zeitreihe.dmna" wird verwendet. 

Es wird die Anemometerhöhe ha=12.8 m verwendet. 

Die Angabe "az akzr_wuerzburg_08_z0" wird ignoriert. 

Prüfsumme AUSTAL   524c519f 

Prüfsumme TALDIA   6a50af80 

Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 

Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 

Prüfsumme SERIES   5ebd2d9b 

Bibliotheksfelder "zusätzliches K" werden verwendet (Netze 1,2). 

Bibliotheksfelder "zusätzliche Sigmas" werden verwendet (Netze 1,2). 

============================================================================= 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor-j00z01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor-j00s01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor-j00z02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor-j00s02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor-j00z03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor-j00s03" 

ausgeschrieben. 
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TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor-j00z04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor-j00s04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor-j00z05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor-j00s05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_040" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_040-j00z01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_040-j00s01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_040-j00z02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_040-j00s02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_040-j00z03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_040-j00s03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_040-j00z04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_040-j00s04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_040-j00z05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_040-j00s05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_075" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_075-j00z01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_075-j00s01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_075-j00z02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_075-j00s02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_075-j00z03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_075-j00s03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_075-j00z04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_075-j00s04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_075-j00z05" 

ausgeschrieben. 
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TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_075-j00s05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_100" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_100-j00z01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_100-j00s01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_100-j00z02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_100-j00s02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_100-j00z03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_100-j00s03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_100-j00z04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_100-j00s04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_100-j00z05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_100-j00s05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_150" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_150-j00z01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_150-j00s01" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_150-j00z02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_150-j00s02" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_150-j00z03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_150-j00s03" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_150-j00z04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_150-j00s04" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_150-j00z05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/Geruch/Projekte/U/5508-Upf/5508-01/5508-01_Austal/ZB/5508-01_ZB2/erg0008/odor_150-j00s05" 

ausgeschrieben. 

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 

============================================================================= 

Auswertung der Ergebnisse: 

========================== 

     DEP: Jahresmittel der Deposition 
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Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB 
Immissionsschutz – Bauphysik – Akustik 

     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 

         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 

         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 

Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 

===================================================== 

ODOR     J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= -127 m, y=    6 m (1:  5, 26) 

ODOR_040 J00 :  58.4 %     (+/-  0.0 ) bei x=   89 m, y=  150 m (1: 59, 62) 

ODOR_075 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= -119 m, y=    2 m (1:  7, 25) 

ODOR_100 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= -127 m, y=   10 m (1:  5, 27) 

ODOR_150 J00 :  83.6 %     (+/-  0.0 ) bei x= -119 m, y=   38 m (1:  7, 34) 

ODOR_MOD J00 : 100.0 %     (+/-  ?   ) bei x= -131 m, y=    6 m (1:  4, 26) 

============================================================================= 

2020-08-01 02:39:36 AUSTAL2000 beendet. 

 

 

 


